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▼M37 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1183/2005 DES RATES 

vom 18. Juli 2005 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in der 
Demokratischen Republik Kongo 

▼M18 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmun­
gen: 

a) „Anspruch“ jede vor oder nach Inkrafttreten dieser Verordnung er­
hobene Forderung, aus oder in Verbindung mit der Durchführung 
eines Vertrags oder einer Transaktion, unabhängig davon, ob sie 
gerichtlich geltend gemacht wird oder wurde, und umfasst insbeson­
dere einen Anspruch: 

i) auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Verbindung mit 
einem Vertrag oder einer Transaktion, 

ii) auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, einer finan­
ziellen Garantie oder Gegengarantie in jeglicher Form, 

iii) auf Schadenersatz in Verbindung mit einem Vertrag oder einer 
Transaktion, 

iv) der eine Gegenforderung darstellt, 

v) auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im Wege der 
Zwangsvollstreckung — eines Gerichtsurteils, eines Schieds­
spruchs oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeachtet des Or­
tes, an dem sie ergangen sind; 

b) „Vertrag oder Transaktion“ jedes Geschäft, ungeachtet der Form 
und des anwendbaren Rechts, bei dem dieselben oder verschiedene 
Parteien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleich­
bare Verpflichtungen eingehen; als „Vertrag“ gelten auch Obliga­
tionen, Garantien, insbesondere finanzielle Garantien oder Gegen­
garantien, sowie Kredite, rechtlich unabhängig oder nicht, ebenso 
alle Nebenvereinbarungen, die auf einem solchen Geschäft beruhen 
oder mit diesem im Zusammenhang stehen; 

c) „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang II aufgeführten In­
ternetseiten angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten; 

d) „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhän­
gig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbe­
weglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber 
für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwen­
det werden können; 

e) „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der 
Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen für den Erwerb von 
Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das 
Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen einschließt, sich 
aber nicht darauf beschränkt; 

f) „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Be­
wegung, des Transfers, der Veränderung und der Verwendung von 
Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch 
das Volumen, die Höhe, die Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, 
die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert 
oder sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der 
Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung ermöglichen; 

▼B
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g) „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die 
Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt sind: 

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanwei­
sungen und andere Zahlungsmittel, 

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Gut­
haben auf Konten, Zahlungsansprüche und verbriefte Forderun­
gen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel 
einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzertifikate, Ob­
ligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und De­
rivate, 

iv) Zinserträge, Dividenden und andere Einkünfte oder Wert­
zuwächse aus Vermögenswerten, 

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfül­
lungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche, 

vi) Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden und 

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen 
oder anderen Finanzressourcen; 

h) „technische Hilfe“ jede technische Unterstützung im Zusammenhang 
mit Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, Montage, Erprobung, 
Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleistung in Form 
von Anleitung, Beratung, Ausbildung, Weitergabe von praktischen 
Kenntnissen oder Fertigkeiten oder in Form von Beratungsdiensten, 
einschließlich Hilfe in verbaler Form; 

i) „Vermittlungsdienste “ 

i) die Aushandlung oder Veranlassung von Transaktionen zum 
Kauf, zum Verkauf oder zur Lieferung von Gütern und Tech­
nologien oder von Finanzdienstleistungen oder technischen 
Dienstleistungen von einem Drittland aus in ein anderes Dritt­
land oder 

ii) den Verkauf oder Kauf von Gütern und Technologien oder von 
Finanzdienstleistungen oder technischen Dienstleistungen, die 
sich in Drittländern befinden, zwecks Verbringung in ein anderes 
Drittland; 

j) „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen 
der Vertrag Anwendung findet, nach Maßgabe der im Vertrag fest­
gelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 1a 

(1) Es ist verboten, 

a) für im Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo agierende 
nichtstaatliche Organisationen oder Personen unmittelbar oder mit­
telbar technische Hilfe oder Vermittlungsdienste im Zusammenhang 
mit den in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen 
Union ( 1 ) (im Folgenden „Gemeinsame Militärgüterliste “) auf­
geführten Gütern und Technologien oder im Zusammenhang mit 
der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung der in 
dieser Liste aufgeführten Güter zu erbringen; 

▼M18 

( 1 ) ABl. C 69 vom 18.3.2010, S. 19.
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b) für im Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo agierende 
nichtstaatliche Organisationen oder Personen unmittelbar oder mit­
telbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit dem 
Verkauf, der Lieferung, der Weitergabe oder der Ausfuhr von in 
der Gemeinsamen Militärgüterliste aufgeführten Gütern und Tech­
nologien bereitzustellen, insbesondere in Form von Zuschüssen, 
Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen sowie Versicherungen 
und Rückversicherungen für den Verkauf, die Lieferung, die Wei­
tergabe oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder für 
die Bereitstellung von technischer Hilfe oder Vermittlungsdiensten 
im Zusammenhang damit. 

▼M41 
(2) Die Bereitstellung von technischer Hilfe, Finanzmitteln oder Fi­
nanzhilfen oder Vermittlungsdiensten im Zusammenhang mit militäri­
schen Aktivitäten für nichtstaatliche oder andere Personen, Organisa­
tionen oder Einrichtungen in der Demokratischen Republik Kongo oder 
zur Verwendung in der Demokratischen Republik Kongo mit Aus­
nahme der Bereitstellung dieser Hilfe für die Stabilisierungsmission 
der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Repu­
blik Kongo (im Folgenden „Monusco“) oder die Regionale Task Force 
der Afrikanischen Union oder im Zusammenhang mit nichtletalem mi­
litärischem Gerät, das ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke 
gemäß Artikel 1b Absatz 1 bestimmt ist, wird dem gemäß Nummer 8 
der Resolution 1533 (2004) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
eingesetzten Sanktionsausschuss (im Folgenden „Sanktionsausschuss “) 
im Voraus notifiziert. Diese Notifizierungen enthalten alle relevanten 
Informationen, gegebenenfalls auch über Endnutzer, geplante Lieferter­
mine und Transportwege. 

▼M18 

Artikel 1b 

(1) Abweichend von Artikel 1a können die zuständigen Behörden 
die Bereitstellung folgender Unterstützung genehmigen: 
a) technische Hilfe, Finanzmittel oder Finanzhilfe oder Vermittlungs­

dienste im Zusammenhang mit Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial, die ausschließlich zur Unterstützung der MONUSCO 
oder zur Nutzung durch diese bestimmt sind, 

▼M41 
b) technische Hilfe, Finanzmittel oder Finanzhilfen oder Vermittlungs­

dienste im Zusammenhang mit nichtletalem militärischem Gerät, das 
ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke bestimmt ist, 

▼M18 
c) technische Hilfe, Finanzmittel oder Finanzhilfe oder Vermittlungs­

dienste im Zusammenhang mit Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial, die ausschließlich zur Unterstützung des Regionalen 
Einsatzverbands der Afrikanischen Union oder zur Nutzung durch 
diesen bestimmt sind, 

▼M20 
d) technische Hilfe, Finanzmittel oder Finanzhilfe oder Vermittlungs­

dienste für den Verkauf und die Lieferung von anderen Rüstungs­
gütern und sonstigem Wehrmaterial, sofern sie im Voraus vom 
Sanktionsausschuss genehmigt wurden. 

▼M18 
(2) Für bereits durchgeführte Maßnahmen werden keine Genehmi­
gungen erteilt. 

▼M21 

Artikel 2 

(1) Alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die direkt oder indi­
rekt Eigentum oder Besitz einer in Anhang I oder in Anhang Ia aufgeführ­
ten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung 
sind, einschließlich von Dritten, die in ihrem Namen oder auf ihre 

▼M18
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Anweisung handeln, oder von diesen gehalten oder kontrolliert werden, 
werden eingefroren. 

(2) Für oder zugunsten der in Anhang I oder in Anhang Ia genann­
ten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen weder direkt noch indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressour­
cen bereitgestellt. 

▼M45 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Bereit­
stellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen, die notwendig 
sind, um die rasche Bereitstellung humanitärer Hilfe zu gewährleisten 
oder andere Tätigkeiten zur Deckung grundlegender menschlicher Be­
dürfnisse zu unterstützen, wenn die Hilfe bzw. die anderen Tätigkeiten 
durchgeführt werden von 

a) den Vereinten Nationen, einschließlich ihrer Programme, Fonds und 
sonstigen Einrichtungen und Stellen, sowie ihren Sonderorganisatio­
nen und verwandten Organisationen, 

b) internationalen Organisationen, 

c) humanitäre Hilfe leistenden Organisationen mit Beobachterstatus in 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen und Mitgliedern 
dieser Organisationen, 

d) bilateral oder multilateral finanzierten nichtstaatlichen Organisatio­
nen, die sich an den Plänen der Vereinten Nationen für humanitäre 
Maßnahmen, den Plänen für Flüchtlingshilfemaßnahmen oder ande­
ren Appellen der Vereinten Nationen oder an vom Amt der Ver­
einten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten 
(OCHA) koordinierten humanitären,Clustern ‘ beteiligen, 

e) den Beschäftigten, Zuschussempfängern, Tochtergesellschaften oder 
Durchführungspartnern der unter den Buchstaben a bis d genannten 
Einrichtungen, während und soweit sie in dieser Eigenschaft tätig 
sind, oder 

f) geeigneten sonstigen Akteuren, wie vom Sanktionsausschuss in Be­
zug auf Anhang I und vom Rat in Bezug auf Anhang Ia bestimmt. 

▼M14 

Artikel 2a 

▼M18 
(1) Anhang I enthält eine Liste der vom Sanktionsausschuss benann­
ten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen, die sich an Handlungen, die den Frieden, oder die Sicherheit in 
der Demokratischen Republik Kongo untergraben, beteiligen oder sol­
che Handlungen unterstützen. Solche Handlungen umfassen: 

a) das Tätigwerden unter Verstoß gegen das Waffenembargo und ge­
gen die damit zusammenhängenden Maßnahmen nach Artikel 1 des 
Beschlusses 2010/788/GASP und Artikel 1a dieser Verordnung, 

b) die politische und militärische Führung der in der Demokratischen 
Republik Kongo operierenden ausländischen bewaffneten Gruppen, 
die die Entwaffnung und die freiwillige Repatriierung oder Neu­
ansiedlung der diesen Gruppen angehörenden Kombattanten behin­
dern, 

▼M21
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c) die politische und militärische Führung der kongolesischen Milizen, 
einschließlich derjenigen, die Unterstützung von außerhalb der De­
mokratischen Republik Kongo erhalten, die die Beteiligung ihrer 
Kombattanten an den Prozessen der Entwaffnung, Demobilisierung 
und Wiedereingliederung behindern, 

d) das Einziehen oder Einsetzen von Kindern in bewaffneten Konflik­
ten in der Demokratischen Republik Kongo unter Verstoß gegen das 
anwendbare Völkerrecht, 

▼M20 
e) die Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der De­

mokratischen Republik Kongo, die Menschenrechtsverletzungen 
oder -übergriffe darstellen oder gegen das humanitäre Völkerrecht, 
soweit anwendbar, verstoßen, einschließlich Handlungen, die sich 
gegen Zivilpersonen richten, darunter Tötung und Verstümmelung, 
Vergewaltigung und sonstige Formen sexueller Gewalt, Entführung, 
Vertreibung und Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, 

▼M18 
f) Verhinderung des Zugangs zur humanitären Hilfe oder deren Ver­

teilung in der Demokratischen Republik Kongo, 

▼M20 
g) die Unterstützung von Personen oder Einrichtungen, einschließlich 

bewaffneter Gruppen oder krimineller Netzwerke, die durch die un­
erlaubte Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, namentlich Gold 
oder wildlebenden Tieren und Pflanzen sowie aus diesen gewonne­
nen Produkten, oder den unerlaubten Handel damit an destabilisie­
renden Aktivitäten in der Demokratischen Republik Kongo beteiligt 
sind, 

▼M18 
h) Handlung im Namen oder auf Anweisung einer benannten Person 

oder Organisation oder im Namen oder auf Anweisung einer Orga­
nisation, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer benannten 
Person oder Organisation steht, 

▼M36 
i) die Planung, Steuerung oder Förderung von oder Beteiligung an 

Angriffen auf die Friedenssicherungskräfte der MONUSCO oder 
das Personal der Vereinten Nationen, einschließlich der Mitglieder 
der Expertengruppe, oder auf das medizinische und das humanitäre 
Personal, 

▼M18 
j) Bereitstellung von finanzieller, materieller oder technischer Hilfe 

oder Güter oder Dienstleistungen für eine benannte Person oder 
Organisation, 

▼M41 
k) die Beteiligung an der Entwicklung, Herstellung oder Verwendung 

unkonventionell er Sprengvorrichtungen in der Demokratischen Re­
publik Kongo oder an der Begehung, Planung, Bestellung, Unter­
stützung oder Begünstigung von oder anderweitigen Hilfeleistung 
bei Anschlägen mit unkonventionellen Sprengvorrichtungen in der 
Demokratischen Republik Kongo. 

▼M14 
(2) Anhang I enthält die vom VN-Sicherheitsrat oder vom Sank­
tionsausschuss genannten Gründe für die Listung der natürlichen oder 
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen. 

(3) Anhang I enthält, soweit verfügbar, auch die vom VN-Sicher­
heitsrats oder vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Angaben, die 
zur Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juristischen Per­
sonen, Organisationen und Einrichtungen erforderlich sind. In Bezug 
auf natürliche Personen können diese Angaben Namen, einschließlich 
Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- 
und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, 

▼M18
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und Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf juristische Personen, 
Organisationen und Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort 
und Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort um­
fassen. Anhang I enthält ferner den Tag der Benennung durch den VN- 
Sicherheitsrat oder den Sanktionsausschuss. 

▼M21 

Artikel 2b 

▼M42 
(1) In Anhang Ia sind die natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen aufgeführt, die vom Rat aus einem 
der folgenden Gründe benannt wurden: 

a) Behinderung einer einvernehmlichen und friedlichen Lösung im 
Hinblick auf die Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo, 
unter anderem durch Gewaltakte, Repression oder Aufstachelung 
zur Gewalt oder durch Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit, 

b) Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der Demo­
kratischen Republik Kongo, die schwere Menschenrechtsverletzun­
gen oder -übergriffe darstellen, 

c) Verantwortung für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, 
der Instabilität oder der Unsicherheit in der Demokratischen Repub­
lik Kongo, 

▼M49 
d) Unterstützung von natürlichen oder juristischen Personen, Organisa­

tionen oder Einrichtungen, die für die Aufrechterhaltung des bewaff­
neten Konflikts, der Instabilität oder der Unsicherheit in der Demo­
kratischen Republik Kongo verantwortlich sind, 

▼M42 
e) Aufstachelung zur Gewalt im Zusammenhang mit den unter Buch­

staben b, c und d genannten Handlungen, 

f) den bewaffneten Konflikt, die Instabilität oder die Unsicherheit in 
der Demokratischen Republik Kongo ausnutzen, unter anderem 
durch die unerlaubte Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und 
wild lebenden Tieren und Pflanzen oder den unerlaubten Handel 
damit, 

g) Verbindungen zu unter Buchstabe a, b, c, d, e oder f genannten 
natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen. 

▼M21 
(2) Anhang Ia enthält die Gründe für die Aufnahme der dort ge­
nannten Personen und Organisationen in die Liste. 

(3) Anhang Ia enthält, soweit verfügbar, auch Angaben, die zur Iden­
tifizierung der betreffenden Personen oder Organisationen erforderlich 
sind. In Bezug auf natürliche Personen können diese Angaben Namen, 
einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, 

▼M14
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Reisepass- und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit 
bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf Organisa­
tionen können diese Angaben Namen, Ort und Datum der Registrierung, 
Registriernummer und Geschäftsort umfassen. 

Artikel 3 

(1) Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden die 
Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Res­
sourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher 
Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmi­
gen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Gelder oder wirtschaftli­
chen Ressourcen 

a) für die Befriedigung der Grundbedürfnisse einer in Anhang I oder in 
Anhang Ia aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Ein­
richtung oder Organisation und der unterhaltsberechtigten Familien­
angehörigen einer solchen natürlichen Person, unter anderem für die 
Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medika­
menten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprä­
mien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, erfor­
derlich sind, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Er­
stattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung ju­
ristischer Dienstleistungen dienen, oder 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen, und 

sofern die Genehmigung eine in Anhang I aufgeführte Person, Organi­
sation oder Einrichtung betrifft, der betreffende Mitgliedstaat diese 
Feststellung und seine Absicht, die Genehmigung zu erteilen, dem 
Sanktionsausschuss notifiziert und dieser nicht innerhalb von vier Ar­
beitstagen nach dieser Notifizierung Einwände dagegen erhoben hat. 

(2) Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden die 
Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Res­
sourcen oder die Bereitstellung bestimmter eingefrorener Gelder oder 
wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, nachdem sie festgestellt ha­
ben, dass diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen für außer­
ordentliche Ausgaben erforderlich sind, sofern 

a) die Genehmigung eine in Anhang I aufgeführte natürliche oder 
juristische Person, Organisation oder Einrichtung betrifft, der betref­
fende Mitgliedstaat diese Feststellung dem Sanktionsausschuss no­
tifiziert und dieser sie gebilligt hat, und 

b) die Genehmigung eine in Anhang Ia aufgeführte natürliche oder 
juristische Person, Organisation oder Einrichtung betrifft, der betref­
fende Mitgliedstaat den anderen Mitgliedstaaten und der Kommis­
sion mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung mit­
geteilt hat, aus welchen Gründen er der Auffassung ist, dass eine 
spezifische Genehmigung erteilt werden sollte. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach den Absätzen 1 und 2 
erteilte Genehmigung. 

Artikel 4 

(1) Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden die 
Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Res­
sourcen genehmigen, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

a) Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand 

▼M21
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i) eines bereits vor dem 18. April 2005 beschlossenen Pfandrechts 
oder einer vor diesem Datum ergangenen Entscheidung eines 
Gerichts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts in 
Bezug auf eine in Anhang I aufgeführte natürliche oder juristi­
sche Person, Organisation oder Einrichtung; 

ii) einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem Datum er­
gangen ist, an dem die natürliche oder juristische Person, Orga­
nisation oder Einrichtung in Anhang Ia aufgenommen wurde, 
oder einer vor oder nach diesem Datum in der Union ergangenen 
gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder einer vor 
oder nach diesem Datum in dem betreffenden Mitgliedstaat voll­
streckbaren gerichtlichen Entscheidung; 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der 
einschlägigen Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über die 
Rechte des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der Forde­
rungen verwendet, die durch das Pfandrecht gesichert sind oder 
deren Bestand in der Entscheidung bestätigt worden ist; 

c) das Pfandrecht oder die Entscheidung begünstigt nicht eine in An­
hang I oder Anhang Ia aufgeführte Person, Organisation oder Ein­
richtung; 

d) die Anerkennung des Pfandrechts oder der Entscheidung steht nicht 
im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden Mit­
gliedstaats. 

(2) Im Falle einer in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juris­
tischen Person, Organisation oder Einrichtung notifiziert der Mitglied­
staat das Pfandrecht oder die Entscheidung nach Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer i dem Sanktionsausschuss. 

(3) Im Falle einer in Anhang Ia aufgeführten natürlichen oder juris­
tischen Person, Organisation oder Einrichtung informiert der betref­
fende Mitgliedstaat die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission 
über die nach diesem Artikel erteilten Genehmigungen. 

▼M45 

Artikel 4b 

(1) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 3 können die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 2 Absätze 1 
und 2 unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen die Freigabe 
eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen von in Anhang Ia 
aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder 
wirtschaftlicher Ressourcen für in Anhang Ia aufgeführte natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen genehmi­
gen, wenn sie festgestellt haben, dass die Bereitstellung dieser Gelder 
oder wirtschaftlichen Ressourcen für humanitäre Zwecke wie die 
Durchführung oder Erleichterung von Hilfeleistungen, einschließlich 
medizinischer Versorgung und Nahrungsmittellieferungen, oder den 
Transport humanitärer Helfer und damit verbundene Hilfe oder für 
Evakuierungen aus der DRK erforderlich ist. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über nach diesem Artikel erteilte Geneh­
migungen innerhalb von vier Wochen nach deren Erteilung. 

▼M21 

Artikel 5 

(1) Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht für die Gutschrift auf eingefrorenen 
Konten von 

a) Zinsen oder sonstigen Einkünften aus diesen Konten, 

▼M21
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b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich­
tungen, die vor dem Tag geschlossen bzw. übernommen wurden, ab 
dem diese Verordnung auf diese Konten Anwendung findet, 

c) Zahlungen an eine in Anhang Ia aufgeführte natürliche oder juristi­
sche Person, Organisation oder Einrichtung, die aufgrund gericht­
licher, behördlicher oder schiedsgerichtlicher Entscheidungen, die in 
der Union erlassen wurden oder in dem betreffenden Mitgliedstaat 
vollstreckbar sind, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Einkünfte und Zahlungen nach Artikel 2 
Absatz 1 eingefroren werden. 

(2) Artikel 2 Absatz 2 hindert Finanz- oder Kreditinstitute nicht 
daran, Gelder, die von Dritten zugunsten einer in Anhang I oder in 
Anhang Ia aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Organisa­
tion oder Einrichtung überwiesen werden, auf den eingefrorenen Kon­
ten gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Be­
träge ebenfalls eingefroren werden. Die Finanz- oder Kreditinstitute 
unterrichten die zuständigen Behörden unverzüglich über diese Ge­
schäfte. 

▼B 

Artikel 6 

▼M21 
(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, 
die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind natürliche und juris­
tische Personen, Organisationen und Einrichtungen verpflichtet, 

a) Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, 
wie etwa Informationen über die nach Artikel 2 eingefrorenen Kon­
ten und Beträge unverzüglich der zuständigen Behörde des Mit­
gliedstaats, in dem sie ihren Sitz bzw. Wohnsitz haben, und — 
direkt oder über die zuständigen Behörden — der Kommission zu 
übermitteln; 

b) mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung der Informationen 
zusammenzuarbeiten. 

▼B 
(2) Zusätzliche Angaben, die direkt bei der Kommission eingehen, 
werden den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats zur 
Verfügung gestellt. 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 übermittelten oder eingegange­
nen Angaben dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie 
übermittelt worden oder eingegangen sind. 

▼M18 

Artikel 7 

(1) Die natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen oder ihre Führungskräfte oder Beschäftigten, die im gu­
ten Glauben, im Einklang mit dieser Verordnung zu handeln, Gelder 
oder wirtschaftliche Ressourcen einfrieren oder ihre Bereitstellung ab­
lehnen, können hierfür nicht haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist 
nachgewiesen, dass das Einfrieren der Gelder und wirtschaftlichen Res­
sourcen auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen können für ihr Handeln nicht haftbar gemacht werden, 
wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der An­
nahme hatten, dass sie mit ihrem Handeln gegen die Verbote nach 
dieser Verordnung verstoßen. 

▼M21
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Artikel 7a 

(1) Forderungen im Zusammenhang mit Verträgen oder Transaktio­
nen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit dieser Verord­
nung verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder 
teilweise berührt wird, einschließlich Schadensersatzansprüchen und 
ähnlichen Ansprüchen, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garan­
tieansprüche, vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung ei­
ner Obligation, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs, ins­
besondere einer finanziellen Garantie oder eines finanziellen Schadens­
ersatzanspruchs in jeglicher Form, wird nicht stattgegeben, sofern sie 
geltend gemacht werden von: 

▼M21 
a) den benannten, in den Anhängen I und Ia aufgeführten natürlichen 

oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

▼M18 
b) sonstigen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen 

oder Einrichtungen, die über eine der in Buchstabe a genannten 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder in deren Namen 
handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die natür­
liche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die den 
Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des 
Anspruchs nicht nach Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtun­
gen auf gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nichterfül­
lung vertraglicher Pflichten nach dieser Verordnung. 

▼M45 

Artikel 7b 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzuneh­
men, mit denen die Umgehung der in Artikel 1a und Artikel 2 Ab­
sätze 1 und 2 genannten Maßnahmen bezweckt oder bewirkt wird. 

▼B 

Artikel 8 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander unver­
züglich über die nach dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen und 
tauschen ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende 
sonstige sachdienliche Informationen aus, insbesondere über Verstöße, 
Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte. 

▼M21 

Artikel 9 

(1) Benennt der VN-Sicherheitsrat oder der Sanktionsausschuss eine 
natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung, so 
nimmt der Rat diese natürliche oder juristische Person, Organisation 
oder Einrichtung in Anhang I auf. 

(2) Der Rat erstellt und ändert die Liste der natürlichen oder juris­
tischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Anhang Ia. 

(3) Der Rat setzt die natürlichen oder juristischen Personen, Orga­
nisationen oder Einrichtungen nach den Absätzen 1 und 2 entweder auf 
direktem Weg, falls deren Anschrift bekannt ist, oder durch die Ver­
öffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den 
Gründen für ihre Aufnahme in die Liste in Kenntnis, und gibt dabei 
diesen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen Gelegenheit zur Stellungnahme. 

▼M18
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(4) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und 
unterrichtet die natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung entsprechend. 

(5) Beschließt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der 
Sanktionsausschuss, eine natürliche oder juristische Person, Organisa­
tion oder Einrichtung von der Liste zu streichen oder die Identifizie­
rungsangaben zu einer gelisteten natürlichen oder juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung zu ändern, so ändert der Rat Anhang I 
entsprechend. 

(6) Die Kommission wird ermächtigt, Anhang II auf der Grundlage 
der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen zu ändern. 

▼B 

Artikel 10 

Die Mitgliedstaaten legen Sanktionen fest, die bei Verstoß gegen diese 
Verordnung zu verhängen sind, und treffen die zu deren Durchsetzung 
erforderlichen Maßnahmen. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhält­
nismäßig und abschreckend sein. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die entsprechenden Bestim­
mungen unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit und 
melden ihr alle Änderungen dieser Bestimmungen. 

Artikel 11 

Diese Verordnung gilt 

a) im Gebiet der Gemeinschaft, einschließlich ihres Luftraums, 

b) an Bord der Luftfahrzeuge oder Schiffe, die der Hoheitsgewalt der 
Mitgliedstaaten unterstehen, 

c) für die sich im Gebiet oder außerhalb des Gebiets der Gemeinschaft 
aufhaltenden Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitglied­
staats besitzen; 

d) für die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder einge­
tragenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

e) für die juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 
die in der Gemeinschaft geschäftlich tätig sind. 

Artikel 12 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit­
telbar in jedem Mitgliedstaat. 

▼M21
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ANHANG I 

▼M23 
▼C1 

a) Liste der Personen nach Artikel 2 und 2a 

▼M23 
1. Eric BADEGE 

Geburtsdatum: 1971. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 31. Dezember 2012. 

Anschrift: Ruanda (seit Anfang 2016). 

Weitere Angaben: Er floh im März 2013 nach Ruanda und lebt dort noch immer 
(Stand Anfang 2016). Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Noti­
ce“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www. 
interpol.int/en/notice/search/un/5272441 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Eric Badege war Oberstleutnant und Hauptfigur der Bewegung des 23. März 
(M23) in Masisi und befehligte bestimmte Operationen, die Teile des Masisi- 
Gebiets in der Provinz Nord-Kivu destabilisierten. Als ein militärischer Anführer 
der M23 ist Badege verantwortlich für schwere Verstöße, namentlich das ge­
zielte Vorgehen gegen Kinder oder Frauen in Situationen bewaffneter Konflikte. 
Seit Mai 2012 haben die Raia Mutomboki unter der Führung der M23 hunderte 
Zivilpersonen in mehreren koordinierten Angriffen getötet. Im August 2012 hat 
Badege gemeinsame Angriffe durchgeführt, bei denen wahllos Zivilpersonen 
getötet wurden. Diese Angriffe wurden von Badege und Oberst Makoma Semi­
vumbi Jacques gemeinsam organisiert. Ehemalige M23-Kämpfer haben behaup­
tet, dass M23-Anführer Dutzende von Kindern, die von den M23 als Kinder­
soldaten rekrutiert worden seien und versucht hätten zu fliehen, hätten hinrichten 
lassen. 

Nach einem Bericht von Human Rights Watch (HRW) vom 11. September 2012 
hat ein 18-jähriger Ruander, der nach seiner Zwangsrekrutierung in Ruanda 
fliehen konnte, HRW mitgeteilt, dass er gesehen habe, wie die M23 im Juni 
einen 16-jährigen Jungen nach einem Fluchtversuch hingerichtet hätten. Der 
Junge sei von M23-Kämpfern gefangen genommen und vor den Augen der 
anderen Rekruten zu Tode geprügelt worden. Der M23-Befehlshaber, der die 
Hinrichtung angeordnet habe, habe angeblich danach den anderen Rekruten zur 
Begründung der Hinrichtung gesagt: „Er wollte uns im Stich lassen.“ Nach dem 
Bericht haben zudem Zeugen erklärt, dass mindestens 33 neue Rekruten und 
andere M23-Kämpfer hingerichtet worden seien, als sie versuchten zu fliehen. 
Einige seien zur Abschreckung vor den Augen der anderen Rekruten gefesselt 
und erschossen worden. Ein junger Rekrut berichtete HRW: „Als wir bei den 
M23 waren, haben sie uns gesagt, dass [wir die Wahl hätten] und bei ihnen 
bleiben oder sterben könnten. Viele haben versucht zu fliehen. Einige wurden 
gefunden und dann auf der Stelle getötet.“ 

Badege ist im März 2013 nach Ruanda geflohen und lebte Anfang 2016 noch 
dort. 

2. Frank Kakolele BWAMBALE 

(alias: a) FRANK KAKORERE, b) FRANK KAKORERE BWAMBALE, c) 
AIGLE BLANC) 

Benennung: General der FARDC. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Anschrift: Kinshasa, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 2016). 

▼M19
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Weitere Angaben: Hat den CNDP im Januar 2008 verlassen. Lebt seit Juni 2011 
in Kinshasa. Seit 2010 ist Kakolele offensichtlich an Tätigkeiten im Rahmen des 
Programms der Regierung der DRK zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau 
der Gebiete, in denen bewaffnete Konflikte bestanden (STAREC), beteiligt; 
hierzu gehört auch die Teilnahme an einer im März 2011 nach Goma und 
Beni entsandten STAREC-Mission. Die Behörden der DRK nahmen ihn im 
Dezember 2013 in Beni, Provinz Nord-Kivu, unter dem Vorwurf fest, den Pro­
zess der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung zu blockieren. 
Er hat die DRK verlassen und eine Zeitlang in Kenia gelebt, bevor er von der 
Regierung der DRK zurückgerufen wurde, um sie bei der Bewältigung der Lage 
im Gebiet von Beni zu unterstützen. Er wurde im Oktober 2015 im Gebiet von 
Mambasa wegen angeblicher Unterstützung einer Mai-Mai-Gruppe verhaftet, es 
wurde jedoch keine Anklage erhoben, und seit Juni 2016 lebt er in Kinshasa. 
Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und 
des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
un/5776078 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Frank Kakolele Bwambale war Anführer der RCD-ML, besitzt politischen Ein­
fluss und befehligt und kontrolliert die Aktivitäten der Truppen der RCD-ML, 
einer der unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten 
Gruppen und Milizen, die für illegalen Waffenhandel unter Verletzung des 
Waffenembargos verantwortlich sind. Hat den CNDP im Januar 2008 verlassen. 
Von 2010 an war Kakolele offensichtlich an Tätigkeiten im Rahmen des Pro­
gramms der Regierung der DRK zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau der 
Gebiete, in denen bewaffnete Konflikte bestanden (STAREC), beteiligt; hierzu 
gehört auch die Teilnahme an einer im März 2011 nach Goma und Beni ent­
sandten STAREC-Mission. 

Er hat die DRK verlassen und eine Zeitlang in Kenia gelebt, bevor er von der 
Regierung der DRK zurückgerufen wurde, um sie bei der Bewältigung der Lage 
im Gebiet von Beni zu unterstützen. Er wurde im Oktober 2015 in der Nähe von 
Mambasa wegen angeblicher Unterstützung einer Mai-Mai-Gruppe verhaftet, es 
wurde jedoch keine Anklage erhoben. Seit Juni 2016 lebt Kakolele in Kinshasa. 

3. Gaston IYAMUREMYE 

(alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, 
d) Rumuli) 

Benennung: a) Interimspräsident der FDLR, b) erster Vizepräsident der FDLR- 
FOCA, c) Generalmajor der FDLR-FOCA. 

Anschrift: Provinz Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 2016). 

Geburtsdatum: 1948. 

Geburtsort: a) Distrikt Musanze (Nordprovinz), Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Dezember 2010. 

Weitere Angaben: Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/ 
notice/search/un/5272456 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gaston Iyamuremye ist der 1. Vizepräsident der FDLR sowie deren Interims­
präsident. Außerdem hat er den Rang eines Generalmajors des bewaffneten 
Flügels der FDLR, der sogenannten FOCA, inne. Iyamuremye hält sich seit 
Juni 2016 in der Provinz Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo 
auf. 
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4. Innocent KAINA 

(alias: a): Oberst Innocent KAINA, b): India Queen) 

Benennung: Ehemaliger stellvertretender Befehlshaber der M23. 

Anschrift: Uganda (seit Anfang 2016). 

Geburtsdatum: Nov. 1973. 

Geburtsort: Bunagana, Rutshuru-Gebiet, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 30. November 2012. 

Weitere Angaben: Wurde nach der Flucht der Gruppe um Bosco Taganda nach 
Ruanda im März 2013 stellvertretender Befehlshaber der M23. Floh im Novem­
ber 2013 nach Uganda. Anfang 2016 noch stets in Uganda. Weblink zur Be­
sonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheits­
rates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Innocent Kaina war Abschnittskommandant und anschließend stellvertretender 
Befehlshaber in der Bewegung des 23. März (M23). Er hat als Verantwortlicher 
schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das Völkerrecht be­
gangen. Im Juli 2007 befand das Garrison-Militärgericht in Kinshasa Kaina der 
im Ituri-Distrikt zwischen Mai 2003 und Dezember 2005 begangenen Verbre­
chen gegen die Menschlichkeit für schuldig. 2009 wurde er im Rahmen des 
Friedensabkommens zwischen der kongolesischen Regierung und dem CNDP 
freigelassen. Innerhalb der FARDC hat er sich 2009 im Masisi-Gebiet der mehr­
fachen Hinrichtung, Entführung und Verstümmelung schuldig gemacht. Als Be­
fehlshaber unter General Taganda war er die treibende Kraft hinter der Meuterei 
des ehemaligen CNDP im Rutshuru-Gebiet im April 2012. Er sorgte für die 
Sicherheit der Meuterer außerhalb von Masisi. Zwischen Mai und August 2012 
überwachte er die Rekrutierung und Ausbildung von über 150 Kindern für die 
Rebellion der M23 und erschoss Jungen, die einen Fluchtversuch unternommen 
hatten. Im Juli 2012 reiste er zur Mobilisierung und Rekrutierung für die M23 
nach Berunda und Degho. Kaina floh im November 2013 nach Uganda und 
lebte dort noch Anfang 2016. 

5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE 

(alias: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme) 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Wurde im Dezember 2004 in den Rang eines Generals der 
FARDC erhoben. Seit Juni 2011 im Makala-Gefängnis in Kinshasa in Haft. Seit 
dem 25. März 2011 läuft vor dem Hohen Militärgericht in Kinshasa ein Ver­
fahren gegen Kakwavu wegen Kriegsverbrechen. Im November 2014 von einem 
Militärgericht der DRK wegen Vergewaltigung, Mord und Folter zu zehn Jahren 
Haft verurteilt. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der 
INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5776083 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ehemaliger Präsident der UCD/FAPC. Die FAPC kontrolliert illegale Grenz­
posten zwischen Uganda und der DRK — eine wichtige Transitroute für den 
Waffenhandel. Besaß als Präsident der FAPC politischen Einfluss und befehligte 
und kontrollierte die Aktivitäten der FAPC-Truppen, die unter Verstoß gegen 
das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt waren. Laut dem Büro 
des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für die Rekrutierung und 
den Einsatz von Kindern in Ituri im Jahr 2002 verantwortlich. Er ist einer der 
fünf führenden Offiziere der FARDC, denen schwere Verbrechen in Verbindung 
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mit sexueller Gewalt vorgeworfen wurden und auf deren Fälle der Sicherheitsrat 
die Regierung bei seinem Besuch 2009 aufmerksam gemacht hatte. Wurde im 
Dezember 2004 in den Rang eines Generals der FARDC erhoben. Seit Juni 2011 
im Makala-Gefängnis in Kinshasa in Haft. Am 25. März 2011 hat das Hohe 
Militärgericht in Kinshasa ein Verfahren gegen Kakwavu wegen Kriegsverbre­
chen eröffnet. 

6. Germain KATANGA 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Geburtsdatum: 28. April 1978. 

Geburtsort: Mambasa, Provinz Ituri, Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo (in Haft). 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Wurde im Dezember 2004 zum General der FARDC ernannt. 
Wurde am 18. Oktober 2007 von der Regierung der DRK an den Internationalen 
Strafgerichtshof überstellt. Nachdem er zunächst am 23. Mai 2014 vom IStGH 
wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer 
Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt worden war, setzte die Berufungskammer 
des IStGH seine Strafe herab und entschied, dass Katanga seine Strafe am 
18. Januar 2016 verbüßt haben sollte. Obwohl er für die Dauer des Gerichts­
verfahrens in den Niederlanden inhaftiert war, wurde Katanga im Dezember 
2015 in ein Gefängnis in der DRK überstellt und anderer früher in Ituri began­
gener Verbrechen angeklagt. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special 
Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/5776116 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Germain Katanga war Befehlshaber der FRPI. Er war an Waffentransfers unter 
Verletzung des Waffenembargos beteiligt. Laut dem Büro des SRSG für Kinder 
und bewaffnete Konflikte war er für die Rekrutierung und den Einsatz von 
Kindern in Ituri von 2002 bis 2003 verantwortlich. Er wurde im Dezember 
2004 zum General der FARDC ernannt. Er wurde am 18. Oktober 2007 von 
der Regierung der DRK an den Internationalen Strafgerichtshof überstellt. Nach­
dem er zunächst am 23. Mai 2014 vom IStGH wegen Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren 
verurteilt worden war, setzte die Berufungskammer des IStGH seine Strafe herab 
und entschied, dass er seine Strafe am 18. Januar 2016 verbüßt haben sollte. 
Obwohl er für die Dauer des Gerichtsverfahrens in den Niederlanden inhaftiert 
war, wurde Katanga im Dezember 2015 in ein Gefängnis in der DRK überstellt 
und früher in Ituri begangener Verbrechen angeklagt. 

▼M35 
7. Thomas LUBANGA 

Geburtsort: Ituri, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005 

Weitere Angaben: Im März 2005 in Kinshasa festgenommen wegen Beteiligung 
der UPC/L an Menschenrechtsverletzungen. Am 17. März 2006 an den IStGH 
überstellt. Wurde im März 2012 vom IStGH zu 14 Jahren Freiheitsstrafe ver­
urteilt. Am 1. Dezember 2014 bestätigten die Berufungsrichter des IStGH 
Schuldspruch und Strafmaß für Lubanga. Am 19. Dezember 2015 zur Ver­
büßung seiner Freiheitsstrafe in eine Haftanstalt in der DRK überstellt. Lubanga 
wurde am 15. März 2020 nach Verbüßung der vom IStGH verhängten Strafe aus 
der Haft entlassen. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/ 
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Thomas Lubanga war Präsident der UPC/L, einer der unter Nummer 20 der 
Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und Milizen, die unter 
Verstoß gegen das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. 
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Laut dem Büro des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für die 
Rekrutierung und den Einsatz von Kindern in Ituri von 2002 bis 2003 verant­
wortlich. Er wurde im März 2005 in Kinshasa festgenommen wegen Beteiligung 
der UPC/L an Menschenrechtsverletzungen und am 17. März 2006 von den 
Behörden der DRK an den IStGH überstellt. Er wurde im März 2012 vom 
IStGH zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Am 1. Dezember 2014 bestätigten 
die Berufungsrichter des IStGH Schuldspruch und Strafmaß. Am 19. Dezember 
2015 wurde er zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Haftanstalt in der 
DRK überstellt. 

▼M23 
8. Sultani MAKENGA 

(alias: a) Makenga, Oberst Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani) 

Geburtsdatum: 25. Dezember 1973. 

Geburtsort: Rutshuru, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 12. November 2012. 

Weitere Angaben: Militärischer Anführer der Bewegung des 23. März (M23), 
die in der Demokratischen Republik Kongo operiert. In Ruanda seit Ende 2014. 
Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und 
des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
un/5272833 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sultani Makenga ist einer der militärischen Anführer der Bewegung des 23. März 
(M23), die in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) operiert. Als An­
führer der M23 (auch kongolesische Revolutionsarmee genannt) hat Sultani 
Makenga als Verantwortlicher schwere Verstöße gegen das Völkerrecht began­
gen, namentlich das gezielte Vorgehen gegen Frauen und Kinder in Situationen 
bewaffneter Konflikte, einschließlich Tötung und Verstümmelung, sexueller Ge­
walt, Entführung und Vertreibung. Er ist auch verantwortlich für Verstöße gegen 
das Völkerrecht im Zusammenhang mit Handlungen der M23 bei der Rekrutie­
rung und beim Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten in der Demokra­
tischen Republik Kongo. Unter dem Befehl von Sultani Makenga hat die M23 in 
großem Umfang Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung der Demokratischen 
Republik Kongo verübt. Zeugenaussagen und Berichten zufolge haben die Mi­
lizionäre unter dem Befehl von Sultani Makenga im gesamten Gebiet von Ruts­
huru im Rahmen einer Strategie zur Festigung der Kontrolle über das Gebiet von 
Rutshuru Frauen sowie Kinder, die in manchen Fällen erst 8 Jahre alt waren, 
vergewaltigt. Unter Makengas Befehl hat die M23 umfangreiche Kampagnen zur 
Zwangsrekrutierung von Kindern in der Demokratischen Republik Kongo und in 
der Region durchgeführt sowie Kinder massenweise getötet, verstümmelt und 
verletzt. Viele der zwangsrekrutierten Kinder waren jünger als 15 Jahre. Ent­
gegen den Maßnahmen der Demokratischen Republik Kongo zur Durchführung 
des Waffenembargos, einschließlich innerstaatlicher Anordnungen über die Ein­
fuhr und den Besitz von Waffen und zugehörigem Material, soll Makenga auch 
Waffen und zugehöriges Material erhalten haben. Als Anführer der M23 hat 
Makenga unter anderem schwere Verstöße gegen das Völkerrecht begangen und 
Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung der Demokratischen Republik Kongo 
verübt und dadurch die Unsicherheit, die Vertreibungen und den Konflikt in 
der Region verschärft. Militärischer Anführer der Bewegung des 23. März 
(M23), die in der Demokratischen Republik Kongo operiert. 

9. Khawa Panga MANDRO 

(alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves 
Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) 
„Chief Kahwa“, h) „Kawa“) 

Geburtsdatum: 20. August 1973. 

Geburtsort: Bunia, Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Uganda (seit Mai 2016). 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 
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Weitere Angaben: Im April 2005 in Bunia wegen Sabotage des Friedenspro­
zesses in der Provinz Ituri inhaftiert. Von den kongolesischen Behörden im 
Oktober 2005 verhaftet, vom Berufungsgericht in Kisangani freigesprochen 
und sodann an die Justizbehörden in Kinshasa überstellt, weil neue Anschuldi­
gungen gegen ihn erhoben wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
Kriegsverbrechen, Mord, schwerer Körperverletzung und Tätlichkeiten. Im Au­
gust 2014 verurteilte ihn ein Militärgericht der DRK in Kisangani wegen Kriegs­
verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu neun Jahren Freiheits­
strafe und zu einer Opferentschädigung von rund 85 000 $. Er verbüßte seine 
Haftstrafe und lebt seit Mai 2016 in Uganda. Weblink zur Besonderen Aus­
schreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: 
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Khawa Panga Mandro war Präsident der PUSIC, einer der unter Nummer 20 der 
Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und Milizen, die unter 
Verstoß gegen das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. 
Laut dem Büro des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für die 
Rekrutierung und den Einsatz von Kindern von 2001 bis 2002 verantwortlich. Er 
wurde im April 2005 in Bunia wegen Sabotage des Friedensprozesses in der 
Provinz Ituri inhaftiert. Er wurde von den kongolesischen Behörden im Oktober 
2005 verhaftet, vom Berufungsgericht in Kisangani freigesprochen und sodann 
an die Justizbehörden in Kinshasa überstellt, weil neue Anschuldigungen gegen 
ihn erhoben wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsver­
brechen, Mord, schwerer Körperverletzung und Tätlichkeiten. Im August 2014 
verurteilte ihn ein Militärgericht der DRK in Kisangani wegen Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu neun Jahren Freiheitsstrafe und zu 
einer Opferentschädigung von rund 85 000 $. Er verbüßte seine Haftstrafe und 
lebt seit Mai 2016 in Uganda. 

10. Callixte MBARUSHIMANA 

Benennung: FDLR-Exekutivsekretär. 

Geburtsdatum: 24. Juli 1963. 

Geburtsort: Ndusu/Ruhengeri, Nordprovinz, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 3. März 2009. 

Weitere Angaben: Wurde am 3. Oktober 2010 in Paris aufgrund eines Haft­
befehls festgenommen, den der IStGH wegen der von den FDLR-Truppen 2009 
in den Kivu-Provinzen begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit ausgestellt hatte. Am 25. Januar 2011 nach Den Haag überstellt 
und Ende 2011 vom IStGH aus der Haft entlassen. Am 29. November 2014 für 
fünf Jahre zum FDLR-Exekutivsekretär gewählt. Weblink zur Besonderen Aus­
schreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: 
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Bis zu seiner Inhaftierung war Callixte Mbarushimana Exekutivsekretär der 
FDLR und Vizepräsident des militärischen Oberkommandos der FDLR. Als 
politisch-militärischer Anführer einer in der Demokratischen Republik Kongo 
operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe behinderte er die Entwaffnung 
und freiwillige Repatriierung oder Neuansiedlung von Kombattanten gemäß 
Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 (2008) des VN-Sicherheitsrates. 
Er wurde am 3. Oktober 2010 in Paris aufgrund eines Haftbefehls festgenom­
men, den der IStGH wegen der von den FDLR-Truppen 2009 in den Kivu- 
Provinzen begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlich­
keit ausgestellt hatte. Er wurde am 25. Januar 2011 nach Den Haag überstellt, 
jedoch Ende 2011 aus der Haft entlassen. Er wurde am 29. November 2014 für 
fünf Jahre zum FDLR-Exekutivsekretär wiedergewählt. 
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11. Iruta Douglas MPAMO 

(alias: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano) 

Anschrift: Gisenyi, Ruanda (ab Juni 2011). 

Geburtsdatum: a) 28. Dezember 1965, b) 29. Dezember 1965. 

Geburtsort: a) Bashali, Masisi, Demokratische Republik Kongo, b) Goma, De­
mokratische Republik Kongo, c) Uvira, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Seit dem Absturz zweier von der Great Lakes Business 
Company (GLBC) betriebener Flugzeuge keine bekannte Beschäftigung. We­
blink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und 
des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
un/5272813 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Geschäftsführender Inhaber der Compagnie Aérienne des Grands Lacs und der 
Great Lakes Business Company, deren Fluggeräte zur Unterstützung der unter 
Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und 
Milizen eingesetzt wurden. Auch verantwortlich für die Verschleierung von 
Flug- und Frachtinformationen offensichtlich in der Absicht, Verstöße gegen 
das Waffenembargo zu ermöglichen. Seit dem Absturz zweier von der Great 
Lakes Business Company (GLBC) betriebener Flugzeuge keine bekannte Be­
schäftigung. 

▼M22 
12. Sylvestre MUDACUMURA 

(alias: a) Mupenzi Bernard, b) Generalmajor Mupenzi, c) General Mudacu­
mura, d) Pharaoh, e) Radja) 

Benennung: a) Kommandant der FDLR-FOCA, b) Generalleutnant der FDLR- 
FOCA 

Geburtsdatum: 1954. 

Geburtsort: Zelle Ferege, Sektor Gatumba, Gemeinde Kibilira, Präfektur Gise­
nyi, Ruanda 

Aufenthalt: Provinz Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 
2016). 

Staatsangehörigkeit: Ruander. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Der Internationale Strafgerichtshof stellte am 12. Juli 2012 
einen Haftbefehl gegen Mudacumura aus, dem in neun Anklagepunkten Kriegs­
verbrechen zur Last gelegt werden, darunter Übergriffe gegen Zivilisten, Mord, 
Verstümmelung, grausame Behandlung, Vergewaltigung, Folter, Zerstörung von 
Eigentum, Plünderung und Verstöße gegen die Personenwürde, die angeblich 
zwischen 2009 und 2010 in der DRK begangen wurden. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sylvestre Mudacumura ist Kommandant der FOCA, des bewaffneten Arms der 
FDLR, besitzt als solcher politischen Einfluss und beherrscht und kontrolliert die 
Aktivitäten der FDLR-Truppen, die zu den unter Nummer 20 der Resolution 1493 
(2003) genannten bewaffneten Gruppen und Milizen zählen, die unter Verstoß 
gegen das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. Mudacumura 
(oder ein Untergebener) hatte telefonischen Kontakt mit dem FDLR-Führer 
Murwanashyaka in Deutschland, u. a. zum Zeitpunkt des Busurungi-Massakers 
im Mai 2009, und mit dem Militärkommandeur Major Guillaume während der 
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Operationen „Umoja Wetu“ und „Kimia II“ im Jahr 2009. Laut dem Büro des SRSG 
für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für 27 Fälle von Rekrutierung und 
Einsatz von Kindern durch unter seiner Führung stehende Truppen in Nord-Kivu 
von 2002 bis 2007 verantwortlich. Seit Mitte 2016 ist Mudacumura immer noch 
Oberbefehlshaber des bewaffneten Arms der FDLR im Rang eines Generalleutnants 
und hält sich in der Provinz Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo auf. 

▼M23 
13. Leodomir MUGARAGU 

(alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi) 

Anschrift: (seit Juni 2011) FDLR-Hauptquartier im Kikomawald nahe Bogoyi, 
Walikale, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Geburtsdatum: a) 1954, b) 1953. 

Geburtsort: a) Kigali, Ruanda, b) Rushashi (Nordprovinz), Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Dezember 2010. 

Weitere Angaben: Stabschef der FDLR-FOCA, zuständig für Verwaltung. We­
blink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des 
Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Laut offen zugängigen Informationsquellen und amtlichen Berichten ist Leodo­
mir Mugaragu Stabschef der Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force 
for the Liberation of Rwanda (FOCA), dem bewaffneten Flügel der FDLR. Laut 
amtlichen Berichten ist Mugaragu einer der Hauptverantwortlichen für die Pla­
nung der Militäroperationen der FDLR im Osten der DRK. Stabschef der FDLR- 
FOCA, zuständig für Verwaltung. 

14. Leopold MUJYAMBERE 

(alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim) 

Benennung: a) Stabschef der FDLR-FOCA, b) stellvertretender Interims-Be­
fehlshaber der FDLR-FOCA. 

Anschrift: Kinshasa, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 2016). 

Geburtsdatum: a) 17. März 1962, b) ca. 1966. 

Geburtsort: Kigali, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 3. März 2009. 

Weitere Angaben: Wurde 2014 amtierender stellvertretender Kommandant der 
FDLR-FOCA. Anfang Mai 2016 in Goma (DRK) von kongolesischen Sicher­
heitskräften gefangen genommen und nach Kinshasa überstellt. Weblink zur 
Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicher­
heitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Leopold Mujyambere war Kommandant der Zweiten Division der FOCA, des 
bewaffneten Arms der FDLR. Als militärischer Anführer einer in der Demokra­
tischen Republik Kongo operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe behin­
derte er unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 
(2008) des VN-Sicherheitsrates die Entwaffnung und freiwillige Repatriierung 
oder Neuansiedlung von Kombattanten. Die Expertengruppe des DRK-Sankti­
onsausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat Beweise dafür 
zusammengetragen (siehe Einzelheiten im Bericht der Gruppe vom 13. Februar 
2008), dass aus der Gewalt der FDLR-FOCA befreite Mädchen zuvor entführt 
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und sexuell missbraucht worden waren. Seit Mitte 2007 hat die FDLR-FOCA, 
die zuvor Jungen im Alter von 15 bis 20 Jahren rekrutiert hatte, Kinder ab dem 
Alter von 10 Jahren zwangsrekrutiert. Die Jüngsten werden dann als Eskorten 
benutzt und ältere Kinder werden unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstaben d 
und e der Resolution 1857 (2008) des VN-Sicherheitsrates als Soldaten an der 
Front eingesetzt. 

Im Juni 2011 war er Kommandant im damals „Amazon“ genannten Einsatz­
gebiet der FDLR-FOCA in Süd-Kivu. Später wurde er zum FOCA-Stabschef 
befördert und dann im Jahr 2014 zum amtierenden stellvertretenden Komman­
danten. Anfang Mai 2016 wurde er in Goma (DRK) von kongolesischen Sicher­
heitskräften gefangen genommen und nach Kinshasa überstellt. 

15. Jamil MUKULU 

(alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimi­
ro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein 
Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos 
Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talengelanimiro) 

Benennung: a) Anführer der Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF), b) Kom­
mandant der Alliierten Demokratischen Kräfte. 

Anschrift: Berichten zufolge in Uganda in Haft (seit September 2016). 

Geburtsdatum: a) 1965, b) 1. Januar 1964. 

Geburtsort: Dorf Ntoke, Ntenjeru, Distrikt Kayunga, Uganda. 

Staatsangehörigkeit: Uganda. 

Tag der Benennung durch die VN: 12. Oktober 2011. 

Weitere Angaben: Im April 2015 in Tansania festgenommen und im Juli 2015 
nach Uganda ausgeliefert. Seit September 2016 befindet sich Mukulu Berichten 
zufolge in Polizeigewahrsam in Erwartung seines Prozesses wegen Kriegsver­
brechen und schwerer Verstöße gegen die Genfer Konvention nach ugandischem 
Recht. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTER­
POL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
un/5270670 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Laut öffentlichen Informationsquellen und amtlichen Berichten, einschließlich 
der Berichte der Expertengruppe des DRK-Sanktionsausschusses des VN-Sicher­
heitsrates ist Jamil Mukulu der militärische Anführer der ADF, einer in der 
DRK operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe, und behindert die Ent­
waffnung, Repatriierung und freiwillige Neuansiedlung von Kämpfern der ADF 
gemäß Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 (2008). Der Expertengruppe 
des DRK-Sanktionsausschusses des VN-Sicherheitsrates zufolge stellte Jamil 
Mukulu den ADF als einer im Gebiet der DRK operierenden bewaffneten 
Gruppe materielle und personelle Unterstützung zur Verfügung. Laut verschie­
denen Quellen, einschließlich der Berichte der Expertengruppe des DRK-Sank­
tionsausschusses des VN-Sicherheitsrates, hat Jamil Mukulu Finanzmittel be­
schafft, politischen Einfluss auf die Strategien der ADF ausgeübt und die 
ADF-Kräfte in unmittelbarer Verantwortung befehligt und kontrolliert, insbeson­
dere durch Überwachung von etablierten Verbindungen zu internationalen Ter­
rornetzwerken. 

▼M32 
16. Ignace MURWANASHYAKA 

(alias: Dr. Ignace) 

Titel: Dr. 

Benennung: Präsident der FDLR 

Aufenthalt: Deutschland (in Haft) 
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Geburtsdatum: 14. Mai 1963 

Geburtsort: a) Butera, Ruanda, b) Ngoma, Butare, Ruanda 

Staatsangehörigkeit: Ruanda 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005 

Weitere Angaben: Starb am 16. April 2019 in Deutschland im Gefängnis. Wurde 
am 17. November 2009 von den deutschen Behörden festgenommen und am 
28. September 2015 von einem deutschen Gericht der Anführung einer auslän­
dischen terroristischen Gruppierung und der Beihilfe zu Kriegsverbrechen für 
schuldig befunden. Wurde zu einer dreizehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt 
und befindet sich seit Juni 2016 in Deutschland in Haft. Wurde am 29. November 
2014 für fünf Jahre zum Präsidenten der FDLR wiedergewählt. Weblink zur Be­
sonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates 
der VN: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices- 
Individuals. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ignace Murwanashyaka ist Präsident der FDLR und übt Einfluss auf die Stra­
tegien der FDLR-Truppen aus, einer der unter Nummer 20 der Resolution 1493 
(2003) genannten bewaffneten Gruppen und Milizen, die unter Verstoß gegen 
das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. Er hatte telefo­
nischen Kontakt zu den Militärkommandanten der FDLR vor Ort (unter anderem 
während des Busurungi-Massakers im Mai 2009); er erteilte militärische Befehle 
an das Oberkommando; er war beteiligt an der Koordinierung des Transfers von 
Waffen und Munition an Einheiten der FDLR und der Übermittlung spezifischer 
Anweisungen zu deren Verwendung und er verwaltete große Geldsummen aus 
dem illegalen Verkauf natürlicher Ressourcen in den von der FDLR kontrollier­
ten Gebieten. Laut dem Büro des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte 
war er als Präsident und Militärkommandant der FDLR für die Rekrutierung und 
den Einsatz von Kindern durch die FDLR in Ost-Kongo verantwortlich. Er 
wurde am 17. November 2009 von den deutschen Behörden festgenommen 
und am 28. September 2015 von einem deutschen Gericht der Anführung einer 
ausländischen terroristischen Gruppierung und der Beihilfe zu Kriegsverbrechen 
für schuldig befunden. Er wurde zu einer dreizehnjährigen Freiheitsstrafe ver­
urteilt und befindet sich seit Juni 2016 in Deutschland in Haft. Er wurde am 
29. November 2014 für fünf Jahre zum Präsidenten der FDLR wiedergewählt. 

▼M23 
17. Straton MUSONI 

(alias: IO Musoni) 

Benennung: Ehemaliger Vizepräsident der FDLR. 

Geburtsdatum: a) 6. April 1961, b) 4. Juni 1961. 

Geburtsort: Mugambazi, Kigali, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: Wurde am 17. November 2009 von den deutschen Behörden 
festgenommen, am 28. September 2015 von einem deutschen Gericht der An­
führung einer ausländischen terroristischen Gruppe für schuldig befunden und zu 
einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Musoni wurde unmittelbar nach dem 
Gerichtsverfahren freigelassen, da er mehr als fünf Jahre seiner Freiheitsstrafe 
verbüßt hatte. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der 
INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5272354 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Straton Musoni war Vizepräsident der FDLR, einer in der DRK operierenden 
ausländischen bewaffneten Gruppe. Er behinderte unter Verstoß gegen die Re­
solution 1649 (2005) die Entwaffnung und die freiwillige Repatriierung oder 
Neuansiedlung der diesen Gruppen angehörenden Kombattanten. Er wurde am 
17. November 2009 von den deutschen Behörden festgenommen, am 28. Sep­
ptember 2015 von einem deutschen Gericht der Anführung einer ausländischen 
terroristischen Gruppe für schuldig befunden und zu einer achtjährigen Freiheits­
strafe verurteilt. Er wurde unmittelbar nach dem Gerichtsverfahren freigelassen, 
da er mehr als fünf Jahre seiner Freiheitsstrafe verbüßt hatte. 
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18. Jules MUTEBUTSI 

(alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Oberst Mutebutsi) 

Geburtsdatum: 1964. 

Geburtsort: Minembwe, Süd-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Ehemaliger stellvertretender militärischer Regionalkomman­
dant der FARDC im 10. Militärbezirk; im April 2004 wegen Disziplinverstoß 
entlassen. Von den ruandischen Behörden im Dezember 2007 beim versuchten 
Grenzübertritt in die DRK festgenommen. Berichten zufolge am 9. Mai 2014 in 
Kigali gestorben. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der 
INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5272093 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Jules Mutebutsi vereinte seine Kräfte mit anderen abtrünnigen Elementen der 
ehemaligen RCD-G, um im Mai 2004 die Stadt Bukavu gewaltsam einzuneh­
men. Er war beteiligt an der Beschaffung von Waffen außerhalb der FARDC- 
Strukturen und an deren Lieferung an unter Nummer 20 der Resolution 1493 
(2003) genannte bewaffnete Gruppen und Milizen unter Verletzung des Waffen­
embargos. Er war ehemaliger stellvertretender militärischer Regionalkomman­
dant der FARDC im 10. Militärbezirk bis April 2004; zu diesem Zeitpunkt 
wurde er wegen Disziplinverstoß entlassen. Von den ruandischen Behörden im 
Dezember 2007 beim versuchten Grenzübertritt in die DRK festgenommen. 
Berichten zufolge ist er am 9. Mai 2014 in Kigali gestorben. 

19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO 

(alias: Oberst Baudoin Ngaruye) 

Titel: Militärischer Anführer der Bewegung des 23. März (M23). 

Benennung: Brigadegeneral. 

Anschrift: Rubavu/Mudende, Ruanda. 

Geburtsdatum: a) 1. April 1978, b) 1978. 

Geburtsort: a) Bibwe, Demokratische Republik Kongo, b) Lusamambo, Lubero- 
Gebiet, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Nationale Kennnummer: FARDC-Kennnummer: 1-78-09-44621-80. 

Tag der Benennung durch die VN: 30. November 2012. 

Weitere Angaben: Reiste am 16.3.2013 in die Republik Ruanda ein. Lebt seit 
Ende 2014 im Lager Ngoma, Ruanda. Weblink zur Besonderen Ausschreibung 
(„Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https:// 
www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Im April 2012 hat Ngaruye unter dem Oberbefehl von General Ntaganda die 
Meuterei des ehemaligen CNDP befehligt, die als Bewegung des 23. März 
(M23) bekannt wurde. Er ist derzeit der dritthöchste militärische Anführer der 
M23. Die Expertengruppe für die Demokratische Republik Kongo hat bereits 
2008 und 2009 seine Benennung empfohlen. Er hat als Verantwortlicher 
schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das Völkerrecht be­
gangen. Zwischen 2008 und 2009 und erneut gegen Ende 2010 hat er Hunderte 
von Kindern für die M23 rekrutiert und ausgebildet. Er hat Morde, Verstümme­
lungen und Entführungen, oftmals gezielt gegen Frauen gerichtet, begangen. Er 
ist verantwortlich für Hinrichtungen und Folterungen von Deserteuren aus der 
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M23. 2009 gab er innerhalb der FARDC Befehl, alle Männer im Dorf Shalio in 
Walikale zu töten. Unter dem direkten Oberbefehl von Ntaganda stellte er in 
Masisi und Walikali auch Waffen, Munition und Sold bereit. 2010 organisierte 
er die Vertreibung und Enteignung der Bevölkerung im Gebiet von Lukopfu. 
Außerdem war er eng an kriminellen Netzen innerhalb der FARDC beteiligt, die 
Gewinn aus dem Mineralienhandel ziehen, was 2011 zu Spannungen und ge­
waltsamen Zusammenstößen mit Oberst Innocent Zimurinda führte. Reiste am 
16.3.2013 bei Gasizi/Rubavu in die Republik Ruanda ein. 

20. Mathieu, Chui NGUDJOLO 

(alias: a) Cui Ngudjolo) 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo. 

Geburtsdatum: 8. Oktober 1970. 

Geburtsort: Bunia, Provinz Ituri, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Wurde im Oktober 2003 in Bunia von der MONUC fest­
genommen. Wurde am 7. Februar 2008 von der Regierung der DRK an den 
Internationalen Strafgerichtshof überstellt. Er wurde im Dezember 2012 vom 
IStGH in allen Anklagepunkten freigesprochen, und das Urteil wurde von der 
Berufungskammer am 27. Februar 2015 bestätigt. Ngudjolo stellte einen Asyl­
antrag in den Niederlanden, der aber abgelehnt wurde. Er wurde am 11. Mai 
2015 in die DRK abgeschoben. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Spe­
cial Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www. 
interpol.int/en/notice/search/un/5776118 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mathieu Chui Ngudjolo war Stabschef der FRPI, besitzt politischen Einfluss und 
befehligt und kontrolliert die Aktivitäten der FRPI-Truppen, die zu den unter 
Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und 
Milizen zählen, die für illegalen Waffenhandel unter Verletzung des Waffen­
embargos verantwortlich sind. Laut dem Büro des SRSG für Kinder und bewaff­
nete Konflikte war er für die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern unter 
15 Jahren in Ituri im Jahr 2006 verantwortlich. Er wurde im Oktober 2003 in 
Bunia von der MONUC festgenommen. Anschließend wurde er am 7. Februar 
2008 von der Regierung der DRK an den Internationalen Strafgerichtshof über­
stellt. Er wurde im Dezember 2012 vom IStGH in allen Anklagepunkten frei­
gesprochen, und das Urteil wurde von der Berufungskammer am 27. Februar 
2015 bestätigt. Ngudjolo stellte einen Asylantrag in den Niederlanden, der aber 
abgelehnt wurde. Er wurde am 11. Mai 2015 in die DRK abgeschoben. 

21. Floribert Ngabu NJABU 

(alias: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu 
Ndjabu) 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo, Reisepass-Nr. OB 
0243318. 

Geburtsdatum: 23. Mai 1971. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Seit März 2005 in Kinshasa wegen Beteiligung der FNI an 
Menschenrechtsverletzungen unter Hausarrest gestellt. Am 27. März 2011 nach 
Den Haag überstellt, um in den IStGH-Prozessen gegen Germain Katanga und 
Mathieu Ngudjolo als Zeuge vernommen zu werden. Stellte im Mai 2011 in den 
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Niederlanden einen Asylantrag. Im Oktober 2012 lehnte ein niederländisches 
Gericht seinen Asylantrag ab. Im Juli 2014 wurde er von den Niederlanden in 
die DRK abgeschoben, wo er festgenommen wurde. Weblink zur Besonderen 
Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der 
VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Präsident der FNI, einer der unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) 
genannten bewaffneten Gruppen und Milizen, die unter Verstoß gegen das 
Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. Seit März 2005 in 
Kinshasa wegen Beteiligung der FNI an Menschenrechtsverletzungen unter 
Hausarrest gestellt. Am 27. März 2011 nach Den Haag überstellt, um in den 
IStGH-Prozessen gegen Germain Katanga und Mathieu Ngudjolo als Zeuge 
vernommen zu werden. Stellte im Mai 2011 in den Niederlanden einen Asyl­
antrag. Im Oktober 2012 lehnte ein niederländisches Gericht seinen Asylantrag 
ab; derzeit ist ein Rechtsmittelverfahren gegen diese Entscheidung anhängig. 

22. Laurent NKUNDA 

(alias: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent 
Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda 
Batware, f) Vorsitzender, g) General Nkunda, h) Papa Six) 

Geburtsdatum: a) 6. Februar 1967, b) 2. Februar 1967. 

Geburtsort: Rutshuru, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Ehemaliger General der RCD-G. Gründete 2006 den National 
Congress for the People's Defense; hoher Offizier der Rally for Congolese 
Democracy-Goma (RCD-G) 1998-2006; Offizier der Rwandan Patriotic Front 
(RPF) 1992-1998. Laurent Nkunda wurde im Januar 2009 von den ruandischen 
Behörden in Ruanda festgenommen und als Befehlshaber des CNDP abgelöst. 
Lebt seither unter Hausarrest in Kigali, Ruanda. Das Auslieferungsgesuch der 
Regierung der DRK gegen Nkunda wegen der im Osten der DRK begangenen 
Verbrechen wurde von Ruanda abgelehnt. 2010 wurde seine Beschwerde wegen 
unrechtmäßiger Inhaftierung vom ruandischen Gericht in Gisenyi (Ruanda) zu­
rückgewiesen und die Angelegenheit zur Prüfung an ein Militärgericht verwie­
sen. Die Anwälte Nkundas legten vor dem ruandischen Militärgericht Berufung 
ein. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL 
und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
un/5270703 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Vereinte seine Kräfte mit anderen abtrünnigen Elementen der ehemaligen RCD- 
G, um im Mai 2004 die Stadt Bukavu gewaltsam einzunehmen. Beschaffung 
von Waffen außerhalb der FARDC unter Verstoß gegen das Waffenembargo. 
Laut dem Büro des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für 264 
Fälle von Rekrutierung und Einsatz von Kindern durch unter seiner Führung 
stehende Truppen in Nord-Kivu von 2002 bis 2009 verantwortlich. Ehemaliger 
General der RCD-G. Gründete 2006 den National Congress for the People's 
Defense; hoher Offizier der Rally for Congolese Democracy-Goma (RCD-G) 
1998-2006; Offizier der Rwandan Patriotic Front (RPF) 1992-1998. Laurent 
Nkunda wurde im Januar 2009 von den ruandischen Behörden in Ruanda fest­
genommen und als Befehlshaber des CNDP abgelöst. Lebt seither unter Haus­
arrest in Kigali, Ruanda. Das Auslieferungsgesuch der Regierung der DRK 
gegen Nkunda wegen der im Osten der DRK begangenen Verbrechen wurde 
von Ruanda abgelehnt. 2010 wurde seine Beschwerde wegen unrechtmäßiger 
Inhaftierung vom ruandischen Gericht in Gisenyi (Ruanda) zurückgewiesen und 
die Angelegenheit zur Prüfung an ein Militärgericht verwiesen. Die Anwälte 
Nkundas leiteten ein Verfahren vor dem ruandischen Militärgericht ein. Er ver­
fügt nach wie vor über gewissen Einfluss bei bestimmten Teilen des CNDP. 
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23. Felicien NSANZUBUKIRE 

(alias: Fred Irakeza) 

Benennung: a) Unterbereichskommandant der FDLR-FOCA, b) Oberst der 
FDLR-FOCA. 

Anschrift: Provinz Süd-Kivu, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 2016). 

Geburtsdatum: 1967. 

Geburtsort: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyi­
nya, Kigali, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Dezember 2010. 

Weitere Angaben: Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/ 
notice/search/un/5269078 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Felicien Nsanzubukire beaufsichtigte und koordinierte mindestens von Novem­
ber 2008 bis April 2009 den illegalen Handel mit Munition und Waffen von der 
Vereinigten Republik Tansania über den Tanganjikasee an die FDLR-Einheiten 
in den Regionen Uvira und Fizi von Süd-Kivu. Seit Januar 2016 ist Nsanzubu­
kire ein Unterbereichskommandant der FDLR-FOCA in der Provinz Süd-Kivu 
im Range eines Obersten. 

24. Pacifique NTAWUNGUKA 

(alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Oberst Omega, c) Nzeri, d) Israel) 

Benennung: a) Kommandant des Sektors „SONOKI“ der FDLR-FOCA, b) Bri­
gadegeneral der FDLR-FOCA. 

Anschrift: Rutshuru-Gebiet, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo (seit 
Juni 2016). 

Geburtsdatum: a) 1. Januar 1964, b) ca. 1964. 

Geburtsort: Gaseke, Provinz Gisenyi, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 3. März 2009. 

Weitere Angaben: Hat eine militärische Ausbildung in Ägypten erhalten. We­
blink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des 
Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Pacifique Ntawunguka war Kommandant der ersten Division der FOCA, des 
bewaffneten Flügels der FDLR. Als militärischer Anführer einer in der Demo­
kratischen Republik Kongo operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe be­
hinderte er unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 
(2008) des VN-Sicherheitsrates die Entwaffnung und freiwillige Repatriierung 
oder Neuansiedlung von Kombattanten. Die Expertengruppe des DRK-Sankti­
onsausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat Beweise dafür 
zusammengetragen (siehe Einzelheiten im Bericht der Gruppe vom 13. Februar 
2008), dass aus der Gewalt der FDLR-FOCA befreite Mädchen zuvor entführt 
und sexuell missbraucht worden waren. Seit Mitte 2007 hat die FDLR-FOCA, 
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die zuvor Jungen im Alter von 15 bis 20 Jahren rekrutiert hatte, Kinder ab dem 
Alter von 10 Jahren zwangsrekrutiert. Die Jüngsten werden dann als Eskorten 
benutzt und ältere Kinder werden unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstaben d 
und e der Resolution 1857 (2008) des VN-Sicherheitsrates als Soldaten an der 
Front eingesetzt. Hat eine militärische Ausbildung in Ägypten erhalten. 

Seit Mitte 2016 ist Ntawunguka Kommandant des Sektors „SONOKI“ der 
FDLR-FOCA in der Provinz Nord-Kivu. 

25. James NYAKUNI 

Staatsangehörigkeit: Uganda. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/ 
notice/search/un/5776374 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Handelspartnerschaft mit Jérôme Kakwavu, insbesondere Schmuggel über die 
Grenze DRK/Uganda, vermutlich einschließlich des Schmuggels von Waffen 
und Militärgütern in nicht kontrollierten LKW. Verletzung des Waffenembargos 
und Unterstützung von unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten 
bewaffneten Gruppen und Milizen, einschließlich finanzieller Hilfe, um ihnen 
militärische Operationen zu ermöglichen. 

26. Stanislas NZEYIMANA 

(alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso 
Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura) 

Benennung: Ehemaliger Stellvertretender Kommandant der FDLR-FOCA. 

Geburtsdatum: a) 1. Januar 1966, b) 28. August 1966 c) ca. 1967. 

Geburtsort: Mugusa (Butare), Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 3. März 2009. 

Weitere Angaben: Während eines Aufenthalts in Tansania Anfang 2013 ver­
schwunden. Aufenthaltsort unbekannt seit Juni 2016. Weblink zur Besonderen 
Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der 
VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Stanislas Nzeyimana war Stellvertretender Kommandant der FOCA, des bewaff­
neten Flügels der FDLR. Als militärischer Anführer einer in der Demokratischen 
Republik Kongo operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe behinderte er 
unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 (2008) des 
VN-Sicherheitsrates die Entwaffnung und freiwillige Repatriierung oder Neu­
ansiedlung von Kombattanten. Die Expertengruppe des DRK-Sanktionsausschus­
ses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat Beweise dafür zusammen­
getragen (siehe Einzelheiten im Bericht der Gruppe vom 13. Februar 2008), dass 
aus der Gewalt der FDLR-FOCA befreite Mädchen zuvor entführt und sexuell 
missbraucht worden waren. Seit Mitte 2007 hat die FDLR-FOCA, die zuvor 
Jungen im Alter von 15 bis 20 Jahren rekrutiert hatte, Kinder ab dem Alter 
von 10 Jahren zwangsrekrutiert. Die Jüngsten werden dann als Eskorten benutzt 
und ältere Kinder werden unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstaben d und e 
der Resolution 1857 (2008) des VN-Sicherheitsrates als Soldaten an der Front 
eingesetzt. Nzeyimana verschwand Anfang 2013 in Tansania; seit Juni 2016 ist 
sein Aufenthaltsort unbekannt. 
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27. Dieudonné OZIA MAZIO 

(alias: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari) 

Geburtsdatum: 6. Juni 1949. 

Geburtsort: Ariwara, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Dieudonné Ozia Mazio soll während seiner Amtszeit als 
Präsident der Fédération des entreprises congolaises (FEC) in der Region Aru 
am 23. September 2008 in Ariwara gestorben sein. Weblink zur Besonderen 
Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der 
VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Finanzvereinbarungen mit Jerome Kakwavu und der FAPC; Schmuggel über die 
Grenze DRK/Uganda, um Kakwavu und seine Truppen zu beliefern und mit 
Bargeld zu versorgen. Verletzung des Waffenembargos unter anderem durch die 
Unterstützung von unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten 
bewaffneten Gruppen und Milizen. Dieudonné Ozia Mazio soll während seiner 
Amtszeit als Präsident der Fédération des entreprises congolaises (FEC) in der 
Region Aru am 23. September 2008 in Ariwara gestorben sein. 

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA 

(alias: Jean-Marie Rugerero) 

Benennung: Präsident der M23. 

Anschrift: Rubavu/Mudende, Ruanda. 

Geburtsdatum: a) ca. 1960, b) 9. September 1966. 

Geburtsort: Bukavu, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 31. Dezember 2012. 

Weitere Angaben: Reiste am 16. März 2013 in die Republik Ruanda ein. Lebt 
seit 2016 in Ruanda. War an der Gründung einer neuen kongolesischen politi­
schen Partei, der Alliance pour le Salut du Peuple (ASP), beteiligt. Weblink zur 
Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicher­
heitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

In einem Dokument vom 9. Juli 2012, das vom M23-Anführer Sultani Makenga 
unterzeichnet wurde, wird Runiga zum Koordinator des politischen Arms der 
M23-Bewegung ernannt. Dem Dokument ist zu entnehmen, dass Runiga ernannt 
worden war, damit erkennbar ist, wofür die M23 steht. Runiga wurde ferner in 
Veröffentlichungen auf der Website der M23 als „Präsident“ bezeichnet. Seine 
Führungsrolle wird auch im Bericht der Expertengruppe vom November 2012 
bestätigt, in dem er als „Anführer der M23“ bezeichnet wurde. 

Nach dem Abschlussbericht der Expertengruppe vom 15. November 2012 hat 
Runiga eine Delegation geleitet, die am 29. Juli 2012 nach Kampala (Uganda) 
gereist ist und den 21-Punkte-Plan der M23 für die bevorstehenden Verhand­
lungen auf der Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen 
verfasst hat. Nach einem BBC-Artikel vom 23. November 2012 entstand die 
M23, als ehemalige Mitglieder der CNDP, die in die FARDC integriert worden 
waren, begannen, gegen die schlechten Bedingungen und schlechte Bezahlung 
und die unzureichende Umsetzung des Friedensabkommens vom 23. März 2009 
zwischen der CNDP und der DRK, das zur Integration der CNDP in die FARDC 
geführt hatte, zu protestieren. Nach dem IPIS-Bericht vom November 2012 hat 
die M23 aktiv Militäroperationen unternommen, um die Kontrolle über das 
Gebiet der östlichen DRK zu erlangen. Die M23 und die FARDC haben am 
24. und 25. Juli 2012 um mehrere Städte und Dörfer in der östlichen DRK 
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gekämpft; die M23 hat die FARDC am 26. Juli 2012 in Rumangabo angegriffen; 
sie hat die FARDC am 17. November 2012 aus Kibumba vertrieben; und am 
20. November 2012 Goma erobert. Nach dem Bericht der Expertengruppe vom 
November 2012 haben mehrere ehemalige M23-Kämpfer behauptet, dass M23- 
Anführer Dutzende von Kindern, die von den M23 als Kindersoldaten rekrutiert 
worden seien und versucht hätten zu fliehen, hätten hinrichten lassen. Nach 
einem Bericht von Human Rights Watch (HRW) vom 11. September 2012 hat 
ein 18-jähriger Ruander, der nach seiner Zwangsrekrutierung in Ruanda fliehen 
konnte, HRW mitgeteilt, dass er gesehen habe, wie die M23 im Juni einen 16- 
jährigen Jungen nach einem Fluchtversuch hingerichtet hätten. Der Junge sei 
von M23-Kämpfern gefangen genommen und vor den Augen der anderen Re­
kruten zu Tode geprügelt worden. Der M23-Befehlshaber, der die Hinrichtung 
angeordnet habe, habe angeblich danach den anderen Rekruten zur Begründung 
der Hinrichtung gesagt: „Er wollte uns im Stich lassen.“ Nach dem Bericht 
haben zudem Zeugen erklärt, dass mindestens 33 neue Rekruten und andere 
M23-Kämpfer hingerichtet worden seien, als sie versuchten zu fliehen. Einige 
seien zur Abschreckung vor den Augen der anderen Rekruten gefesselt und 
erschossen worden. Ein junger Rekrut berichtete HRW: „Als wir bei den M23 
waren, haben sie uns gesagt, dass [wir die Wahl hätten] und bei ihnen bleiben 
oder sterben könnten. Viele haben versucht zu fliehen. Einige wurden gefunden 
und dann auf der Stelle getötet.“ 

Runiga reiste am 16. März 2013 bei Gasizi/Rubavu in die Republik Ruanda ein. 
Er lebt seit Mitte 2016 in Ruanda. Er war im Juni 2016 an der Gründung einer 
neuen kongolesischen politischen Partei, der Alliance pour le Salut du Peuple 
(ASP), beteiligt. 

▼M33 
29. Ntabo Ntaberi SHEKA 

Benennung: Oberbefehlshaber der Nduma Defence of Congo/Mayi-Mayi-Sheka- 
Gruppe. 

Geburtsdatum: 4. April 1976. 

Geburtsort: Walikale, Territorium Walikale, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Goma, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo (in Haft). 

Tag der Benennung durch die VN: 28. November 2011. 

Weitere Angaben: Er stellte sich am 26. Juli 2017 der MONUSCO und wird 
seither von den kongolesischen Behörden festgehalten. Sein Verfahren wegen 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Beteiligung an 
einer aufständischen Bewegung begann im November 2018 vor dem Militärge­
richt in Goma. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der 
INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/How- 
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ntabo Ntaberi Sheka, Oberbefehlshaber des politischen Arms der Mayi-Mayi- 
Sheka, ist der politische Anführer einer bewaffneten kongolesischen Gruppe, die 
die Entwaffnung, Demobilisierung oder Wiedereingliederung von Kombattanten 
behindert. Die Mayi-Mayi-Sheka ist eine kongolesische Miliz, die von Stütz­
punkten im Territorium Walikale im Osten der Demokratischen Republik Kongo 
aus operiert. Die Mayi-Mayi-Sheka-Gruppe hat Angriffe auf Minen im Osten 
der Demokratischen Republik Kongo verübt, wozu auch die Übernahme der 
Minen von Bisiye und die Erpressung der lokalen Bevölkerung gehören. Ntabo 
Ntaberi Sheka hat ferner schwere Verstöße gegen das Völkerrecht begangen, 
namentlich das gezielte Vorgehen gegen Kinder. Ntabo Ntaberi Sheka hat zwi­
schen dem 30. Juli und dem 2. August 2010 verschiedene Angriffe im Territo­
rium Walikale geplant und befohlen, um lokale Bevölkerungsgruppen zu be­
strafen, die der Kollaboration mit den kongolesischen Regierungskräften 
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beschuldigt wurden. Während der Angriffe wurden Kinder vergewaltigt und 
entführt und der Zwangsarbeit und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung unterworfen. Ferner lässt die Mayi-Mayi-Sheka- 
Gruppe Jungen zwangsrekrutieren und hat Kindersoldaten, die bei Rekrutie­
rungsaktionen eingezogen werden, in ihren Rängen. 

▼M46 
30. Bosco TAGANDA 

(alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) 
Lydia (während er der APR angehörte), e) Terminator, f) Tango Romeo 
(Rufzeichen), g) Romeo (Rufzeichen), h) Major) 

Anschrift: Belgien (seit 14. Dezember 2022). 

Geburtsdatum: Zwischen 1973 und 1974. 

Geburtsort: Bigogwe, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005 (geändert am 13. Oktober 
2016, 19. August 2020 und 1. März 2023). 

Weitere Angaben: geboren in Ruanda; im Kindesalter Umzug nach Nyamitaba, 
Masisi-Gebiet, Nord-Kivu. Wurde durch Präsidialerlass vom 11. Dezember 2004 
im Anschluss an die Friedensabkommen von Ituri zum Brigadegeneral der 
FARDC ernannt. Ehemaliger Stabschef des CNDP, wurde nach der Festnahme 
von Laurent Nkunda im Januar 2009 militärischer Befehlshaber der CNDP. Seit 
Januar 2009 de facto stellvertretender Befehlshaber bei den Operationen „Umoja 
Wetu“, „Kimia II“ und „Amani Leo“ gegen die FDLR in Nord- und Süd-Kivu. 
Reiste im März 2013 nach Ruanda ein und stellte sich am 22. März freiwillig 
den Bediensteten des IStGH in Kigali. An den IStGH in Den Haag, Niederlande, 
überstellt. Am 9. Juni 2014 bestätigte der IStGH gegen ihn 13 Anschuldigungen 
wegen Kriegsverbrechen und fünf Anschuldigungen wegen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit; das Verfahren begann im September 2015. Am 8. Juli 2019 
verurteilte der IStGH ihn in 18 Fällen von Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, die im Zeitraum zwischen 2002 und 2003 in Ituri 
begangen wurden. Am 7. November 2019 wurde er zu insgesamt 30 Jahren Haft 
verurteilt. Er hat sowohl den Schuldspruch als auch das Strafmaß angefochten. 
Am 30. März 2021 bestätigte die Berufungskammer des IStGH den Schuld­
spruch und das Strafmaß. Am 14. Dezember 2022 wurde er zur Strafvollstre­
ckung in das Hoheitsgebiet Belgiens überstellt. Weblink zur Besonderen Aus­
schreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: 
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Bosco Taganda war Militärkommandant der UPC-L, besitzt politischen Einfluss 
und befehligt und kontrolliert die Aktivitäten der UPC-L, einer der unter Num­
mer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und Mili­
zen, die unter Verstoß gegen das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel 
beteiligt sind. Er war im Dezember 2004 zum General der FARDC ernannt 
worden, lehnte dies aber ab und verblieb daher außerhalb der FARDC. Laut 
dem Büro des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er 2002 und 2003 
verantwortlich für die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern in Ituri sowie 
von 2002 bis 2009 unmittelbar und/oder befehlshaberisch verantwortlich für 
155 Fälle von Rekrutierung und Einsatz von Kindern in Nord-Kivu. Als Stabs­
chef des CNDP war er unmittelbar und befehlshaberisch für das Kiwanja-Mas­
saker vom November 2008 verantwortlich. 

Geboren in Ruanda; im Kindesalter Umzug nach Nyamitaba, Masisi-Gebiet, 
Provinz Nord-Kivu. Hielt sich im Juni 2011 in Goma auf; ist im Besitz großer 
Farmen in der Region Ngungu im Masisi-Gebiet, Provinz Nord-Kivu. Er wurde 
durch Präsidialerlass vom 11. Dezember 2004 im Anschluss an die Friedens­
abkommen von Ituri zum Brigadegeneral der FARDC ernannt. Er war zunächst 
Stabschef des CNDP und wurde nach der Festnahme von Laurent Nkunda im 
Januar 2009 militärischer Befehlshaber der CNDP. Seit Januar 2009 war er de 
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facto stellvertretender Befehlshaber bei den Operationen „Umoja Wetu“, „Ki­
mia II“ und „Amani Leo“ gegen die FDLR in den Provinzen Nord- und Süd- 
Kivu. Reiste im März 2013 nach Ruanda ein und stellte sich am 22. März 
freiwillig den Bediensteten des IStGH in Kigali; anschließend wurde er an 
den IStGH in Den Haag (Niederlande) überstellt. Am 9. Juni 2014 bestätigte 
der IStGH gegen ihn 13 Anschuldigungen wegen Kriegsverbrechen und fünf 
Anschuldigungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Verfahren 
begann im September 2015. 

▼M23 
31. Innocent ZIMURINDA 

(alias: Zimulinda) 

Benennung: a) M23, Brigadekommandeur, Dienstgrad: Oberst, b) Oberst der 
FARDC. 

Anschrift: Rubavu, Mudende. 

Geburtsdatum: a) 1. September 1972, b) ca. 1975, c) 16. März 1972. 

Geburtsort: a) Ngungu, Masisi-Gebiet, Nord-Kivu, Demokratische Republik 
Kongo, b) Masisi, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Dezember 2010. 

Weitere Angaben: 2009 als Oberstleutnant in die Streitkräfte der Demokrati­
schen Republik Kongo (FARDC) eingegliedert, Brigadekommandeur bei den 
FARDC-Operationen „Kimia II“, stationiert im Gebiet um Ngungu. Im Juli 
2009 wurde Zimurinda zum Oberst befördert und wurde Bereichskommandant 
der FARDC in Ngungu und anschließend in Kitachanga bei den FARDC-Ope­
rationen „Kimia II“ und „Amani Leo“. Zwar erscheint Zimurindas Name nicht 
im Präsidialerlass der DRK vom 31. Dezember 2010, mit dem hochrangige 
Offiziere der FARDC ernannt wurden, er hat aber de facto seine Kommando­
funktion im 22. Sektor der FARDC in Kitchanga behalten und trägt die neuen 
Dienstgradabzeichen und die neue Uniform der FARDC. Im Dezember 2010 
wurden in öffentlich zugänglichen Quellen Rekrutierungstätigkeiten von Per­
sonen unter dem Kommando Zimurindas gemeldet. Reiste am 16. März 2013 
in die Republik Ruanda ein. Lebt seit Ende 2014 im Lager Ngoma, Ruanda. 
Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und 
des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
un/5275315 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Zahlreichen Quellen zufolge erteilte Oberstleutnant Innocent Zimurinda in seiner 
Eigenschaft als einer der Kommandanten der 231. FARDC-Brigade Befehle, die 
während einer Militäroperation in der Region Shalio im April 2009 zur Ermor­
dung von über 100 ruandischen Flüchtlingen (überwiegend Frauen und Kinder) 
führten. Nach Berichten der Expertengruppe des DRK-Sanktionsausschusses des 
VN-Sicherheitsrates gibt es Augenzeugen dafür, dass sich Oberstleutnant Inno­
cent Zimurinda am 29. August 2009 geweigert hat, drei Kinder aus seiner 
Befehlsgewalt in Kalehe zu entlassen. Zahlreichen Quellen zufolge nahm 
Oberstleutnant Innocent Zimurinda im November 2008 vor der Eingliederung 
des CNDP in die FARDC an einer CNDP-Operation teil, bei der in der Region 
Kiwanja 89 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, getötet wurden. 

Im März 2010 beschuldigten 51 im Osten der DRK tätige Menschenrechtsgrup­
pen Zimurinda, zwischen Februar und August 2007 zahlreiche Menschenrechts­
verletzungen begangen zu haben, bei denen viele Zivilisten, darunter Frauen und 
Kinder, getötet wurden. Oberstleutnant Innocent Zimurinda wurde bei dieser 
Gelegenheit auch beschuldigt, für Vergewaltigungen zahlreicher Frauen und 
Mädchen verantwortlich zu sein. Laut einer Erklärung des Sonderbeauftragten 
des VN-Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte vom 21. Mai 
2010 war Innocent Zimurinda unter anderem bei der Operation „Kimia II“ an 
der willkürlichen Exekution von Kindersoldaten beteiligt. In dieser Erklärung 
heißt es auch, dass er der VN-Mission in der DRK (MONUC) nicht erlaubt hat, 
Truppen nach Minderjährigen zu inspizieren. Nach Angaben der Expertengruppe 
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des DRK-Sanktionsausschusses des VN-Sicherheitsrates ist Oberstleutnant Zi­
murinda unmittelbar und befehlshaberisch dafür verantwortlich, dass Kinder 
rekrutiert und in Truppen unter seinem Kommando festgehalten werden. 2009 
als Oberstleutnant in die Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo 
(FARDC) eingegliedert, Brigadekommandeur bei der FARDC-Operation „Kimia 
II“, stationiert im Gebiet um Ngungu. Im Juli 2009 wurde Zimurinda zum 
Oberst befördert und wurde Bereichskommandant der FARDC in Ngungu und 
anschließend in Kitachanga bei den FARDC-Operationen „Kimia II“ und 
„Amani Leo“. Zwar erscheint Zimurindas Name nicht im Präsidialerlass der 
DRK vom 31. Dezember 2010, mit dem hochrangige Offiziere der FARDC 
ernannt wurden, er hat aber de facto seine Kommandofunktion im 22. Sektor 
der FARDC in Kitchanga behalten und trägt die neuen Dienstgradabzeichen und 
die neue Uniform der FARDC. Er steht loyal zu Bosco Ntaganda. Im Dezember 
2010 wurden in öffentlich zugänglichen Quellen Rekrutierungstätigkeiten von 
Personen unter dem Kommando Zimurindas gemeldet. Reiste am 16. März 2013 
bei Gasizi/Rubavu in die Republik Ruanda ein. 

▼M26 
32. Muhindo Akili Mundos (alias: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili 

Muhindo; c) Muhindo Mundos) 

Benennung: a) General der kongolesischen Streitkräfte (FARDC), Kommandant 
der 31. Brigade; b) Brigadegeneral der FARDC 

Geburtsdatum: 10. November 1972 

Geburtsort: Demokratische Republik Kongo 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Februar 2018 

Weitere Angaben: Muhindo Akili Mundos ist FARDC-General und Komman­
dant der 31. Brigade. Er wurde im September 2014 zum Kommandanten des 
Einsatzgebiets der FARDC im Territorium von Beni und Lubero, einschließlich 
der Operation „Sukola I“ gegen die Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF), 
ernannt. Er hatte diese Position bis Juni 2015 inne. Er stellt zudem eine Be­
drohung für den Frieden, die Stabilität und die Sicherheit der DRK im Sinne von 
Nummer 7 Buchstabe e der Resolution 2293 (2016) des VN-Sicherheitsrates dar. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Muhindo Akili Mundos wurde am 1. Februar 2018 nach den unter Nummer 7 
Buchstabe e der Resolution 2293 (2016) genannten Kriterien, die in der Reso­
lution 2360 (2017) bekräftigt wurden, in die Liste aufgenommen. 

Weitere Angaben: 

Muhindo Akili Mundos war als Befehlshaber der kongolesischen Armee für 
Militäroperationen gegen die ADF im Rahmen der Operation „Sukola I“ von 
August 2014 bis Juni 2015 verantwortlich. Die ihm unterstehende FARDC-Ein­
heit hat nicht eingegriffen, um Menschenrechtsverletzungen der ADF, auch 
Angriffe auf die Zivilbevölkerung, zu verhindern. Mundos hat ehemalige Kämp­
fer lokaler bewaffneter Gruppen für die Teilnahme an von den ADF verübten 
außergerichtlichen Hinrichtungen und Massakern rekrutiert und ausgerüstet. 

Während seiner Zeit als Anführer der Operation „Sukola I“ der FARDC befeh­
ligte und unterstützte er auch eine Splittergruppe der ADF, die sogenannte ADF- 
Mwalika. Unter seinem Befehl haben die ADF-Mwalika Angriffe auf die Zivil­
bevölkerung verübt. Dabei haben seinem Kommando unterstehende FARDC- 
Kämpfer die ADF-Mwalika zusätzlich unterstützt. 

33. Guidon Shimiray Mwissa 

Geburtsdatum: 13. März 1980 

Geburtsort: Kigoma, Walikale, Demokratische Republik Kongo 
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Tag der Benennung durch die VN: 1. Februar 2018 

Weitere Angaben: Absolvent der Sekundarschule (humanités sociales) in Mpofi; 
schloss sich im Alter von 16 Jahren der von She Kasikila befehligten bewaff­
neten Gruppe an, die sich zusammen mit Kasikila mit den FARDC verbündete 
und deren Bataillon S3 wurde; wurde 2007 verwundet, schloss sich danach den 
Mai Mai Simba unter dem damaligen Anführer „Mando“ an, war an der Grün­
dung der NDC im Jahr 2008 beteiligt und wurde stellvertretender Befehlshaber 
der Aigle-Lemabé-Brigade. Er stellt zudem eine Bedrohung für den Frieden, die 
Stabilität und die Sicherheit der DRK im Sinne von Nummer 7 Buchstabe g der 
Resolution 2293 (2016) des VN-Sicherheitsrates dar. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Guidon Shimiray Mwissa wurde am 1. Februar 2018 nach den unter Nummer 7 
Buchstabe g der Resolution 2293 (2016) genannten Kriterien, die in der Reso­
lution 2360 (2017) bekräftigt wurden, in die Liste aufgenommen. 

Weitere Angaben: 

„General“ Guidon Shimiray Mwissa sagte sich 2014 von der Nduma defense du 
Congo (NDC) los und gründete seine eigene Gruppierung, die NDC-R. 

Die von ihm angeführte NDC-R rekrutiert Kindersoldaten und setzt sie im 
bewaffneten Konflikt ein. Ihr werden auch Menschenrechtsverletzungen in den 
östlichen Provinzen und die Eintreibung illegaler Steuern in Goldabbaugebieten 
sowie die Verwendung dieser Einnahmen für den Ankauf von Waffen unter 
Verstoß gegen das gegen die DRK verhängte Waffenembargo vorgeworfen. 

34. Lucien Nzambamwita (alias: André Kalume) 

Geburtsdatum: 1966 

Geburtsort: Zelle Nyagitabire, Sektor Ruvune, Gemeinde Kinyami, Präfektur 
Byumba, Ruanda 

Staatsangehörigkeit: Ruanda 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Februar 2018 

Weitere Angaben: Er stellt eine Bedrohung für den Frieden, die Stabilität und 
die Sicherheit der DRK im Sinne von Nummer 7 Buchstabe j der Resolution 
2293 (2016) des VN-Sicherheitsrates dar. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Lucien Nzambamwita wurde am 1. Februar 2018 nach den unter Nummer 7 
Buchstabe j der Resolution 2293 (2016) genannten Kriterien, die in der Reso­
lution 2360 (2017) bekräftigt wurden, in die Liste aufgenommen. 

Weitere Angaben: 

Lucien Nzambamwita (alias André Kalume) ist ein militärischer Anführer der 
Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas (FDLR), die in der DRK ope­
rieren, was den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in der DRK untergräbt, 
und er ist für Menschenrechtsverletzungen, unter anderem für Angriffe auf die 
Zivilbevölkerung und die Tötung von Zivilpersonen, verantwortlich. Die FDLR 
wurde vom Ausschuss nach der UNSCR 1533 am 31. Dezember 2012 mit 
Sanktionen belegt. 

35. Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga 

Benennung: Rebellenführer in Katangan 

Geburtsdatum: 1974 

Geburtsort: Territorium Manono, Provinz Katanga (jetzt Provinz Tanganyika) 
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Tag der Benennung durch die VN: 1. Februar 2018 

Weitere Angaben: Gédéon Kyungu gehört der Volksgruppe der Balubakat an. 
Nach Durchlaufen der Primarschule in Likasi und der Sekundarschule in Ma­
nono erwarb er einen Studienabschluss in Pädagogik. 1999 schloss er sich der 
Mai-Mai-Bewegung an und befehligte ab 2003 eine ihrer aktivsten Gruppen in 
der Provinz Katanga. 2006 suchte er die Friedenstruppen der Vereinten Nationen 
auf, um sich im Rahmen des Prozesses der Entwaffnung, Demobilisierung und 
Reintegration (DDR) wieder zu integrieren. Er entkam 2011 aus dem Gefängnis 
und stellte sich im Oktober 2016. Er stellt eine Bedrohung für den Frieden, die 
Stabilität und die Sicherheit der DRK im Sinne von Nummer 7 Buchstabe e der 
Resolution 2293 (2016) des VN-Sicherheitsrates dar. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga wurde am 1. Februar 2018 
nach den unter Nummer 7 Buchstabe e der Resolution 2293 (2016) genannten 
Kriterien, die in der Resolution 2360 (2017) bekräftigt wurden, in die Liste 
aufgenommen. 

Weitere Angaben: 

Da die Bakata-Katanga-Miliz (alias Kata Katanga) von 2011 bis 2014 unter der 
Führung von Gédéon Kyungu Mutanga stand, war dieser an schweren Men­
schenrechtsverletzungen wie der Tötung von Zivilpersonen und Angriffen auf 
die Zivilbevölkerung vor allem in den ländlichen Gebieten der Provinz Katanga 
beteiligt. Als Befehlshaber der bewaffneten Gruppe Bakata Katanga, die schwere 
Menschrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, einschließlich Angriffe auf die 
Zivilbevölkerung, im Südosten der DRK begangen hat, stellt Gedeon Kyungu 
Mutanga somit eine Bedrohung für den Frieden, die Stabilität und die Sicherheit 
der DRK dar. 

▼M31 
36. Seka BALUKU (ungesicherte Aliasnamen: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) 

Lumu, d) Lumonde) 

Benennung: Oberkommandant der Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF). 

Geburtsdatum: ca. 1977 

Staatsangehörigkeit: Uganda 

Anschrift: Letzter bekannter Aufenthaltsort ist das Lager Kajuju in Medina II, 
Beni-Territorium, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo 

Tag der Benennung durch die VN: 6. Februar 2020 

Weitere Angaben: Als langjähriges Mitglied der ADF war Baluku der Zweite in 
der Befehlskette der ADF nach deren Gründer Jamil Mukulu, bis er 2014 nach 
der FARDC-Militäroperation Sukola I die Führung übernahm. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Aufnahme von Seka Baluku in die Liste erfolgte am 6. Februar 2020 gemäß 
Nummer 7 der Resolution 2293 (2016) mit der Begründung: „Nimmt Hand­
lungen vor, die den Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit der DRK unter­
graben, oder unterstützt diese.“ 

Weitere Angaben: 

Oberkommandant der ADF. Wie in mehreren Berichten der Expertengruppe zur 
DRK (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, 
S/2019/469, S/2019/974) hervorgehoben wurde, hat Seka Baluku folgende Taten 
begangen, geplant und/oder angeführt: am 12. und 24. Februar 2019 wiederholte 
Angriffe, Tötungen und Verstümmelungen, Vergewaltigungen und andere se­
xuelle Gewalt, die Entführung von Zivilisten einschließlich Kindern sowie An­
griffe auf Gesundheitseinrichtungen, insbesondere in Mamove (Beni-Territori­
um) und mindestens seit 2015 kontinuierliche Rekrutierung und Einsatz von 
Kindern bei Angriffen und für Zwangsarbeit im Beni-Territorium in der DRK. 
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37. Bernard Maheshe BYAMUNGU 

(alias: Tiger One) 

Benennung: a) Brigadegeneral b) Stellvertretender Befehlshaber für Operationen 
und nachrichtendienstliche Erkenntnisse der M23. 

Geburtsdatum: 10.10.1974. 

Geburtsort: Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 25. Oktober 2023. 

Weitere Angaben: Er wird als eine der Personen benannt, die gemäß Nummer 7 
Buchstaben c und h der Resolution 2293 (2016) „die politische und militärische 
Führerschaft über die kongolesischen Milizen haben, einschließlich derjenigen, 
die Unterstützung von außerhalb der DR Kongo erhalten, die die Beteiligung 
ihrer Kombattanten an den Prozessen der Entwaffnung, Demobilisierung und 
Wiedereingliederung behindern“ und „im Namen oder auf Anweisung einer 
benannten Person oder Einrichtung oder im Namen oder auf Anweisung einer 
Einrichtung, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer benannten Person 
oder Einrichtung steht, handeln“, wie in Nummer 2 der Resolution 2688 (2023) 
bekräftigt wird. Als Anführer der M23 ist er an der Bekanntmachung und 
Unterstützung der Aktivitäten der bewaffneten Gruppe beteiligt. Im Januar 2023 
wurde er zum Brigadegeneral der kongolesischen Revolutionsarmee, des bewaff­
neten Flügels der M23, befördert. Anschließend wurde er zum Stabschef und 
Stellvertreter von Sultani Makenga ernannt und hat seitdem die Planung aller 
Operationen der M23 in der Demokratischen Republik Kongo validiert. Die 
kongolesischen Behörden haben einen Haftbefehl zu seiner Festnahme aus­
gestellt. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Bernard Maheshe BYAMUNGU wurde 
am 25. Oktober 2023 gemäß Nummer 7 Buchstaben c und h der Resolution 
2293 (2016) benannt, wie in Nummer 2 der Resolution 2688 (2023) bekräftigt 
wird. Er war und ist weiterhin an Handlungen beteiligt, die den Frieden und die 
Sicherheit in der DR Kongo untergraben. Er ist ein militärischer Anführer einer 
kongolesischen Miliz, die von außerhalb der DR Kongo Unterstützung erhalten 
hat und den Prozess der Entwaffnung und Wiedereingliederung behindert. Ber­
nard Maheshe BYAMUNGU führt M23, eine benannte Einrichtung. 

Weitere Angaben: Bernard Maheshe BYAMUNGU hat immer wieder seine 
Macht in der militärischen Führung verschiedener bewaffneter Gruppen miss­
braucht, um Menschenrechtsverletzungen in der DR Kongo zu begehen. Bernard 
Maheshe BYAMUNGU war ein hochrangiger militärischer Befehlshaber der 
8. Brigade der RCD-Goma. In dieser Zeit hat er Gräueltaten in Kindu geplant 
und angeführt, darunter auf den Straßen von Kindu öffentlich durchgeführte 
außergerichtliche Hinrichtungen von drei Soldaten. Später war er für zahlreiche 
opportunistische Tötungen von Zivilisten in Kivu verantwortlich, die Menschen­
rechtsverletzungen darstellen. Mindestens seit 2012 ist Bernard Maheshe BYA­
MUNGU Mitglied und Anführer der mit Sanktionen belegten Einrichtung M23. 
Seit Oktober 2022 ist Bernard Maheshe BYAMUNGU stellvertretender Befehls­
haber für Operationen und nachrichtendienstliche Erkenntnisse der M23, die am 
29. November 2022 unter anderem in Kishishe Gräueltaten an Zivilisten verübt 
hat. 
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38. Protogène RUVUGAYIMIKORE 

(alias: a) Ruhinda b) Gaby Ruhinda c) Zorro Midende d) Gatokarakura) 

Benennung: Kommandeur der FDLR-Sondereinheit „Commando de recherche et 
d’action en profondeur“ („CRAP“), jetzt Maccabé-Gruppe. 

Geburtsdatum: a) 1968 b) 1969 c) 1970. 

Geburtsort: a) Zelle Karandaryi, Sektor Mwiyanike, Gemeinde Karago, Präfektur 
Gisenyi, Ruanda b) Bezirk Nyabihu, Provinz West, Ruanda. 

Anschrift: Nyiragongo, North Kivu, Demokratische Republik Kongo 

Tag der Benennung durch die VN: 25. Oktober 2023. 

Weitere Angaben: Er wird als eine der Personen benannt, die gemäß Nummer 7 
Buchstaben b, e und h der Resolution 2293 (2016) „die politische und militä­
rische Führung der in der DR Kongo operierenden ausländischen bewaffneten 
Gruppen haben, die die Entwaffnung und die freiwillige Repatriierung oder 
Neuansiedlung der diesen Gruppen angehörenden Kombattanten behindern“, 
„Handlungen in der DR Kongo begehen, die Menschenrechtsverletzungen oder 
-verstöße darstellen oder gegen das humanitäre Völkerrecht, soweit anwendbar, 
verstoßen, einschließlich Handlungen, die sich gegen Zivilpersonen richten, da­
runter Tötung und Verstümmelung, Vergewaltigung und sonstige Formen se­
xueller Gewalt, Entführung, Vertreibung und Angriffe auf Schulen und Kran­
kenhäuser,“ und „im Namen oder auf Anweisung einer benannten Person oder 
Einrichtung oder im Namen oder auf Anweisung einer Einrichtung, die im 
Eigentum oder unter der Kontrolle einer benannten Person oder Einrichtung 
steht, handeln“, wie in Nummer 2 der Resolution 2688 (2023) bekräftigt wird. 
Als Anführer der FDLR verfügt er über wirksame Befehls- und Kontrollbefug­
nisse über die Kombattanten dieser Gruppe. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gründe für die Aufnahme in die Liste: Protogène RUVUGAYIMIKORE wurde 
am 25. Oktober 2023 gemäß Nummer 7 Buchstaben b, e und h der Resolution 
2293 (2016) benannt, wie in Nummer 2 der Resolution 2688 (2023) bekräftigt 
wird. 

Protogène RUVUGAYIMIKORE ist an der Planung, Steuerung oder Begehung 
von Handlungen in der DR Kongo beteiligt, die schwere Menschenrechtsverlet­
zungen oder -verstöße darstellen. Er ist auch verantwortlich für die Fortdauer 
des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DR Kon­
go. 

Protogène RUVUGAYIMIKORE leitet eine Einheit der FDLR, einer mit Sank­
tionen belegten Einrichtung, und handelt im Namen benannter Personen. 

Weitere Angaben: Protogène RUVUGAYIMIKORE ist ein Anführer der Demo­
kratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas — Forces Combattantes Abacunguzi 
(FDLR-FOCA), einer im Osten der DR Kongo operierenden nichtstaatlichen 
bewaffneten Gruppe, die Sanktionen unterliegt. Er leitet die Sondereinheit 
„Commando de recherche et d’action en profondeur“ („CRAP“, jetzt Macca­
bé-Gruppe) von FDLR-FOCA. Mindestens seit 2023 stellt die FDLR-FOCA 
aktiv neue Kombattanten ein und bildet sie aus, um die Sondereinheit von Pro­
togène RUVUGAYIMIKORE zu verstärken. 

Aufgrund seiner Stellung in der FDLR-FOCA ist Protogène RUVUGAYIMI­
KORE an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der 
DR Kongo beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße 
darstellen. Er ist auch verantwortlich für die Fortdauer des bewaffneten Kon­
flikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DR Kongo. Protogène RU­
VUGAYIMIKORE hat die Aufsicht über die Ausbildung und Rekrutierung von 
Kombattanten für eine benannte Einrichtung und arbeitet unmittelbar mit Per­
sonen zusammen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, wie „Generalleutnant“ 
GASTON IYAMUREMYE und „General“ PACIFIQUE NTAWUNGUKA. 
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39. Apollinaire HAKIZIMANA 

(alias:a) AMIKWE LEPIC b) LE POÈTE, c) ADONIA) 

Benennung: a) Generalleutnant, b) Kommissar für Verteidigung der Forces Dé­
mocratiques de Libération du Rwanda — Forces Combattantes Abacunguzi 
(FDLR-FOCA). 

Geburtsdatum: 1964. 

Tag der Benennung durch die VN: 20. Februar 2024. 

Weitere Angaben: Er wird als eine der Personen benannt, die gemäß Nummer 7 
Buchstaben b, e und h der Resolution 2293 (2016) „die politische und militä­
rische Führung der in der DR Kongo operierenden ausländischen bewaffneten 
Gruppen haben, die die Entwaffnung und die freiwillige Repatriierung oder 
Neuansiedlung der diesen Gruppen angehörenden Kombattanten behindern“, 
„Handlungen in der DR Kongo planen, steuern oder begehen, die Menschen­
rechtsverletzungen oder -verstöße darstellen oder gegen das humanitäre Völker­
recht, soweit anwendbar, verstoßen, einschließlich Handlungen, die sich gegen 
Zivilpersonen richten, darunter Tötung und Verstümmelung, Vergewaltigung 
und sonstige Formen sexueller Gewalt, Entführung, Vertreibung und Angriffe 
auf Schulen und Krankenhäuser“, und „im Namen oder auf Anweisung einer 
benannten Person oder Einrichtung oder im Namen oder auf Anweisung einer 
Einrichtung, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer benannten Person 
oder Einrichtung steht, handeln“, wie in der Resolution 2688 (2023) bekräftigt 
wird. Als Militäranführer der FDLR-FOCA ist Apollinaire HAKIZIMANA an 
der Bekanntmachung und Unterstützung der Aktivitäten der Gruppe beteiligt. 

Die „Forces démocratiques de libération du Rwanda-Forces combattantes aba­
cunguzi“ (FDLR-FOCA), eine im Osten der DR Kongo operierende nichtstaat­
liche bewaffnete Gruppe, ist für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der DR Kongo und für schwere Menschen­
rechtsverletzungen in dem Land, einschließlich der Tötungen von Zivilisten, und 
schwere Verbrechen, wie Vergewaltigungen und andere Formen der sexuellen 
Gewalt und Entführungen, auch gegen Kinder, verantwortlich. Die FDLR-FOCA 
wird von „Generalleutnant“ Gaston Iyamuremye, alias Rumuli oder Victor By­
iringiro, und „General“ Pacifique Ntawunguka, alias Omegan, angeführt, gegen 
die Sanktionen verhängt wurden. 

Als ein Anführer der FDLR-FOCA ist Apollinaire HAKIZIMANA an der Pla­
nung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der DR Kongo beteiligt, die 
schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. Er ist auch ver­
antwortlich für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der 
Unsicherheit in der DR Kongo. Als ein Generalleutnant und der Kommissar der 
Verteidigung der FDLR-FOCA führt Apollinaire HAKIZIMANA eine Einrich­
tung und Personen, gegen die Sanktionen verhängt wurden. 

40. Ahmad Mahmood HASSAN 

(alias: a) Ahmed Mahamud Hassan ALIYANI b) Ahmad Mahmoud HAS­
SAN c) Ahmad Mahamood HASSAN d) Ahmed Mahmoud HASSAN e) 
Abu WAQAS f) SAINT JOYAGE g) JUNDI h) ABWAKASI i) ABUWA­
KAS j) MURABU k) MARABOU l) MWARABU m) LEBLANC) 

Benennung: a) Generalleutnant b) hochrangiger Anführer der Alliierten Demo­
kratischen Kräfte (ADF) 

Geburtsdatum: a) 21.7.1997 b) 1993. 

Staatsangehörigkeit: Vereinigte Republik Tansania. 

Reisepass-Nummer: a) Vereinigte Republik Tansania AB850901, gültig bis 
11.12.2026, b) Vereinigte Republik Tansania AB187304 (am 28.11.2016 abge­
laufen). 
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Anschrift: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 20. Februar 2024 

Weitere Angaben: Die Aufnahme von Ahmad Mahmood HASSAN in die Liste 
erfolgte am 20. Februar 2024 gemäß Nummer 7 Buchstaben b, e und h der 
Resolution 2293 (2016) und Nummer 3 der Resolution 2641 (2022), wie in 
Nummer 2 der Resolution 2688 (2023) bekräftigt wird. Ahmad Mahmood HAS­
SAN führt eine Einheit einer mit Sanktionen belegten, in der DR Kongo ope­
rierenden, ausländischen bewaffneten Gruppe: die Alliierten Demokratischen 
Kräfte (ADF). Als Anführer der ADF verfügt Ahmad Mahmood HASSAN 
über wirksame Befehls- und Kontrollbefugnisse über die Kombattanten der 
Gruppe. Ahmad Mahmood HASSAN ist an der Planung, Steuerung oder Be­
gehung von Handlungen in der DR Kongo beteiligt, die schwere Menschen­
rechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. Er ist auch verantwortlich für die 
Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der 
DR Kongo. Ahmad Mahmood HASSAN ist an der Produktion und Herstellung 
von unkonventionellen Sprengvorrichtungen in der DR Kongo sowie an der 
Planung, Bestellung, Unterstützung oder Begünstigung von oder anderweitigen 
Hilfeleistung bei Anschlägen mit unkonventionellen Sprengvorrichtungen in der 
DR Kongo beteiligt. 

Unter Verweis auf Nummer 7 Buchstabe b der Resolution 2293 (2016): Die 
VN-Expertengruppe für die DR Kongo hält im Abschlussbericht von 2021 fest, 
dass Ahmad Mahmood HASSAN als Befehlshaber eines Lagers in Irungu/Mwa­
lika neue Rekruten in Empfang genommen und sie militärisch und ideologisch 
ausgebildet hat. Er ist daher auch verantwortlich für die Fortdauer des bewaff­
neten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DR Kongo. 

Unter Verweis auf Nummer 7 Buchstabe e der Resolution 2293 (2016): Ahmad 
Mahmood HASSAN war unmittelbar an der Planung und Durchführung von 
Anschlägen durch die ADF beteiligt — darunter der Angriff vom 16. Juni 
2023 auf die Sekundarschule Lhubiriha in Uganda, der Bombenanschlag in 
der Kleinstadt Kasindi (im Gebiet von Beni) vom 15. Januar 2023 und der 
Bombenanschlag in Goma vom 7. April 2022, bei dem sechs Personen ums 
Leben kamen und 16 weitere verletzt wurden. 

Ahmad Mahmood HASSAN ist derjenige, der für die meisten Anschläge auf 
ugandischem Hoheitsgebiet verantwortlich ist: Am 16. Juni 2023 wurden in 
Mpondwe 42 Zivilisten getötet, und am 17. Oktober 2023 wurden im National­
park Königin Elisabeth drei Zivilisten getötet. Kongolesischen und ugandischen 
Quellen zufolge hat er die Kommandoeinheiten, die die Anschläge in Uganda 
von der DR Kongo aus verübt haben, zusammen mit dem ADF-Befehlshaber 
MUSA KAMUSI unmittelbar ausgebildet und angeführt. Seit 2023 hat Ahmad 
Mahmood HASSAN zusammen mit dem hohen Beamten MEDDIE NKALUBO 
die wichtigsten von den ADF geplanten Anschläge auf ugandischem Hoheits­
gebiet angeführt. 

Am Abend des 7. April 2022 kam es zu einer Explosion in einer Bar im 
Stadtteil Mabanga-Sud in Goma, auch bekannt als Militärlager Katindo. Es 
wurden sechs Personen getötet und mindestens 16 Personen verletzt. Die von 
der VN-Expertengruppevor Ort zusammengetragenen Beweise, die durch Quel­
len der FARDC, Gerichtsmediziner, Zeugenaussagen und ADF-Quellen bestätigt 
wurden, deuteten darauf hin, dass die Explosion durch eine Sprengweste erfolg­
te, die von einer bei dem Angriff getöteten Frau getragen wurde. Drei Mit­
arbeiter der ADF und drei nachrichtendienstliche Quellen berichteten, dass der 
Angriff durch die ADF geplant worden sei, wobei sie sich auf ihr Netz von 
Kollaborateuren in Goma stützten. Mindestens drei Personen, die als „Hassan“, 
„Yusuf“ und „Masika“ identifiziert wurden, gehörten dem Netz der ADF in 
Goma an und hatten Anweisungen von Meddie Nkalubo und Abwakasi (HAS­
SAN) erhalten. Dieser Angriff ist der erste dokumentierte Anschlag der ADF in 
Goma mit einer unkonventionellen Sprengvorrichtung. 

In dem Abschlussbericht von 2023 der VN-Expertengruppe für die DR Kongo 
wird zudem festgehalten, dass HASSAN derjenige war, der den endgültigen 
Beschluss zum Ort und zu den Daten der Anschläge mit unkonventionellen 
Sprengvorrichtungen fasste, und dass er forderte, dass die Anschläge zu mög­
lichst vielen Opfern führen sollten. Aufgrund seiner hochrangigen Führungs­
position in der ADF und seiner unmittelbaren Beteiligung an der Planung und 
Durchführung von Anschlägen durch die ADF ist Ahmad Mahmood HASSAN 
daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der 
DR Kongo beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße 
darstellen. 
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Unter Verweis auf Nummer 7 Buchstabe h der Resolution 2293 (2016): Die 
VN-Expertengruppe für die DR Kongo hält im Abschlussbericht von 2021 fest, 
dass Ahmad Mahmood HASSAN als Befehlshaber eines Lagers in Irungu/Mwa­
lika neue Rekruten in Empfang genommen und sie militärisch und ideologisch 
ausgebildet hat. Daher handelt er im Namen der ADR. 

Unter Verweis auf Nummer 3 der Resolution 2641 (2022): Die VN-Experten­
gruppe hält im Abschlussbericht von 2021 fest, dass Ahmad Mahmood HAS­
SAN für die Herstellung der meisten unkonventionellen Sprengvorrichtungen 
der ADF und für den Waffenvorrat in seinem Lager zuständig war. Der Ab­
schlussbericht der VN-Expertengruppe für die DR Kongo von 2023 enthält auch 
detaillierte Angaben zu einer Reihe von durch Ahmad Mahmood HASSAN 
gebauten Bomben, darunter die unkonventionelle Sprengvorrichtung, die am 
25. Januar 2023 auf einem stark besuchten Markt in der Stadt Beni explodierte. 
Ahmad Mahmood HASSAN ist an der Entwicklung und Herstellung von un­
konventionellen Sprengvorrichtungen in der DR Kongo beteiligt. In dem Ab­
schlussbericht von 2023 wird ferner festgehalten, dass HASSAN derjenige war, 
der den endgültigen Beschluss zu Ort und Zeitpunkten der Anschläge mit un­
konventionellen Sprengvorrichtungen fasste, und dass er gefordert hatte, dass die 
Anschläge zu möglichst vielen Opfern führen sollten. Aufgrund seiner hoch­
rangigen Führungsposition in der ADF und seiner unmittelbaren Beteiligung 
an der Planung und Durchführung von Anschlägen durch die ADF ist Ahmad 
Mahmood HASSAN daher an der Begehung, Planung, Bestellung, Unterstützung 
oder Begünstigung von oder anderweitigen Hilfeleistung bei Anschlägen mit 
unkonventionellen Sprengvorrichtungen beteiligt. 

41. Michel RUKUNDA 

(alias: MAKANIKA) 

Benennung: Befehlshaber und militärischer Anführer der bewaffneten Gruppe 
Twirwaneho. 

Geburtsdatum: 12. September 1974. 

Geburtsort: Minembwe, Süd-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 20. Februar 2024. 

Weitere Angaben: Er wird als eine der Personen benannt, die gemäß Nummer 7 
Buchstaben c, d und e der Resolution 2293 (2016) „die politische und militäri­
sche Führung der kongolesischen Milizen haben, einschließlich derjenigen, die 
Unterstützung von außerhalb der DR Kongo erhalten, die die Beteiligung ihrer 
Kombattanten an den Prozessen der Entwaffnung, Demobilisierung und Wieder­
eingliederung behindern“, „unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht in 
dem bewaffneten Konflikt in der DR Kongo Kinder einziehen oder einsetzen“, 
„Handlungen in der DR Kongo planen, steuern oder begehen, die Menschen­
rechtsverletzungen oder -verstöße darstellen oder gegen das humanitäre Völker­
recht, soweit anwendbar, verstoßen, einschließlich Handlungen, die sich gegen 
Zivilpersonen richten, darunter Tötung und Verstümmelung, Vergewaltigung 
und sonstige sexuelle Gewalt, Entführung, Vertreibung und Angriffe auf Schulen 
und Krankenhäuser“, und „im Namen oder auf Anweisung einer benannten 
Person oder Einrichtung oder im Namen oder auf Anweisung einer Einrichtung, 
die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer benannten Person oder Einrich­
tung steht, handeln“, verlängert durch die Resolution 2688 (2023). Als ein mi­
litärischer Anführer der bewaffneten kongolesischen Milizen ist Michel RU­
KUNDA an der Bekanntmachung und Unterstützung der Aktivitäten der Gruppe 
beteiligt. 

Michel RUKUNDA ist Befehlshaber und militärischer Oberanführer der bewaff­
neten Gruppe Twirwaneho, die in Süd-Kivu aktiv ist. Unter seinem Kommando 
rekrutiert diese Gruppe Kinder bereits im Alter von 12 Jahren für die aktive 
Teilnahme an Feindseligkeiten, unter anderem als Wachleute, bewaffnete per­
sönliche Begleitpersonen für Michel RUKUNDA und Kombattanten. Es wurden 
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fast ausschließlich Kinder der Ethnie der Banyamulenge rekrutiert, auch mit 
Gewalt. Unter der Führung von Michel RUKUNDA hat die bewaffnete Gruppe 
Twirwaneho Zivilisten getötet und bestraft, wenn diese sich weigerten, sich der 
Gruppe anzuschließen oder dies ihren Kindern zu erlauben. 

42. Mohamed Ali NKALUBO 

(alias: a) Meddie NKALUBO b) Meddie LEE c) KASIBANTE d) Abou 
SHAUKAN e) DEFENDER f) PUNNY BOY g) Abdul JIHAD h) Abu 
SHAUKAN i) PUNISHER) 

Benennung: Hochrangiger Anführer der Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF) 
für Operationen/Organisation/Unterstützung sowie für Kommunikation und Pro­
paganda. 

Geburtsdatum: a) 1987 b) 1988 c) 1991 d) 1992 e) 1993. 

Geburtsort: Kampala, Uganda. 

Staatsangehörigkeit: Uganda. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 20. Februar 2024. 

Weitere Angaben: Er wird gemäß Nummer 7 Buchstaben b, d, e und h der 
Resolution 2293 (2016) benannt, wie in Nummer 2 der Resolution 2688 (2023) 
bekräftigt wird: Mohamed Ali NKALUBO war und ist weiterhin an Handlungen 
in der DR Kongo beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -ver­
stöße darstellen und den Frieden und die Sicherheit der DR Kongo untergraben. 
Mohamed Ali NKALUBO spielt eine wichtige Rolle in der bewaffneten Gruppe 
der ADF, einer benannten Einrichtung. Als hochrangiger Anführer der ADF 
trägt er die Verantwortung für die von den ADF begangenen Verbrechen (Tö­
tungen, Entführung, Plünderungen, Rekrutierung von Kindersoldaten, sexueller 
Missbrauch, und illegaler Handel, Abbau von Rohstoffen, Steuererhebung sowie 
Verbreitung von Waffen) und ist für wiederholte und vorsätzliche Angriffe auf 
Zivilisten durch die Gruppe in Ituri und Nord-Kivu verantwortlich. Er wurde 
auch als die für die Herstellung von Waffen für die ADF zuständige Person 
ermittelt und als verantwortlich für die bereits 2017 erfolgte Annäherung der 
ADF an ISIL/Islamischen Staat. 

Mohamed Ali NKALUBO hat immer wieder seine Macht als militärischer An­
führer der benannten Einrichtung ADF missbraucht und dadurch den Frieden 
und die Sicherheit der Demokratischen Republik Kongo untergraben und Men­
schenrechtsverletzungen in der DR Kongo begangen. Er plante mehrere Angriffe 
auf dem Gebiet der DR Kongo oder war daran beteiligt. Am 15. Januar 2023 
explodierte eine Sprengvorrichtung der ADF in der Kirche der Pfingstbewegung 
in Kasindi, 56 km südöstlich der Stadt Beni (Provinz Nord-Kivu). Bei der 
Explosion während eines Gottesdienstes wurden mindestens 13 Zivilisten getötet 
und über 76 weitere verletzt. Am 2. und 3. April 2023 verübten die ADF eine 
Reihe von Anschlägen, bei denen mindestens 31 Zivilisten in der Nähe der 
Grenze zu den Gebieten Mambasa und Irumu (Provinz Ituri) getötet wurden. 
Am 7. April 2023 haben Mitglieder der ADF im Dorf Musamdaba in der Nähe 
von Enebuela, 25 km nordwestlich der Stadt Beni, mindestens 24 Zivilisten, 
darunter 14 Männer und 10 Frauen, in einen Hinterhalt gelockt und getötet. 
Am 11. April 2023 wurde eine Patrouille der MONUSCO, die auf eine Meldung 
über einen Angriff in Mabelenga (Provinz Ituri) reagiert hatte, von Mitgliedern 
der ADF in einen Hinterhalt gelockt. Als Koordinator der externen ADF-Ope­
rationen koordiniert Mohamed Ali NKALUBO die Logistik- und Helfernetze der 
ADF. Seit 2021 hat Mohamed Ali NKALUBO Finanzmittel an Einsatzkräfte der 
ADF übertragen, um Operationen in der Region der Großen Seen zu unterstüt­
zen. Da er in der Gruppe vorrangig derjenige war, der Sprengvorrichtungen 
herstellte, bildete er auch die Person aus, die das Selbstmordattentat von Katindo 
am 7. April 2022 beging. Mohamed Ali NKALUBO leitete außerdem den An­
schlag auf ein Restaurant in Kampala (Uganda) vom 23. Oktober 2021, das 
ausgesucht wurde, weil es Berichten zufolge von ugandischen Beamten besucht 
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wird. Er war darüber hinaus im August und September 2021 unmittelbar an 
einem versuchten Anschlag in Ruanda beteiligt. Er ist ein enger Verbündeter 
des tansanischen Staatsangehörigen Ahmed Mahmoud HASSAN alias ABU 
WAKAS oder ABWAKASI, der einer der am häufigsten für Anschläge auf 
ugandischem Boden Verantwortlichen ist: in Mpondwe am 16. Juni 2023 und 
im Nationalpark Königin Elizabeth am 17. Oktober 2023. 

Sein Name erscheint im Abschlussbericht 2023 der VN-Expertengruppe für die 
DR Kongo. 

43. William Amuri YAKUTUMBA 

(alias: YAKUTUMBA) 

Benennung: a) Generalsekretär und Anführer der Coalition Nationale du Peuple 
pour la Souveraineté du Congo (CNPSC) (bis Februar 2023) b) Gründer und 
Anführer von MAI-MAI YAKUTUMBA. 

Geburtsdatum: a) 1970, b) 1972. 

Geburtsort: Lunbondja, Fizi-Gebiet, Süd-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 20. Februar 2024. 

Weitere Angaben: Er wird gemäß Nummer 7 Buchstaben c, d, e und g der 
Resolution 2293 (2016) benannt, wie in Nummer 2 der Resolution 2688 (2023) 
bekräftigt wird: William Amuri YAKUTUMBA war und ist weiterhin an Hand­
lungen in der DR Kongo beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen 
oder -verstöße darstellen und den Frieden und die Sicherheit der DR Kongo 
untergraben. 

William Amuri YAKUTUMBA hat immer wieder seine Macht als militärischer 
Anführer von MAI-MAI YAKUTUMBA missbraucht, um den Frieden und die 
Sicherheit der DR Kongo zu untergraben, auch durch den illegalen Handel mit 
und die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, und hat Menschenrechtsverlet­
zungen in der DR Kongo begangen, einschließlich Vergewaltigung, Massenver­
gewaltigung und anderer Formen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt. 
Er plante mehrere Angriffe auf dem Gebiet der DR Kongo, in den Provinzen 
Süd- und Nord-Kivu, oder war daran beteiligt. Seit 2021 beteiligt sich die MAI- 
MAI-Koalition an Zusammenstößen mit der bewaffneten Gruppe Twirwaneho, 
bei denen Zivilisten der Ethnie der Banyamulenge angegriffen werden. Im Ok­
tober 2021 wurden mehrere Anschläge auf Dörfer um Bibokoboko verübt, bei 
denen etwa 30 Zivilisten der Ethnie der Banyamulenge, darunter Frauen und 
Kinder, getötet wurden und die zu Massenvertreibungen führten. 2021 übernahm 
die Miliz der MAI MAI YAKUTUMBA die Kontrolle über die Goldminen von 
Makungu, Kuwa und Mitondo rund um die Stadt Misisi sowie die Herstellung 
und den Handel mit daraus gewonnenem Gold. Im Februar 2023 wurde William 
Amuri YAKUTUMBA aus der Führung des CNPSC entlassen, weil die politi­
sche Führung der Koalition nicht damit einverstanden war, dass er einseitig 
beschloss, nach Nord-Kivu zu wechseln und die M23 zu bekämpfen. 

Sein Name erscheint im Abschlussbericht 2023 der VN-Expertengruppe für die 
DR Kongo (siehe Anhang 73: Auswirkungen der M23-Krise auf Süd-Kivu). 

44. Willy NGOMA 

Benennung: a) Major b) Militärsprecher der M23. 

Geburtsdatum: 1974. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 
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Anschrift: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 20. Februar 2024. 

Weitere Angaben: Er wird gemäß Nummer 7 Buchstaben c, e und h der Reso­
lution 2293 (2016) benannt, wie in Nummer 2 der Resolution 2688 (2023) 
bekräftigt wird: Willy NGOMA war und ist weiterhin an Handlungen beteiligt, 
die den Frieden und die Sicherheit in der DR Kongo untergraben. Er ist mi­
litärischer Anführer und Sprecher der M23, einer kongolesischen Miliz, die 
Unterstützung von außerhalb der Demokratischen Republik Kongo erhalten hat 
und die Prozesse der Entwaffnung und Wiedereingliederung behindert. Willy 
NGOMA spielt eine wichtige Rolle in einer benannten Einrichtung. 

Willy NGOMA hat immer wieder seine Macht in der militärischen Führung 
innerhalb der benannten Einrichtung M23 missbraucht, um den Frieden und 
die Sicherheit der DR Kongo zu untergraben. 

Willy NGOMA war Militärsprecher der mit Sanktionen belegten Einrichtung 
M23. Als Militärsprecher der M23 ist er mitverantwortlich für die von der 
M23 begangenen Verbrechen (Tötungen, Entführung, Plünderungen, Rekrutie­
rung von Kindersoldaten, sexueller Missbrauch und illegaler Handel, Abbau von 
Rohstoffen, Steuererhebung sowie Verbreitung von Waffen) und ist unmittelbar 
dafür verantwortlich, wiederholt Anschläge der M23 im Osten der DR Kongo 
gerechtfertigt und darüber berichtet zu haben. 

Sein Name erscheint im Abschlussbericht 2023 der VN-Expertengruppe für die 
DR Kongo (siehe unter anderem Anhang 25: Führung und Struktur der M23, 
Anhang 26: weitere Informationen über den Waffenbestand und die militärische 
Ausrüstung der M23). 

▼M23 

▼C1 
b) Liste der Einrichtungen nach Artikel 2 und 2a 

▼M33 
1. ADF (ALLIIERTE DEMOKRATISCHE KRÄFTE) 

(alias: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de 
l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU) 

Anschrift: Provinz Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 30. Juni 2014. 

Weitere Angaben: Jamil Mukulu, Gründer und Anführer der ADF, wurde im 
April 2015 in Daressalam (Tansania) festgenommen. Er wurde anschließend im 
Juli 2015 nach Kampala (Uganda) ausgeliefert. Seit Juni 2016 befindet sich 
Mukulu Berichten zufolge in Erwartung seines Verfahrens in Polizeigewahrsam. 
Seka Baluku trat die Nachfolge von Jamil Mukulu als Oberkommandant der ADF 
an. Wie in mehreren Berichten der VN-Expertengruppe zur DRK (S/2015/19, 
S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, 
S/2020/482) hervorgehoben wurde, haben die ADF, auch unter der Führung 
von Seka Baluku, weiterhin folgende Taten begangen: wiederholte Angriffe, 
Tötungen und Verstümmelungen, Vergewaltigungen und andere sexuelle Gewalt, 
die Entführung von Zivilisten einschließlich Kindern sowie Angriffe auf Dörfer 
und Gesundheitseinrichtungen, insbesondere am 12. und 24. Februar 2019 in 
Mamove (Beni-Territorium) und am 5. Dezember 2019 und 30. Januar 2020 in 
Mantumbi (Beni-Territorium), sowie mindestens seit 2015 kontinuierliche Rekru­
tierung und Einsatz von Kindern bei Angriffen und für Zwangsarbeit im Beni- 
Territorium in der DRK. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special No­
tice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/ 
en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF) wurden 1995 gegründet und sind 
im gebirgigen Grenzgebiet zwischen der DRK und Uganda angesiedelt. Nach 
dem Abschlussbericht 2013 der Expertengruppe der Vereinten Nationen für die 
Demokratische Republik Kongo, in dem ugandische Beamte und VN-Quellen 
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zitiert werden, hatten die ADF 2013 eine geschätzte Stärke von 1 200 bis 1 500 
bewaffneten Kämpfern, die sich im nordöstlichen Beni-Territorium der Provinz 
Nord-Kivu nahe der ugandischen Grenze aufhielten. Die gleichen Quellen schät­
zen die Gesamtmitgliedschaft der ADF, einschließlich Frauen und Kinder, auf 
1 600 bis 2 500. Aufgrund offensiver Militäroperationen der kongolesischen 
Streitkräfte (FARDC) und der Stabilisierungsmission der Organisation der VN 
in der DRK (MONUSCO) in den Jahren 2013 und 2014 haben die ADF ihre 
Kämpfer auf zahlreiche kleinere Standorte verteilt und die Frauen und Kinder in 
Gebiete westlich von Beni und entlang der Grenze zwischen Ituri und Nord- 
Kivu gebracht. Hood Lukwago ist militärischer Befehlshaber der ADF, ihr 
oberster Anführer ist Jamil Mukulu, gegen den ebenfalls Sanktionen verhängt 
wurden. 

Die ADF haben schwerwiegende Verstöße — auch wie nachstehend beschrieben 
— gegen das Völkerrecht und die Resolution 2078 (2012) des VN-Sicherheits­
rates begangen. 

Die ADF haben unter Verstoß gegen geltendes Völkerrecht Kindersoldaten re­
krutiert und eingesetzt (Nummer 4 Buchstabe d der Resolution des VN-Sicher­
heitsrates). 

Dem Abschlussbericht 2013 der Expertengruppe zufolge hat die Expertengruppe 
drei ehemalige, im Jahr 2013 geflohene ADF-Kämpfer befragt, die beschrieben 
haben, wie ADF-Anwerber in Uganda Menschen mit falschen Versprechungen 
in Bezug auf Beschäftigung (für Erwachsene) und kostenlose Ausbildung (für 
Kinder) in die DRK locken und sie dann zwingen, sich den ADF anzuschließen. 
Nach dem Bericht haben ehemalige ADF-Kämpfer der Expertengruppe ferner 
berichtet, dass die Ausbildungsgruppen üblicherweise aus Männern und Jungen 
bestehen, und zwei 2013 von den ADF geflohene Jungen haben die Experten­
gruppe darüber informiert, dass sie von den ADF eine militärische Ausbildung 
erhalten haben. Der Bericht enthält außerdem Informationen eines „ehemaligen 
ADF-Kindersoldaten “ über eine Ausbildung durch die ADF. 

Dem Abschlussbericht 2012 der Expertengruppe zufolge zählen zu den Rekruten 
der ADF auch Kinder, wie im Fall eines ADF-Anwerbers, der von den ugan­
dischen Behörden in Kasese gefangen genommen wurde, als er im Juli 2012 mit 
sechs Jungen auf dem Weg in die DRK war. 

Ein konkretes Beispiel für die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern durch 
die ADF geht aus dem Schreiben vom 6. Januar 2009 der ehemaligen Afrika- 
Direktorin von Human Rights Watch, Georgette Gagnon, an den ehemaligen 
Justizminister Ugandas, Kiddhu Makubuyu, hervor, wonach im Jahr 2000 ein 
neunjähriger Junge namens Bushobozi Irumba von den ADF entführt wurde. Er 
habe für die ADF-Kämpfer Transport- und andere Dienste leisten müssen. 

Außerdem enthält der Bericht „The Africa Report“ Anschuldigungen, wonach 
die ADF angeblich Kinder im Alter von zehn Jahren als Kindersoldaten rekru­
tieren, und Angaben eines Sprechers der ugandischen Streitkräfte (People's De­
fence Force, UPDF), dass die UPDF 30 Kinder aus einem Ausbildungslager auf 
der Insel Buvuma im Victoriasee gerettet haben. 

Darüber hinaus haben die ADF zahlreiche Verstöße gegen die internationalen 
Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht gegenüber Frauen und Kin­
dern, einschließlich Tötung, Verstümmelung und sexueller Gewalt (Nummer 4 
Buchstabe e der Resolution des Sicherheitsrates), begangen. 

Nach dem Abschlussbericht 2013 der Expertengruppe haben die ADF 2013 
zahlreiche Dörfer angegriffen, was über 66 000 Menschen veranlasst hat, nach 
Uganda zu fliehen. Durch diese Angriffe wurde ein großes Gebiet entvölkert, 
das seitdem durch Entführungen oder Tötungen von Menschen, die in ihre 
Dörfer zurückkehren, von den ADF kontrolliert wird. Zwischen Juli und Sep­
tember 2013 haben die ADF mindestens fünf Menschen in der Gegend von 
Kamango geköpft, mehrere andere erschossen und Dutzende entführt. Dadurch 
wurde die lokale Bevölkerung eingeschüchtert, und die Menschen wurden davon 
abgeschreckt, in ihre Heimat zurückzukehren. 

Global Horizontal Note — ein Überwachungs- und Berichterstattungsmechanis­
mus über schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder in Situationen 
bewaffneter Konflikte — berichtete der dem Sicherheitsrat unterstehenden Ar­
beitsgruppe für Kinder und bewaffnete Konflikte, dass die ADF im Berichts­
zeitraum Oktober bis Dezember 2013 für 14 der 18 verzeichneten Todesfälle 
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von Kindern verantwortlich waren, einschließlich eines Vorfalls im Beni-Terri­
torium, Nord-Kivu, vom 11. Dezember 2013, als die ADF das Dorf Musuku 
angriffen und dabei 23 Menschen töteten, darunter elf Kinder (drei Mädchen und 
acht Jungen) im Alter zwischen zwei Monaten und 17 Jahren. Alle Opfer wur­
den mit Macheten schwer verstümmelt, auch zwei Kinder, die den Angriff über­
lebt haben. 

Im Bericht des Generalsekretärs vom März 2014 über sexuelle Gewalt im Zu­
sammenhang mit Konflikten wurden die Alliierten Demokratischen Kräfte („Al­
lied Democratic Forces“)/die Nationale Armee für die Befreiung Ugandas („Na­
tional Army for the Liberation of Uganda“) in die Liste der Parteien aufgenom­
men, die glaubhaft verdächtigt werden, Vergewaltigungen oder andere Formen 
sexueller Gewalt in Situationen bewaffneter Konflikte begangen zu haben oder 
dafür verantwortlich zu sein (Liste der „Parties credibly suspected of committing 
or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of 
armed conflict“). 

Die ADF waren außerdem an Angriffen gegen Friedenssicherungskräfte der 
MONUSCO (Nummer 4 Buchstabe i der Resolution des Sicherheitsrates) betei­
ligt. 

Schließlich hat die Stabilisierungsmission der Organisation der Vereinten Natio­
nen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) berichtet, dass die 
ADF mindestens zwei Anschläge auf Friedenssicherungskräfte der MONUSCO 
verübt haben. Beim ersten Anschlag am 14. Juli 2013 wurde eine MONUSCO- 
Patrouille auf der Straße zwischen Mbau und Kamango angegriffen. Dieser 
Anschlag ist im Abschlussbericht 2013 der Expertengruppe ausführlich beschrie­
ben. Der zweite Anschlag fand am 3. März 2014 statt. Ein MONUSCO-Fahr­
zeug wurde zehn Kilometer vom Flughafen Mavivi (Beni) entfernt mit Granaten 
angegriffen, wobei fünf Friedenssicherungskräfte verletzt wurden. 

Jamil Mukulu, Gründer und Anführer der ADF, wurde im April 2015 in Dar­
essalam (Tansania) festgenommen. Er wurde anschließend im Juli 2015 nach 
Kampala (Uganda) ausgeliefert. Seit Juni 2016 befindet er sich Berichten zu­
folge in Erwartung seines Verfahrens in Polizeigewahrsam. 

▼M23 
2. BUTEMBO AIRLINES (BAL) 

Anschrift: Butembo, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: In Privatbesitz befindliche Fluggesellschaft; von Butembo aus 
betrieben. Seit Dezember 2008 verfügt BAL nicht mehr über eine Betriebs­
genehmigung in der DRK. Weblink zur Besonderen Ausschreibung 
(„Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https:// 
www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Kisoni Kambale (am 5. Juli 2007 verstorben und daraufhin am 24. April 2008 
von der Liste gestrichen) nutzte seine Fluggesellschaft für den Transport von 
Gold, Verpflegung und Waffen der FNI zwischen Mongbwalu und Butembo. 
Dies erfüllt den Tatbestand der Unterstützung illegaler bewaffneter Gruppen und 
verstößt damit gegen das Waffenembargo gemäß den Resolutionen 1493 (2003) 
und 1596 (2005). In Privatbesitz befindliche Fluggesellschaft; von Butembo aus 
betrieben. Seit Dezember 2008 verfügt BAL nicht mehr über eine Betriebs­
genehmigung in der DRK. 

3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LA­
KES BUSINESS COMPANY (GLBC) 

Anschrift: a) Avenue Président Mobutu, Goma, Demokratische Republik Kongo, 
b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: Seit Dezember 2008 verfügte GLBC nicht mehr über betriebs­
tüchtige Flugzeuge; dennoch waren 2008 mehrere Flugzeuge trotz der VN-Sank­
tionen in Betrieb. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der 
INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/une/5278381 
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Unternehmen CAGL und GLBC sind Eigentum von Douglas MPAMO, 
gegen den bereits Sanktionen im Rahmen der Resolution 1596 (2005) verhängt 
wurden. CAGL und GLBC wurden für den Transport von Waffen und Munition 
unter Verletzung des Waffenembargos gemäß den Resolutionen 1493 (2003) und 
1596 (2005) eingesetzt. Seit Dezember 2008 verfügte GLBC nicht mehr über 
betriebstüchtige Flugzeuge; dennoch waren 2008 mehrere Flugzeuge trotz der 
VN-Sanktionen in Betrieb. 

4. CONGOMET TRADING HOUSE 

Anschrift: Butembo, Nord-Kivu. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: Besteht nicht länger als Goldhandelsunternehmen in Butem­
bo, Nord-Kivu. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der 
INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/ 
notice/search/une/5278420 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Congomet Trading House (früher gelistet als CONGOCOM) war Eigentum von 
Kisoni Kambale (der am 5. Juli 2007 verstorben ist und daraufhin am 24. April 
2008 von der Liste gestrichen wurde). Kambale kaufte nahezu die gesamte 
Goldproduktion in dem von der FNI kontrollierten Distrikt Mongbwalu auf. 
Die FNI erzielte hohe Einnahmen aus den auf die Goldproduktion erhobenen 
Steuern. Dies erfüllt den Tatbestand der Unterstützung illegaler bewaffneter 
Gruppen und verstößt damit gegen das Waffenembargo gemäß den Resolutionen 
1493 (2003) und 1596 (2005). Besteht nicht länger als Goldhandelsunternehmen 
in Butembo, Nord-Kivu. 

5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR) 

(alias: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for 
the Liberation of Rwanda, d) FOCA) 

Anschrift: a) Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo, b) Süd-Kivu, Demo­
kratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 31. Dezember 2012. 

Weitere Angaben: Email: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; 
fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com Weblink zur Besonderen Aus­
schreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der 
VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die FDLR zählen zu den größten ausländischen bewaffneten Gruppen, die im 
Gebiet der DRK operieren. Die Gruppe entstand im Jahr 2000 und hat schwere 
Verstöße gegen das Völkerrecht begangen, bei denen gezielt gegen Frauen und 
Kinder im bewaffneten Konflikt vorgegangen wurde, einschließlich Tötung und 
Verstümmelung, sexueller Gewalt und Vertreibung. Nach einem Bericht von 
Amnesty International aus dem Jahr 2010 sind die FDLR für die Ermordung 
von 96 Zivilpersonen in Busurungi im Walikale-Gebiet verantwortlich. Einige 
Opfer seien lebendig in ihren Häusern verbrannt worden. Nach derselben Quelle 
hat ein medizinisches Zentrum einer NRO im Juni 2010 gemeldet, dass pro 
Monat rund 60 Mädchen oder Frauen im Süden des Lubero-Gebiets (Nord-Kivu) 
von bewaffneten Gruppen einschließlich der FDLR vergewaltigt worden seien. 
Nach einem Bericht von Human Rights Watch (HRW) vom 20. Dezember 2010 
gibt es Beweise, dass die FDLR aktiv Kinder rekrutieren. HRW hat mindestens 
83 kongolesische Kinder unter 18 Jahren (einige davon waren erst 14 Jahre) 
identifiziert, die von den FDLR zwangsrekrutiert worden waren. Im Januar 2012 
hat HRW berichtet, dass FDLR-Kämpfer zahlreiche Dörfer im Masisi-Gebiet 
überfallen und dabei sechs Zivilpersonen getötet, zwei Frauen vergewaltigt 
und mindestens 48 Menschen entführt hätten. 
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Nach einem Bericht von HRW vom Juni 2012 haben FDLR-Kämpfer im Mai 
2012 Zivilpersonen in Kamananga und Lumenje (Provinz Süd-Kivu) sowie in 
Chambucha (Walikale-Gebiet) und außerdem Dörfer in der Gegend von Ufu­
mandu im Masisi-Gebiet (Provinz Nord-Kivu) überfallen. Dabei hätten sie mit 
Macheten und Messern Dutzende von Zivilpersonen, darunter zahlreiche Kinder, 
brutal ermordet. Nach dem Bericht der Expertengruppe vom Juni 2012 haben die 
FDLR in der Zeit vom 31. Dezember 2011 bis 4. Januar 2012 mehrere Dörfer in 
Süd-Kivu angegriffen. Eine Untersuchung der Vereinten Nationen hat bestätigt, 
dass bei dem Angriff mindestens 33 Personen, darunter 9 Kinder und 6 Frauen, 
getötet wurden — sie wurden entweder bei lebendigem Leib verbrannt, geköpft 
oder erschossen. Außerdem wurden eine Frau und ein Mädchen vergewaltigt. Im 
Bericht der Expertengruppe vom Juni 2012 heißt es außerdem, dass eine Unter­
suchung der Vereinten Nationen bestätigt habe, dass die FDLR im Mai 2012 in 
Süd-Kivu mindestens 14 Zivilpersonen, darunter 5 Frauen und 5 Kinder, umge­
bracht hätten. Nach dem Bericht der Expertengruppe vom November 2012 ha­
ben die Vereinten Nationen mindestens 106 Fälle sexueller Gewalt dokumen­
tiert, die die FDLR zwischen Dezember 2011 und September 2012 verübt haben. 
Im Bericht der Expertengruppe vom November 2012 heißt es, dass die FDLR 
laut einer VN-Untersuchung in der Nacht vom 10. März 2012 in Kalinganya 
(Kabare-Gebiet) sieben Frauen, darunter eine Minderjährige, vergewaltigt haben. 
Die FDLR haben das Dorf am 10. April 2012 erneut angegriffen und drei der 
Frauen ein zweites Mal vergewaltigt. ►C1 Der Bericht der Expertengruppe 
vom November 2012 enthält ferner folgende Angaben: Tötung von 11 Personen 
durch die FDLR am 6. April 2012 in Bushibwambombo, Kalehe, sowie Betei­
ligung der FDLR an der Tötung weiterer 19 Personen im Mai im Masisi-Gebiet, 
darunter fünf Minderjährige und sechs Frauen. ◄ 

6. M23 

(alias: Mouvement du 23 mars). 

Tag der Benennung durch die VN: 31. Dezember 2012. 

Weitere Angaben: E-Mail: mouvementdu23mars1@gmail.com. Weblink zur Be­
sonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTERPOL und des Sicherheits­
rates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die M23 („Mouvement du 23 MARS“ — Bewegung des 23. März) ist eine 
bewaffnete Gruppe, die in der DRK operiert; sie hat Waffen und Zubehör sowie 
Beratung, Ausbildung und Unterstützung für militärische Maßnahmen erhalten. 
In mehreren Augenzeugenberichten heißt es, dass die M23 von den ruandischen 
Streitkräften (Forces Rwandaises de Défense) neben materieller Unterstützung 
für Kampfhandlungen allgemeine Militärausrüstung in Form von Waffen und 
Munition erhält. Die M23 trägt Mitschuld und Verantwortung für schwere Ver­
stöße gegen das Völkerrecht, bei denen gezielt gegen Frauen und Kinder in 
Situationen bewaffneter Konflikte in der DRK vorgegangen wurde, einschließ­
lich Tötung und Verstümmelung, sexueller Gewalt, Entführung und Vertreibung. 
Aus zahlreichen Berichten, Untersuchungen und Augenzeugenberichten geht 
hervor, dass die M23 verantwortlich ist für Massentötungen von Zivilpersonen 
sowie für die Vergewaltigung von Frauen und Kindern in verschiedenen Ge­
bieten der DRK. Mehrere Berichte besagen, dass M23-Kämpfer in 46 Fällen 
Frauen und Mädchen vergewaltigt haben; das jüngste Opfer war acht Jahre alt. 
Es wird nicht nur über sexuelle Gewalt berichtet, sondern auch darüber, dass die 
M23 in großem Umfang Kinder zwangsrekrutiert hat. Es wird geschätzt, dass sie 
seit Juli 2012 allein im Rutshuru-Gebiet im Osten der DRK 146 junge Männer 
und Jungen zwangsrekrutiert hat. Einige der Opfer waren erst 15 Jahre alt. Die 
Gräueltaten, die die M23 gegen die Zivilbevölkerung der DRK verübt hat, die 
Zwangsrekrutierung durch die M23 und die Tatsache, dass die M23 Empfänger 
von Waffen und Militärhilfe ist, hat die Instabilität und die Konfliktsituation in 
der Region dramatisch verschärft; in einigen Fällen wurde das Völkerrecht ver­
letzt. 
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7. MACHANGA LTD 

Anschrift: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: Goldexportunternehmen (Direktoren: Herr Rajendra Kumar 
Vaya und Herr Hirendra M. Vaya). 2010 wurden die Machanga-Vermögens­
werte auf dem Konto von Emirates Gold von der Bank of Nova Scotia Mocatta 
(VK) eingefroren. Die Eigentümer von Machanga sind weiterhin am Ankauf von 
Gold aus dem Osten der DRK beteiligt. Die Machanga Ltd gab zuletzt 2004 eine 
Jahressteuererklärung ab und wurde nach Angaben der Behörden der Republik 
Uganda als „inaktiv“ eingestuft. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Spe­
cial Notice“) der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www. 
interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Machanga kaufte Gold im Rahmen regulärer Geschäftsbeziehungen zu Händlern 
in der DRK, die enge Verbindungen zu verschiedenen Milizen hatten. Dies 
erfüllt den Tatbestand der Unterstützung illegaler bewaffneter Gruppen und ver­
stößt damit gegen das Waffenembargo gemäß den Resolutionen 1493 (2003) und 
1596 (2005). Goldexportunternehmen (Direktoren: Herr Rajendra Kumar Vaya 
und Herr Hirendra M. Vaya). 2010 wurden die Machanga-Vermögenswerte auf 
dem Konto von Emirates Gold von der Bank of Nova Scotia Mocatta (VK) 
eingefroren. Der frühere Eigentümer von Machanga (Rajendra Kumar) und sein 
Bruder Vipul Kumar sind weiterhin am Ankauf von Gold aus dem Osten der 
DRK beteiligt. 

▼M23 
8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) 

(alias: TPD) 

Anschrift: Goma, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Goma, mit Provinzvertretungen in Süd-Kivu, West-Kasai, 
Ost-Kasai und Maniema. Hat 2008 offiziell alle Tätigkeiten eingestellt. In der 
Praxis (seit Juni 2011) sind jedoch die TPD-Büros geöffnet und wirken an der 
Rückkehr von Binnenflüchtlingen, Initiativen zur Aussöhnung der Volksgrup­
pen, Beilegung von Landkonflikten usw. mit. TPD-Präsident ist Eugene Seru­
fuli; Vizepräsidentin ist Saverina Karomba. Zu den prominenten Mitgliedern 
zählen die Abgeordneten der Provinz Nord-Kivu Robert Seninga und Bertin 
Kirivita. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der INTER­
POL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
une/5278464 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Beteiligt am Verstoß gegen das Waffenembargo durch Unterstützung der RCD- 
G, insbesondere durch die Bereitstellung von LKW für Waffen- und Truppen­
transporte und durch die Beförderung von Waffen Anfang 2005 zur Verteilung 
an Teile der Bevölkerung in Masisi und Rutshuru in Nord-Kivu. Goma, mit 
Provinzvertretungen in Süd-Kivu, West-Kasai, Ost-Kasai und Maniema. Hat 
2008 offiziell alle Tätigkeiten eingestellt. In der Praxis (seit Juni 2011) sind 
jedoch die TPD-Büros geöffnet und wirken an der Rückkehr von Binnenflücht­
lingen, Initiativen zur Aussöhnung der Volksgruppen, Beilegung von Landkon­
flikten usw. mit. TPD-Präsident ist Eugene Serufuli; Vizepräsidentin ist Saverina 
Karomba. Zu den prominenten Mitgliedern zählen die Abgeordneten der Provinz 
Nord-Kivu Robert Seninga und Bertin Kirivita. 
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9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD 

Anschrift: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: 
+256 41 533 578/9), b) PO BOX 22 709, Kampala, Uganda. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: Goldexportunternehmen. (Direktoren: Jamnadas V. LODHIA 
— bekannt als „Chuni“ — und seine Söhne Kunal J. LODHIA und Jitendra J. 
LODHIA). Im Januar 2011 teilten die ugandischen Behörden dem Ausschuss 
mit, dass Emirates Gold aufgrund einer Ausnahmeregelung für ihre Finanzhol­
dings die Schulden von UCI an die Crane Bank in Kampala zurückgezahlt hat, 
woraufhin die Konten von UCI endgültig geschlossen wurden. Die Direktoren 
von UCI sind weiterhin am Ankauf von Gold aus dem Osten der DRK beteiligt. 
Die Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd gab zuletzt 2013 eine Steuererklärung 
ab und wurde von den Behörden der Republik Uganda als „Inaktiv — Status 
inaktiv“ eingestuft. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der INTERPOL und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/ 
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

UCI kaufte Gold im Rahmen regulärer Geschäftsbeziehungen zu Händlern in der 
DRK, die enge Verbindungen zu verschiedenen Milizen hatten. Dies erfüllt den 
Tatbestand der Unterstützung illegaler bewaffneter Gruppen und verstößt damit 
gegen das Waffenembargo gemäß den Resolutionen 1493 (2003) und 1596 
(2005). Goldexportunternehmen. (Frühere Direktoren: J.V. LODHIA — bekannt 
als „Chuni“ — und sein Sohn Kunal LODHIA). Im Januar 2011 teilten die 
ugandischen Behörden dem Ausschuss mit, dass Emirates Gold aufgrund einer 
Ausnahmeregelung für ihre Finanzholdings die Schulden von UCI an die Crane 
Bank in Kampala zurückgezahlt hat, woraufhin die Konten von UCI endgültig 
geschlossen wurden. Die früheren Inhaber der UCI (J.V. Lodhia und sein Sohn 
Kumal Lodhia) sind weiterhin am Ankauf von Gold aus dem Osten der DRK 
beteiligt. 
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ANHANG Ia 

LISTE DER NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN, ORGANISATIONEN UND EINRICHTUNGEN GEMÄẞ ARTIKEL 2b 

A. Personen 

Name(n) Angaben zur Identität Gründe 
Datum der Auf­

nahme in die 
Liste 

1. Ilunga KAMPETE alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston 
Ilunga Kampete 

Geburtsdatum: 24.11.1964 

Geburtsort: Lubumbashi, DRK 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Militärische ID-Nummer: 1-64-86-22311-29 

Anschrift: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, 
Kinshasa/Ngaliema, DRK 

Geschlecht: männlich 

Als Befehlshaber der Republikanischen Garde (GR) bis April 2020 war Ilunga 
Kampete verantwortlich für die vor Ort eingesetzten Einheiten der GR, die an 
der unverhältnismäßigen Anwendung von Gewalt und gewaltsamen Repressio­
nen im September 2016 in Kinshasa beteiligt waren. 

Er war auch für die Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen durch die 
Agenten der GR verantwortlich, wie etwa die gewaltsame Unterdrückung einer 
Kundgebung der Opposition in Lubumbashi im Dezember 2018. 

Seit Juli 2020 ist er als Generalleutnant der kongolesischen Streitkräfte 
(FARDC) und Befehlshaber des Militärstützpunkts Kitona in der Provinz 
Kongo Central weiterhin hochrangiger Soldat. Aufgrund seiner Funktion trägt 
er Verantwortung für die jüngsten Menschenrechtsverletzungen der FARDC. 

Ilunga Kampete war daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von 
Handlungen in der Demokratischen Republik Kongo beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. 

12.12.2016 

2. Gabriel Amisi KUMBA alias Gabriel Amisi Nkumba; „Tango Fort“; „Tango 
Four“ 

Geburtsdatum: 28.5.1964 

Geburtsort: Malela, DRK 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Militärische ID-Nummer: 1-64-87-77512-30 

Anschrift: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kin­
shasa/Ngaliema, DRK 

Geschlecht: männlich 

Ehemaliger Befehlshaber der 1. Verteidigungszone der kongolesischen Streit­
kräfte (FARDC), dessen Truppen an der unverhältnismäßigen Anwendung von 
Gewalt und gewaltsamen Repressionen im September 2016 in Kinshasa betei­
ligt waren. 

Gabriel Amisi Kumba war von Juli 2018 bis Juli 2020 stellvertretender Stabs­
chef der FARDC mit Zuständigkeit für Operationen und nachrichtendienstliche 
Erkenntnisse. 

Seitdem übt er das Amt des Generalinspekteurs der FARDC aus. Aufgrund 
seiner Führungsposition trägt er Verantwortung für die jüngsten Menschen­
rechtsverletzungen der FARDC. 

Gabriel Amisi Kumba war daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von 
Handlungen beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße 
in der Demokratischen Republik Kongo darstellen. 

12.12.2016 
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Name(n) Angaben zur Identität Gründe 
Datum der Auf­

nahme in die 
Liste 

3. Célestin KANYAMA alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin 
Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; 
„Esprit de mort“ 

Geburtsdatum: 4.10.1960 

Geburtsort: Kananga, DRK 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Reisepass-Nr. (Demokratische Republik Kongo): 
OB0637580 (gültig vom 20.5.2014 bis zum 19.5.2019) 

Schengen-Visum Nr.: 011518403, ausgestellt am 
2.7.2016 

Anschrift: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, DRK 

Geschlecht: männlich 

Als Chef der kongolesischen Nationalpolizei (PNC) war Célestin Kanyama 
verantwortlich für die unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt und gewalt­
same Repressionen im September 2016 in Kinshasa. 

Célestin Kanyama war von Juli 2017 bis April 2023 Generaldirektor der Poli­
zeischulen der PNC. 

Im Oktober 2018 haben Polizeibeamte nach der Veröffentlichung einer Reihe 
von Artikeln über die Veruntreuung von Rationen für Polizeikadetten und die 
Rolle, die Célestin Kanyama dabei spielte, Journalisten eingeschüchtert und 
ihrer Freiheit beraubt. 

Célestin Kanyama ist nach wie vor ein hochrangiger Polizeibeamter und wei­
terhin im aktiven Dienst. Aufgrund seiner Funktion als leitender PNC-Beamter 
trägt er Verantwortung für die jüngsten Menschenrechtsverletzungen durch die 
PNC. 

Célestin Kanyama war daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von 
Handlungen in der Demokratischen Republik Kongo beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. 

12.12.2016 

4. John NUMBI alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza 
Ntambo; Tambo Numbi 

Geburtsdatum: 16.8.1962 

Geburtsort: Jadotville-Likasi-Kolwezi, DRK 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Anschrift: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, DRK 

Geschlecht: männlich 

John Numbi war von Juli 2018 bis Juli 2020 Generalinspekteur der kongolesi­
schen Streitkräfte (FARDC). Aufgrund seiner Funktion trägt er Verantwortung 
für die Menschenrechtsverletzungen der FARDC zwischen Juli 2018 und Juli 
2020, so z. B. die unverhältnismäßige Gewalt, die von Juni bis Juli 2019 von 
FARDC-Truppen unter seinem unmittelbaren Kommando gegen illegal tätige 
Bergleute eingesetzt wurde. 

John Numbi war daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von Hand­
lungen in der Demokratischen Republik Kongo beteiligt, die schwere Men­
schenrechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. 

Bis Anfang 2021 übte John Numbi weiterhin Einfluss auf die FARDC aus, 
insbesondere in Katanga, wo schwere Menschenrechtsverletzungen durch die 
FARDC gemeldet wurden. 

John Numbi ist an destabilisierenden Aktivitäten in der Demokratischen Repu­
blik Kongo beteiligt, die insbesondere auf die Abspaltung der Provinz Katanga 
abzielen. 

John Numbi stellt daher nach wie vor eine Bedrohung für die Menschenrechts­
lage in der Demokratischen Republik Kongo dar und trägt Verantwortung für 
die andauernde Instabilität im Land, insbesondere in Katanga. 

12.12.2016 

▼M50
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▼M55 
___ 

▼M50 

7. Éric RUHORIMBERE alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; „Tango Two“; 
„Tango Deux“ 

Geburtsdatum: 16.7.1969 

Geburtsort: Minembwe, DRK 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Militärische ID-Nummer: 1-69-09-51400-64 

Reisepass-Nr. (Demokratische Republik Kongo): 
OB0814241 

Anschrift: Mbujimayi, Kasai Province, DRK 

Geschlecht: männlich 

Als stellvertretender Befehlshaber im 21. Militärbezirk von September 2014 bis 
Juli 2018 war Éric Ruhorimbere für den unverhältnismäßigen Einsatz von Ge­
walt und außergerichtliche Hinrichtungen durch die kongolesischen Streitkräfte, 
insbesondere gegen die Nsapu-Miliz sowie gegen Frauen und Kinder, verant­
wortlich. 

Éric Ruhorimbere war von Juli 2018 bis Oktober 2022 Befehlshaber des Ein­
satzgebiets Nord-Equateur. Er untersteht dem Generalstab der FARDC und ist 
nach wie vor im aktiven Dienst. Aufgrund seiner Funktion in der FARDC trägt 
er Verantwortung für die jüngsten Menschenrechtsverletzungen durch die 
FARDC. 

Éric Ruhorimbere war daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von 
Handlungen in der Demokratischen Republik Kongo beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. 

29.5.2017 

▼M51 
___ 

▼M52 
___ 

▼M50 

12. Justin BITAKWIRA alias: Bihona-Hayi 

Geburtsdatum: 5.12.1960 

Geburtsort: Lemera, DRK 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Geschlecht: männlich 

Funktion oder Beruf: Politiker, ehemaliger nationaler 
Minister und Präsident der Allianz für die Republik 
und das Nationalbewusstsein. 

Justin Bitakwira ist ein kongolesischer Politiker, ehemaliger Regierungsminister 
und Mitglied der Partei „Union für die kongolesische Nation“. 

In seinen öffentlichen Reden hat er wiederholt zu Gewalt aufgestachelt und zu 
Diskriminierung und Feindseligkeit gegenüber der Gemeinschaft der Banyamu­
lenge aufgerufen, die von bewaffneten Gruppen ins Visier genommen und 
angegriffen wurde. 

Diese hetzerischen Reden und Narrative tragen dazu bei, den Konflikt und die 
Gewalt in der DRK anzufachen, insbesondere in der Region Hauts-Plateaux, die 
von Konflikten zwischen Gemeinschaften geprägt ist. 

Justin Bitakwira ist daher verantwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaff­
neten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DRK durch Auf­
stachelung zu Gewalt. 

8.12.2022 

▼M50
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▼M56 

13. Joseph Nganzo Olikwa 
TIPI 

alias Colonel Tipi Ziro Ziro, Joseph Ngadjole, Joseph 
Nganzole Olikwa 

Geburtsdatum: 10.11.1977 

Geburtsort: Bunia Fataki, DRK 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Geschlecht: männlich 

Rang: Oberst der FARDC 

Position: Stellvertretender Befehlshaber der 12. 
Schnelleinsatzbrigade in Minembwe, ehemaliger Be­
fehlshaber des 312. Bataillons der 31. Hauptverteidi­
gungsbrigade 

Militärische ID-Nummer: 1-77-96-32692-76 

Joseph Nganzo Olikwa Tipi war bis Januar 2022 Befehlshaber des 312. Batail­
lons der 31. Hauptverteidigungsbrigade der Streitkräfte der Demokratischen 
Republik Kongo (FARDC). 

Unter seinem Kommando und seiner Verantwortung stehende Streitkräfte des 
312. Bataillons haben Angriffe auf Zivilpersonen und schwere Menschenrechts­
verletzungen begangen, insbesondere Vergewaltigungen von Frauen zwischen 
Juni und Dezember 2021. 

Joseph Nganzo Olikwa Tipi ist als Oberst und stellvertretender Befehlshaber 
der 12. Schnelleinsatzbrigade in Minembwe (Süd-Kivu) nach wie vor ein hoch­
rangiger Offizier der FARDC, der für Verwaltung und Logistik zuständig ist. 

Aufgrund seiner Funktion trägt er Verantwortung für jüngste Menschenrechts­
verletzungen durch die FARDC. 

Joseph Nganzo Olikwa Tipi ist daher an der Planung, Steuerung oder Begehung 
von Handlungen in der DRK beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen 
oder -verstöße darstellen. 

8.12.2022 

▼M50 

14. Désiré LONDROMA 
NDJUKPA 

alias: Désiré Lokana Lokanza 

Geschlecht: männlich 

Funktion oder Beruf: Verteidigungsoffizier der 
CODECO/URDPC („Verteidigungsbeauftragter “) 

Désiré Londroma Ndjukpa ist ein Anführer der Kooperative für die Entwick­
lung des Kongo/Union der Revolutionäre für die Verteidigung des kongolesi­
schen Volkes (Gruppe CODECO/URDPC), der als ihr Verteidigungsoffizier 
(„Verteidigungsbeauftragter “) identifiziert wurde, und Mitanführer ihres politi­
schen Flügels. 

Die CODECO/URDPC ist eine nichtstaatliche bewaffnete Gruppe, die im Osten 
der DRK operiert und zu dem bewaffneten Konflikt, der Instabilität und der 
Unsicherheit in der DRK beiträgt, insbesondere durch Gewalt und schwere 
Menschenrechtsverletzungen, darunter Tötungen, sexuelle Gewalt und Angriffe 
auf Zivilpersonen, wie etwa Angriffe auf Lager für Binnenvertriebene zwischen 
Mitte November 2021 und Februar 2022, die sich insbesondere gegen die 
Gemeinschaft der Hema richten. 

Aufgrund seiner Führungsposition in der CODECO/URDPC ist Londroma 
Ndjukpa daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in 
der DRK beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße 
darstellen. Er ist auch verantwortlich für die Fortdauer des bewaffneten Kon­
flikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der Demokratischen Republik 
Kongo. 

8.12.2022 

▼M50
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▼M52 
___ 

▼M56 

17. Alain François Viviane 
GOETZ 

Geburtsdatum: 24.4.1965 

Geburtsort: Deurne, Antwerpen, Belgien 

Staatsangehörigkeit: Belgien 

Geschlecht: männlich 

Alain Goetz ist ein Geschäftsmann, der wirtschaftlicher Eigentümer und Direk­
tor der in Uganda registrierten African Gold Refinery Ltd. war. Er war mit der 
African Gold Refinery Ltd. als Berater und Förderer verbunden. 

Seit 2016 hat die African Gold Refinery Ltd. illegales Gold aus Minen in der 
DRK erhalten, gekauft, raffiniert und vertrieben, die von nichtstaatlichen be­
waffneten Gruppen kontrolliert werden, darunter Mai-Mai Yakutumba und Raia 
Mutomboki, die an destabilisierenden Aktivitäten in der Provinz Süd-Kivu be­
teiligt sind. 

Alain Goetz hält auch Goldanteile in der Region, insbesondere über das Unter­
nehmen Aldabra, das er früher kontrollierte und das gemeinsam mit dem ruan­
dischen Staatsunternehmen Ngali Mining in die Goldraffinerie Aldango inves­
tierte. Alain Goetz hat insofern nach wie vor finanzielles Interesse an Aldango, 
als beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten noch 
seine Schadensersatzklage anhängig ist. 

Daher nutzt Alain Goetz den bewaffneten Konflikt, die Instabilität und die 
Unsicherheit in der DRK aus, indem er illegalen Abbau von und Handel mit 
natürlichen Ressourcen betreibt. 

8.12.2022 

▼M51 
___ 

▼M52 
___ 

▼M50 

20. Charles SEMATAMA alias Sebanyana 
Funktion/Rang: Befehlshaber, Stellvertretender militäri­
scher Anführer der Twirwaneho 
Geburtsdatum: 1975 
Geburtsort: Dorf Kalunyo bei Kamombo, Süd-Kivu, 
DRK 
Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 
Geschlecht: männlich 

Charles Sematama war Offizier der kongolesischen Streitkräfte (FARDC) und 
hat jetzt eine Führungsposition als Befehlshaber und Stellvertretender militäri­
scher Anführer der in Süd-Kivu operierenden nichtstaatlichen bewaffneten 
Gruppe Twirwaneho inne, die für sich beansprucht, die Gemeinschaft der Ba­
nyamulenge zu vertreten. 

28.7.2023 

▼M50



 

02005R
1183 —

 D
E —

 17.03.2025 —
 048.001 —

 56 

Name(n) Angaben zur Identität Gründe 
Datum der Auf­

nahme in die 
Liste 

Die Twirwaneho ist für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der 
Unsicherheit in der DR Kongo und für schwere Menschenrechtsverletzungen in dem 
Land verantwortlich — insbesondere aufgrund der freiwilligen oder erzwungenen 
Rekrutierung von Kindersoldaten für Kampfhandlungen, aufgrund von Anschlägen auf 
Zivilisten und die kongolesischen Streitkräfte (FARDC) sowie von Tötungen, darunter 
die Anschläge auf Zivilisten in dem Dorf Mikenge vom November 2021, bei denen 
mindestens sechs Menschen ums Leben kamen. 
Außerdem war Charles Sematama direkt an Propagandaveranstaltungen sowie an der 
erzwungenen Rekrutierung unddemEinsatz vonKindern, unteranderem alsbewaffnete 
Begleiter, beteiligt. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der Twirwaneho und seiner direkten Beteiligung 
an der erzwungenen Rekrutierung von Kindern ist Charles Sematama daher an der 
Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der Demokratischen Republik 
Kongo beteiligt, dieschwere Menschenrechtsverletzungen oder-verstöße darstellen. Er 
ist auch verantwortlich für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der Demokratischen Republik Kongo. 

▼M52 ___ 

▼M50 

22. Janvier Karairi („Kara­
hiri“) BUINGO 

Funktion/Rang: General, Anführer der APCLS 
Geburtsdatum: ca. 1962 
Staatsangehörigkeit: vermutlich Demokratische Repub­
lik Kongo 
Geschlecht: männlich 

Janvier Karairi hat die Führungsposition des Generals und Anführers der Alliance des 
patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) inne, einer nichtstaatlichen 
bewaffneten Gruppe, die im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo operiert 
und der Koalition der bewaffneten Gruppen gegen die Bewegung des 23. März/ 
kongolesische Revolutionsarmee (Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire du 
Congo — M23/ARC), der „Alliance des résistants de la patrie“ (ARP), angehört. 
Die APCLS ist für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der 
Unsicherheit in der Demokratischen Republik Kongo und für schwere Menschen­
rechtsverletzungen in dem Land verantwortlich — insbesondere aufgrund ihrer 
Beteiligung an den von der ARP-Koalition der bewaffneten Gruppen im Januar und 
Ende Februar 2023 in Kitshanga und Rubaya durchgeführten Operationen sowie der 
Tötung von und Anschlägen auf Zivilisten, die vor allem gegen kongolesische Tutsi 
gerichtet waren, und der von ihr begangenen Verbrechen an Kindern, darunter 
Vergewaltigungen und andere Formen der sexuellen Gewalt und Entführungen. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der APCLS ist Janvier Karairi daher an der 
Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der Demokratischen 
Republik Kongo beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße 
darstellen. Er ist auch verantwortlich für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der Demokratischen Republik Kongo. 

28.7.2023 

▼M50
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23. Justin Maki GESI alias Le petit loup de la montagne 

Funktion/Rang: Befehlshaber der CODECO/Alliance 
pour le Développement du Congo (CODECO/ALC) 

Geburtsdatum: unbekannt 

Staatsangehörigkeit: vermutlich Demokratische Repub­
lik Kongo 

Geschlecht: männlich 

Justin Maki Gesi hat in der ALC/CODECO, einer im Nordosten der Demokra­
tischen Republik Kongo (vor allem in Ituri) operierenden nichtstaatlichen be­
waffneten Gruppe, die Führungsposition eines Befehlshabers inne. 

Die ALC/CODECO ist für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Insta­
bilität und der Unsicherheit in der DR Kongo und für schwere Menschenrechts­
verletzungen in dem Land verantwortlich — insbesondere aufgrund des Ein­
satzes von Kindersoldaten sowie von Entführungen, Tötungen von und An­
schlägen auf Zivilisten, darunter der Anschlag auf die Dörfer Nyamamba und 
Mbogi vom 13. Januar 2023, nach dem mehr als 40 Opfer gefunden wurden. 

Aufgrund seiner Führungsposition in der ALC/CODECO ist Justin Maki Gesi 
daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der De­
mokratischen Republik Kongo beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzun­
gen oder -verstöße darstellen. Er ist auch verantwortlich für die Fortdauer des 
bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der Demokrati­
schen Republik Kongo. 

28.7.2023 

▼M52 
___ 

▼M50 

25. Simon (Salomon) TO­
KOLONGA 

Funktion/Rang: Oberst, Befehlshaber des 3411. Regi­
ments der FARDC 

Geburtsdatum: 17.4.1972 

Geburtsort: Kishandja, Nord-Kivu 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Geschlecht: männlich 

Oberst Simon Tokolonga hat als Befehlshaber des 3411. Regiments eine Führungs­
position bei den Streitkräften der Demokratischen Republik Kongo (FARDC) inne. 

Am 8. und 9. Mai 2022 nahm er an einem Treffen in Pinga teil, in dessen Rahmen 
sich örtliche bewaffnete Gruppen wie die Nduma Défense du Congo-Rénové 
(NDC-R) und die Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain (APCLS) 
zu einer Koalition gegen die Bewegung des 23. März/kongolesische Revolutions­
armee (Mouvement du 23 mars/Armée révolutionnaire du Congo — M23/ARC), 
die „Alliance des résistants de la patrie“ (ARP), zusammengeschlossen haben. Die 
Anwesenheit von Oberst Tokolonga hat die Zusammenarbeit einiger Mitglieder der 
FARDC mit dieser Koalition offengelegt. 

Außerdem haben Angehörige des 3411. Regiments der FARDC in der Demokra­
tischen Republik Kongo operierenden bewaffneten Gruppen Waffen und Munition 
bereitgestellt; so wurde Kämpfern der FDLR (Forces Démocratiques de Libération 
du Rwanda) beispielsweise im Juli 2022 in Kazaroho mehr als ein Dutzend Kisten 
mit Munition übergeben. Oberst Tokolonga hat Berichten zufolge mehrere Waf­
fenlieferungen an bewaffnete Gruppen, die gegen die M23/ARC operieren, koor­
diniert. 

28.7.2023 

▼M50
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Die der ARP-Koalition angehörenden nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, ein­
schließlich der NDC-R, der APCLS und der FDLR-FOCA sind für die Fortdauer 
des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DR Kongo 
und für schwere Menschenrechtsverletzungen in dem Land verantwortlich — ins­
besondere aufgrund der Rekrutierung und Ausbildung von Kämpfern, der Teil­
nahme an Operationen gegen die M23/ARC, Anschlägen auf Zivilisten und Tötun­
gen sowie der von ihnen begangenen Verbrechen an Kindern, darunter Vergewal­
tigungen und andere Formen der sexuellen Gewalt und Entführungen. 
Aufgrund seiner Führungsposition im 3411. Regiment der FARDC und seiner Rolle 
bei der Koordinierung von Waffenlieferungen ist Simon Tokolonga daher für die 
Unterstützung bewaffneter Gruppen — unter anderem durch Bereitstellung von 
Waffen und Munition — bei der Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, 
der Instabilität und der Unsicherheit in der Demokratischen Republik Kongo ver­
antwortlich. 

26. Jean Pierre NIRAGIRE alias Jean-Pierre Gasasira 
Funktion/Rang: Hauptmann, Befehlshaber der in Nord- 
Kivu eingesetzten Spezialeinheit der Streitkräfte Ru­
andas (RDF) 
Staatsangehörigkeit: Ruanda 
Geschlecht: männlich 

Hauptmann Jean-Pierre Niragire hat als Befehlshaber der Sondereinsatzkräfte der 
Streitkräfte Ruandas(RDF),dieseitMai2022inderDRKinNord-Kivu imEinsatzsind, 
eine Führungsposition inne. 
ZielderMilitäroperationen derRDFimHoheitsgebiet derDRKistes,dieBewegungdes 
23. März/kongolesische Revolutionsarmee (Mouvement du 23 mars/Armée révo­
lutionnaire du Congo — M23/ARC), eine nichtstaatliche bewaffnete Gruppe, die im 
Osten der Demokratischen Republik Kongo operiert, insbesondere durch die Bereit­
stellung von Soldaten und Ausrüstung zu unterstützen. 
Die M23/ARC ist für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der 
Unsicherheit in der Demokratischen Republik Kongo und für schwere Menschen­
rechtsverletzungen in dem Land verantwortlich — insbesondere aufgrund der von ihr 
verübten Anschläge auf Zivilisten und die kongolesischen Streitkräfte (FARDC), von 
Tötungen, Folterungen, Vergewaltigungen und Verschleppungen zur Zwangsarbeit, 
darunter die Tötung von Zivilisten in der Stadt Kisheshe am 29. November 2022. 
Als Befehlshaber der Sondereinsatzkräfte der RDF, die in der Region Nord-Kivu im 
Einsatzsind,istJean-PierreNiragiredaherfürdieUnterstützungderbewaffnetenGruppe 
M23/ARC —insbesonderedurchBereitstellungvonSoldatenundAusrüstung —beider 
AufrechterhaltungdesbewaffnetenKonflikts,derInstabilitätundderUnsicherheitinder 
Demokratischen Republik Kongo verantwortlich. 

28.7.2023 

▼M53 
27. Benjamin MBONIMPA Funktion/Rang: Exekutivsekretär der Bewegung des 

23. März/kongolesische Revolutionsarmee (M23/ARC), 
Aufseher des ständigen Sekretariats der Alliance 
Fleuve Congo 

Benjamin Mbonimpa bekleidet als Exekutivsekretär eine Führungsposition in 
der M23/ARC, einer nichtstaatlichen bewaffneten Gruppe, die im Osten der 
DRK operiert. 

26.7.2024 

▼M50
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Geschlecht: männlich 
Die M23/ARC ist für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der DRK verantwortlich, insbesondere durch Aufstachelung zu 
Gewalt. Darüber hinaus ist sie für schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter 
Tötungen von Zivilpersonen, gegen diese gerichtete Angriffe und sexuelle Gewalt, 
verantwortlich. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der M23/ARC ist Benjamin Mbonimpa daher 
an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der DRK beteiligt, die 
schwere Menschenrechtsverletzungen oder -übergriffe darstellen. Er ist auch ver­
antwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabilität 
und der Unsicherheit in der DRK. 

28. Justin Gacheri MU­
SANGA 

alias Gaceri MUSANGA, CS BRAVO SIERRA, 
BRAVO THREE 
Funktion/Rang: Brigadegeneral der Bewegung des 
23. März/kongolesische Revolutionsarmee (M23/ARC) 
Geburtsort: Masisi, DRK 
Geschlecht: männlich 
Vater: Erasto NTIBATURANA (traditioneller Anführer 
der Hutu in BUSUMBA) 

Justin Gacheri Musanga bekleidet als Brigadegeneral eine Führungsposition in der 
M23/ARC, einer nichtstaatlichen bewaffneten Gruppe, die im Osten der DRK 
operiert. 
Die M23/ARC ist für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der DRK verantwortlich, insbesondere durch Aufstachelung zu 
Gewalt. Darüber hinaus ist sie für schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter 
Tötungen von Zivilpersonen, gegen diese gerichtete Angriffe und sexuelle Gewalt 
sowie die Rekrutierung von Kindern, verantwortlich. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der M23/ARC ist Justin Gacheri Musanga 
daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der DRK 
beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -übergriffe darstellen. Er 
ist auch verantwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der DRK. 

26.7.2024 

▼M56 
29. Pierre Celestin RURA­

KABIJE 
alias Guillaume NGABO, Bagdad, Simba Guillaume, 
Samba Guillaume, Ngabo Simba 
Funktion/Rang: Stellvertretender Befehlshaber der Ein­
heit „Commando de recherche et d’action en profon­
deur“ (CRAP) der Forces Démocratiques pour la Libé­
ration du Rwanda/Forces Combattantes Abacunguzi 
(FDLR-FOCA), Oberstleutnant 
Staatsangehörigkeit: Ruanda 
Geschlecht: männlich 

Pierre Celestin Rurakabije bekleidet als stellvertretender Befehlshaber eine Füh­
rungsposition bei den Demokratischen Kräften zur Befreiung Ruandas — Forces 
Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA), einer im Osten der DRK operierenden 
nichtstaatlichen bewaffneten Gruppe. Er ist insbesondere stellvertretender Befehls­
haber der Einheit „Commando de recherche et d’action en profondeur“ (CRAP) der 
FDLR-FOCA, die als Kommandoeinheit und Nachrichtendienst der bewaffneten 
Gruppe gilt. 
Die FDLR-FOCA ist eine bewaffnete Gruppe, die sich größtenteils aus Hutu zu­
sammensetzt; einige ihrer Anführer waren am Völkermord von 1994 in Ruanda 
beteiligt. Die FDLR-FOCA, einschließlich der CRAP-Einheit, trägt zu dem bewaff­
neten Konflikt, der Instabilität und der Unsicherheit in der DRK bei, insbesondere 
durch Gewalt und schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter Angriffe auf 
Zivilpersonen, Tötungen, Gewalt gegen Kinder, Vergewaltigungen und andere 
sexuelle Gewalttaten. 

26.7.2024 

▼M53
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Aufgrund seiner Führungsposition in den FDLR ist Pierre Celestin Rurakabije 
daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der DRK 
beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -übergriffe darstellen. Er 
ist auch verantwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der DRK. 

30. Gustave KUBWAYO alias Sirkoof, Surkoof, Sirkoff, Surcouf, Surcoff, Sur­
cof, Surkouf, Syrkoff, Modeste, Slycove 
Funktion/Rang: Befehlshaber der Einheit „Commando 
de recherche et d’action en profondeur“ (CRAP) der 
Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda / 
Forces Combattantes Abacunguzi (FDLR-FOCA), 
Oberst 
Geburtsort: Gemeinde Karago, Präfektur Gisenyi, Ru­
anda; oder Distrikt Nyabihu, Provinz West, Ruanda 
Staatsangehörigkeit: Ruanda 
Geschlecht: männlich 

Gustave Kubwayo bekleidet als Befehlshaber eine Führungsposition bei den 
Demokratischen Kräften zur Befreiung Ruandas — Forces Combattantes Aba­
cunguzi (FDLR-FOCA), einer im Osten der DRK operierenden bewaffneten 
Gruppe. Er leitet die Sondereinheit „Commando de recherche et d’action en 
profondeur“ (CRAP) der FDLR-FOCA, die als Kommandoeinheit und Nach­
richtendienst der bewaffneten Gruppe gilt. 
Die FDLR-FOCA ist eine bewaffnete Gruppe, die sich größtenteils aus Hutu 
zusammensetzt; einige ihrer Anführer waren am Völkermord von 1994 in Ru­
anda beteiligt. Die Kämpfer der FDLR-FOCA, einschließlich der CRAP-Ein­
heit, haben Vergewaltigungen und andere sexuelle Gewalttaten begangen sowie 
Zivilpersonen getötet. Die FDLR-FOCA ist systematisch an Entführungen zur 
Erpressung von Lösegeld, willkürlichen Inhaftierungen, Hinrichtungen von Zi­
vilpersonen und der Rekrutierung von Kindersoldaten beteiligt. Die bewaffnete 
Gruppe ist auch am illegalen Holzeinschlag, der Ausbeutung natürlicher Res­
sourcen wie Holzkohle und der Eintreibung illegaler Steuern an Kontrollstellen 
beteiligt. 
Aufgrund seiner Position als Befehlshaber der CRAP-Einheit ist Gustave Kub­
wayo an der Begehung von Handlungen in der DRK beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen oder -übergriffe darstellen. Er ist auch verantwort­
lich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts in der DRK. 

26.7.2024 

▼M53 

31. Jean Claude HABYA­
RIMANA MBITSE 

alias Jules MULUMBA, Habyarimana Mbitshemunda 

Funktion/Rang: Sprecher des „Collectif des mouve­
ments pour le changement/Forces de défense du peu­
ple“ (CMC-FDP), Sprecher und Verbindungsbeamter 
der VDP 

Geburtsort: Rugari Groupement, Territorium Rutshuru, 
Provinz Nord-Kivu, DRK 

Anschrift: Bujumbura, Burundi 

Staatsangehörigkeit: kongolesisch 

Geschlecht: männlich 

Jean Claude Habyarimana Mbitse bekleidet als Sprecher eine Führungsposition 
im „Collectif des mouvements pour le changement/Forces de défense du peu­
ple“ (CMC-FDP), einer im Osten der DRK operierenden nichtstaatlichen be­
waffneten Gruppe. Darüber hinaus hat Jean Claude Habyarimana Mbitse als 
Sprecher und Verbindungsbeamter eine Führungsposition bei den sogenannten 
„Wazalendo“ bzw. den „Volontaires pour la Défense de la Patrie“ (VDP), einer 
Koalition von im Osten der DRK operierenden nichtstaatlichen bewaffneten 
Gruppen, die gegen die Koalition der M23/RDF/AFC kämpft, inne. 

26.7.2024 

▼M56
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Das CMC-FDP und die VDP sind für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) 
verantwortlich, insbesondere durch Aufstachelung zu Gewalt. Insbesondere haben 
die Kämpfer des CMC-FDP und der VDP schwere Menschenrechtsverletzungen 
und -verstöße gegen Zivilpersonen begangen. Zum Beispiel sind Kämpfer der VDP 
systematisch an Entführungen zur Erpressung von Lösegeld, Folterungen, 
Vergewaltigungen, willkürlichen Inhaftierungen und Hinrichtungen von Zivilper- 
sonen und der Rekrutierung von Kindersoldaten beteiligt. 
Aufgrund seiner Führungsposition im CMC-FDP und bei den VDP ist Jean Claude 
Habyarimana Mbitse daher an der Planung, Steuerung oder Begehung von 
Handlungen in der DRK beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder 
-übergriffe darstellen. Er ist auch verantwortlich für die Aufrechterhaltung des 
bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DRK. 

32. Dominique KAMANZI 
NDARURUTSE 

alias Domi, Dominique NDARURUTSE, Général, Do­
minique NDARUHUTSE 
Funktion/Rang: Befehlshaber des „Collectif des mou­
vements pour le changement-Forces de défense du peu­
ple“ (CMC-FDP) 
Geburtsdatum: 1982 
Geburtsort: Kashavu, Bukombo Groupement, Territo­
rium Rutshuru, Provinz Nord-Kivu, DRK 
Staatsangehörigkeit: kongolesisch 
Geschlecht: männlich 

Dominique Kamanzi Ndarurutse ist ein Befehlshaber des „Collectif des mou­
vements pour le changement-Forces de défense du peuple“ (CMC-FDP), einer 
bewaffneten Gruppe, die im Osten der DRK aktiv und Teil der sogenannten 
Koalition „Wazalendo“ bzw. „Volontaires pour la Défense de la Patrie“ (VDP) 
ist, die sich wiederum aus den kongolesischen Streitkräften (FARDC) und 
mehreren anderen bewaffneten Gruppen zusammensetzt. Diese Koalition be­
kämpft die Koalition zwischen der Bewegung des 23. März/kongolesische Re­
volutionsarmee (M23/ARC) und der „Alliance Fleuve Congo“ (AFC) im Osten 
der DRK und war an Menschenrechtsverletzungen beteiligt. 
Das CMC-FDP und die VDP sind für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, 
der Instabilität und der Unsicherheit in der DRK verantwortlich, insbesondere 
durch Aufstachelung zu Gewalt. Insbesondere haben die Kämpfer des CMC- 
FDP und der VDP schwere Menschenrechtsverletzungen und -verstöße gegen 
Zivilpersonen begangen. Zum Beispiel sind Kämpfer der VDP systematisch an 
Entführungen zur Erpressung von Lösegeld, Folterungen, Vergewaltigungen, 
willkürlichen Inhaftierungen und Hinrichtungen von Zivilpersonen und der Re­
krutierung von Kindersoldaten beteiligt. 
Als ein Befehlshaber des CMC-FDP übt er dessen militärische Führung aus und 
ist daher an der Begehung von Handlungen in der DRK beteiligt, die schwere 
Menschenrechtsverletzungen oder -übergriffe darstellen. Als ein Anführer des 
CMC-FDP ist er auch verantwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DRK. 

26.7.2024 

▼M53



 

02005R
1183 —

 D
E —

 17.03.2025 —
 048.001 —

 62 

Name(n) Angaben zur Identität Gründe 
Datum der Auf­

nahme in die 
Liste 

33. Amigo KIBIRIGE alias Kibirige Muhammand, Mzee Amigo, Simba Ami­
go, Marine 
Funktion/Rang: Befehlshaber der Alliierten Demokrati­
schen Kräfte 
Geburtsdatum: 1975 bis 1979 
Geburtsort: Masaka, Uganda 
Staatsangehörigkeit: ugandisch 
Geschlecht: männlich 

Amigo Kibirige ist ein Befehlshaber der Alliierten Demokratischen Kräfte 
(ADF). Bei den ADF handelt es sich um eine nichtstaatliche bewaffnete Grup­
pe, die in Uganda und im Osten der DRK operiert. Amigo Kibirige wurde als 
einer der wichtigsten in Mwalika operierenden Befehlshaber der ADF identifi­
ziert. 
Die ADF sind für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und 
der Unsicherheit in der DRK (insbesondere in den Provinzen Ituri und Nord- 
Kivu) verantwortlich, etwa durch Angriffe auf Zivilpersonen. Darüber hinaus ist 
sie für schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter Angriffe auf Zivilper­
sonen, Tötungen und Entführungen, verantwortlich. 
Aufgrund seiner hochrangigen Führungsposition als Befehlshaber der ADF ist 
Amigo Kibirige an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in 
der DRK beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -übergriffe 
darstellen. Er ist auch verantwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DRK. 

26.7.2024 

34. Augustin MIGABO Funktion/Rang: Oberst, stellvertretender Befehlshaber 
des Sondereinsatzkommandos der Streitkräfte Ruandas 
(RDF) 
Geburtsdatum: März 1968 
Geburtsort: Burundi 
Staatsangehörigkeit: ruandisch 
Militärdienstnummer: 1574 
Geschlecht: männlich 

Oberst Augustin Migabo bekleidet als stellvertretender Befehlshaber eine Füh­
rungsposition im Sondereinsatzkommando der Streitkräfte Ruandas (RDF), das 
seit Mai 2022 in der DRK, insbesondere in der Region Nord-Kivu, im Einsatz 
ist. 
Ziel der Präsenz der RDF in der DRK ist es, die Operationen der Bewegung 
23. März/kongolesischen Revolutionsarmee (M23/ARC), einer im Osten der 
DRK operierenden nichtstaatlichen bewaffneten Gruppe, durch die Bereitstel­
lung von Soldaten und Ausrüstung zu unterstützen. 
Die Präsenz der RDF in der DRK stellt eine Verletzung der territorialen Un­
versehrtheit der DRK dar. Sie ist auch für die Fortdauer des bewaffneten Kon­
flikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der Region sowie die schweren 
Menschenrechtsverletzungen und -verstöße, die von Mitgliedern der M23/ARC 
begangen werden, verantwortlich. 
Aufgrund seiner Führungsposition innerhalb der RDF-Truppen in der DRK ist 
Augustin Migabo für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der DRK verantwortlich. Er ist auch für 
die Unterstützung der bewaffneten Gruppe M23/ARC verantwortlich, die für 
die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in 
der DRK verantwortlich ist, insbesondere durch die Bereitstellung von Truppen 
und Ausrüstung. 

26.7.2024 

▼M53
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35. Corneille NANGAA 
YOBELUO 

Funktion/Rang: Gründer, Anführer und politischer Ko­
ordinator der „Alliance Fleuve Congo“ (AFC) 
Geburtsdatum: 9.7.1970 
Geburtsort: Bagboya, Territorium Wamba, Provinz 
Haut-Uele, DRK 
Staatsangehörigkeit: kongolesisch 
Reisepass-Nr.: DP0000149, DP0003850 
Geschlecht: männlich 

Corneille Nangaa Yobeluo bekleidet eine Führungsposition als Gründer, An­
führer und politischer Koordinator der „Alliance Fleuve Congo“ (AFC), einer 
im Osten der DRK operierenden politisch-militärischen Bewegung, die offen 
mit mehreren nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen in Verbindung steht, darun­
ter die Bewegung des 23. März/kongolesische Revolutionsarmee (M23/ARC). 
Mehrere nichtstaatliche bewaffnete Gruppen, darunter die M23/ARC, haben den 
bewaffneten Konflikt, die Instabilität und die Unsicherheit in der DRK mit der 
Unterstützung der AFC angefacht. Durch die wiederholte öffentliche Forderung 
nach dem militärischen und gewaltsamen Sturz der kongolesischen Regierung 
stachelt die AFC auch zu Gewalt auf. 
Aufgrund seiner Führungsposition als Gründer, Anführer und politischer Koor­
dinator der AFC ist Corneille Nangaa Yobeluo daher für die Aufrechterhaltung 
des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DRK 
verantwortlich. Er ist auch für die Unterstützung der bewaffneten Gruppe M23/ 
ARC verantwortlich, die für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der In­
stabilität und der Unsicherheit in der DRK verantwortlich ist, insbesondere 
durch die Bildung einer Allianz und die enge Zusammenarbeit mit der M23/ 
ARC. 

26.7.2024 

▼M57 

36. Bertrand BISIMWA Funktion/Rang: Anführer (Präsident) des politischen 
Arms der Bewegung des 23. März (M23) 
Geburtstag: 8.9.1972 
Geburtsort: Bukavu, Demokratische Republik Kongo 
Staatsangehörigkeit: kongolesisch 
Geschlecht: männlich 

Bertrand Bisimwa bekleidet eine Führungsposition als Präsident der Bewegung 
des 23. März (M23), einer nichtstaatlichen bewaffneten Bewegung. 
Die M23 ist für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabi­
lität und der Unsicherheit in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ver­
antwortlich, insbesondere durch Aufstachelung zu Gewalt. Darüber hinaus ist 
sie für schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter Tötungen von Zivilper­
sonen, gegen diese gerichtete Angriffe und sexuelle Gewalt, sowie für die 
Rekrutierung von Kindern verantwortlich. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der M23 ist Bertrand Bisimwa an der 
Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der DRK beteiligt, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. Er ist 
auch verantwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der DRK. 

17.3.2025 

▼M53
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37. Ruki KARUSISI Alias: Rocky 
Funktion/Rang: Generalmajor 
Befehlshaber des Sondereinsatzkommandos der Streit­
kräfte Ruandas (RDF) 
Geburtstag: 6.5.1974 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: ruandisch 
RDF Dienstnummer: 2357 

Generalmajor Ruki Karusisi ist der Befehlshaber der Sondereinheiten der Streit­
kräfte Ruandas (RDF), die im Osten der DRK im Einsatz sind. 
Ziel der Präsenz der RDF in der DRK ist es, die Operationen der Bewegung des 
23. März/kongolesischen Revolutionsarmee (M23/ARC), einer im Osten der 
DRK operierenden nichtstaatlichen bewaffneten Gruppe, durch die Bereitstel­
lung von Soldaten und Ausrüstung zu unterstützen. 
Die Präsenz der RDF stellt eine Verletzung der territorialen Unversehrtheit der 
DRK dar und ist für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der Region maßgeblich. Darüber hinaus 
ist sie für schwere Menschenrechtsverletzungen, einschließlich kollektiver Be­
strafung, verantwortlich und maßgeblich für die Aufrechterhaltung schwerer 
Menschenrechtsverletzungen, die von Mitgliedern der M23 begangen werden. 
Aufgrund seiner befehlshabenden Funktion innerhalb des Sondereinsatzkom­
mandos der RDF, das im Osten der DRK im Einsatz ist, ist Ruki Karusisi 
für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der 
Unsicherheit in der Region verantwortlich. Darüber hinaus ist er dafür verant­
wortlich, Organisationen, die den bewaffneten Konflikt, die Instabilität und die 
Unsicherheit in der DRK aufrechterhalten, Unterstützung zu liefern. 

17.3.2025 

38. Désiré RUKOMERA Funktion/Rang: Leiter der Rekrutierung und Pro­
paganda der Bewegung des 23. März (M23) 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: ruandisch 

Désiré Rukomera bekleidet seit Januar 2024 eine Führungsposition als Leiter 
der Rekrutierung und Propaganda für die Bewegung des 23. März (M23), einer 
nichtstaatlichen bewaffneten Bewegung. 
Die M23 ist für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabi­
lität und der Unsicherheit in der DRK verantwortlich, insbesondere durch Auf­
stachelung zu Gewalt. Darüber hinaus ist sie für schwere Menschenrechtsver­
letzungen, darunter Tötungen von Zivilpersonen, gegen diese gerichtete An­
griffe und sexuelle Gewalt, sowie für die Rekrutierung von Kindern verantwort­
lich. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der M23 ist Désiré Rukomera an der 
Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der DRK beteiligt, 
die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. Er ist 
auch verantwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der DRK. 

17.3.2025 

▼M57
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39. John Imani NZENZE Alias: Mike Bravo 
Funktion/Rang: „Oberst“ und „G2“ Leiter des Nach­
richtendienstes der bewaffneten Gruppe M23 
Geburtstag: 6.8.1978 
Geburtsort: Kakwende (Süd-Kivu) 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: kongolesisch 

John Imani Nzenze bekleidet eine Führungsposition als Oberst der Bewegung 
des 23. März (M23), einer nichtstaatlichen bewaffneten Bewegung. 
Die M23 ist für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabi­
lität und der Unsicherheit in der DRK verantwortlich, insbesondere durch Auf­
stachelung zu Gewalt. Darüber hinaus ist sie für schwere Menschenrechtsver­
letzungen, darunter Tötungen von Zivilpersonen, gegen diese gerichtete An­
griffe und sexuelle Gewalt, sowie für die Rekrutierung von Kindern verantwort­
lich. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der M23 ist John Imani Nzenze an der 
Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der DRK beteiligt, die 
schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. Er ist auch ver­
antwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabilität 
und der Unsicherheit in der DRK. 

17.3.2025 

40. Eugene NKUBITO Funktion/Rang: Befehlshaber der dritten Division (Ge­
neralmajor) der Streitkräfte Ruandas (RDF) 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: ruandisch 
RDF-Dienstnummer: 218 

Generalmajor Eugène Nkubito bekleidet eine Führungsposition als Befehlshaber 
der dritten Division der Streitkräfte Ruandas (RDF), die im Osten der DRK und 
insbesondere in der Provinz Nord-Kivu im Einsatz ist. Er hat diese Position seit 
August 2022 inne. 
Ziel der Präsenz der RDF in der DRK ist es, die Operationen der Bewegung des 
23. März/kongolesischen Revolutionsarmee (M23/ARC), einer im Osten der 
DRK operierenden nichtstaatlichen bewaffneten Gruppe, durch die Bereitstel­
lung von Soldaten und Ausrüstung zu unterstützen. 
Die Präsenz der RDF stellt eine Verletzung der territorialen Unversehrtheit der 
DRK dar und ist für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der Region maßgeblich. Darüber hinaus 
ist sie für schwere Menschenrechtsverletzungen, einschließlich kollektiver Be­
strafung, verantwortlich und trägt die Verantwortung für schwere Menschen­
rechtsverletzungen, die von Mitgliedern der M23 begangen werden. 
Aufgrund seiner befehlshabenden Funktion innerhalb der dritten Division der 
(RDF), die im Osten der DRK im Einsatz ist, ist Eugène Nkubito für die 
Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicher­
heit in der Region verantwortlich. 

17.3.2025 

▼M57
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41. Pascal MUHIZI Funktion/Rang: Befehlshaber der zweiten Division 
(Brigadegeneral) der Streitkräfte Ruandas (RDF) 
Staatsangehörigkeit: ruandisch 
Geschlecht: männlich 
Verbundene Organisationen: Streitkräfte Ruandas 
(RDF); Bewegung 23. März/kongolesische Revoluti­
onsarmee (M23/ARC) 
RDF-Dienstnummer: 451 

Pascal Muhizi ist seit Juni 2021 Brigadegeneral der Streitkräfte Ruandas (RDF) 
und Befehlshaber der zweiten Division der RDF, die seit August 2023 im Osten 
der DRK im Einsatz ist. 
Die Präsenz der RDF in der DRK stellt eine Verletzung der territorialen Un­
versehrtheit der DRK dar und ist für die Aufrechterhaltung des bewaffneten 
Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der Region sowie die schwe­
ren Menschenrechtsverletzungen und -verstöße, die von Mitgliedern der Bewe­
gung des 23. März/kongolesischen Revolutionsarmee (M23/ARC) begangen 
werden, verantwortlich. 
Aufgrund seiner Führungsposition innerhalb der zweiten Division der RDF in 
der DRK ist Brigadegeneral Pascal Muhizi für die Aufrechterhaltung des be­
waffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DRK verant­
wortlich. 

17.3.2025 

42. Jean-Bosco NZABO­
NIMPA MUPENZI 

Funktion/Rang: Stellvertretender Leiter der Finanz- und 
Produktionsabteilung der M23 
Geburtsort: Rubaya, Masisi, Nord-Kivu 
Staatsangehörigkeit: kongolesisch 
Geschlecht: männlich 
Verbundene Organisationen: Bewegung des 23. März/ 
kongolesische Revolutionsarmee (M23/ARC) 

Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi ist seit Januar 2024 stellvertretender Leiter 
der Finanz- und Produktionsabteilung der Bewegung des 23. März/kongolesi­
schen Revolutionsarmee (M23/ARC), die in der Demokratischen Republik 
Kongo (DRK), insbesondere in der Provinz Nord-Kivu, im Einsatz ist. 
Die M23 ist eine gewaffnete Rebellengruppe, die für den derzeitigen bewaff­
neten Konflikt verantwortlich ist. Sie ist auch für die Aufrechterhaltung des 
bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der Region sowie 
die schweren Menschenrechtsverletzungen und -verstöße, die von Mitgliedern 
der M23 begangen werden, darunter Tötungen von Zivilpersonen, gegen diese 
gerichtete Angriffe und sexuelle Gewalt, sowie für die Rekrutierung von Kin­
dern verantwortlich. 
Jean-Bosco Nzabonimpa Mupenzi leistet der bewaffneten Gruppe M23 Unter­
stützung, insbesondere indem er die Verwaltung der Finanz- und Produktions­
abteilung der M23 gewährleistet sowie an der Ausbildung neuer Rekruten mit­
wirkt. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der M23 ist Jean Bosco Nzabonimpa 
Mupenzi an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der 
DRK beteiligt, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße darstel­
len. Er ist auch verantwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Kon­
flikts, der Instabilität und der Unsicherheit in der DRK. 

17.3.2025 

▼M57
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Name(n) Angaben zur Identität Gründe 
Datum der Auf­

nahme in die 
Liste 

43. Francis KAMANZI Funktion/Rang: Leiter der Behörde „Rwanda Mines, 
Petroleum and Gas Board (RMB)“ 
Staatsangehörigkeit: ruandisch 
Geschlecht: männlich 

Francis Kamanzi bekleidet seit Februar 2024 eine Führungsposition als Leiter 
der Behörde „Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB)“. 
Minerale werden weiterhin in von der Bewegung des 23. März (M23) kon­
trollierten Bergbaugebieten abgebaut und illegal nach Ruanda verbracht, was 
der „Alliance Fleuve Congo“/M23 und der Wirtschaft von Ruanda, wo diese 
Minerale aus Konfliktgebieten mit der ruandischen Produktion vermischt wer­
den, zugutekommt. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der RMB ist Francis Kamanzi verantwort­
lich für die Ausnutzung des bewaffneten Konflikts, der Instabilität oder der 
Unsicherheit in der DRK, auch durch die unerlaubte Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen oder den unerlaubten Handel damit. 

17.3.2025 

44. Joseph MUSANGA 
BAHATI 

Alias: 
„Erasto“; „Bahati Erasto“; „Colonel Erasto“; „Colonel 
Bahati Musanga“ 
Funktion/Rang: Gouverneur von Nord-Kivu 
Geburtstag: 18.8.1978 
Geburtsort: Bashali-Mokoto (Busumba) 
Staatsangehörigkeit: kongolesisch 
Geschlecht: männlich 
Verbundene Organisationen: Bewegung des 23. März/ 
„Alliance Fleuve Congo“ (M23/AFC) 

Joseph Bahati Musanga ist eine hochrangige Persönlichkeit in der Struktur der 
Rebellengruppe Bewegung des 23. März (M23) und innerhalb der „Alliance 
Fleuve Congo“. Er hatte die Position des Leiters der Abteilung „Finanzen“ der 
M23 für mehrere Jahre inne. 
Im Januar 2024 wurde er in der neuen unrechtmäßigen „Administration“, die 
von M23 unter Verletzung der kongolesischen Souveränität eingeführt wurde, 
zum Gouverneur von Nord-Kivu ernannt. 
Die Einrichtung einer parallelen Administration in der DRK stellt eine Ver­
letzung der territorialen Unversehrtheit der DRK dar. Sie ist auch für die Auf­
rechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der Unsicherheit 
in der Region sowie die schweren Menschenrechtsverletzungen und -verstöße, 
die von Mitgliedern der M23 begangen werden, maßgeblich. 
Aufgrund seiner Führungsposition in der M23 ist Joseph Bahati Musanga an der 
Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der DRK beteiligt, die 
schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße darstellen. Er ist auch ver­
antwortlich für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabilität 
und der Unsicherheit in der DRK. 

17.3.2025 

▼M57
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Name(n) Angaben zur Identität Begründung Datum der Auf­
nahme in die Liste 

1. Alliance Fleuve Congo 
(AFC) 

Datum der Gründung: 15.12.2023 
Ort der Gründung: Kenia 

Die „Alliance Fleuve Congo“ (AFC) ist eine im Osten der DRK operierende politisch-militä­
rische Bewegung, die offen mit mehreren nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen in Verbindung 
steht, darunter die Bewegung 23. März/kongolesische Revolutionsarmee (M23/ARC). 
Mehrere nichtstaatliche bewaffnete Gruppen, darunter die M23/ARC, haben den bewaffneten 
Konflikt, die Instabilität und die Unsicherheit in der DRK mit der Unterstützung der ’AFC 
angefacht. Durch die wiederholte öffentliche Forderung nach dem militärischen und gewalt­
samen Sturz der kongolesischen Regierung stachelt die AFC auch zu Gewalt auf. 
Die AFC ist daher für die Aufrechterhaltung des bewaffneten Konflikts, der Instabilität und der 
Unsicherheit in der DRK verantwortlich. Die AFC ist auch für die Unterstützung der bewaff­
neten Gruppe M23/ARC verantwortlich, die für die Fortdauer des bewaffneten Konflikts, der 
Instabilität und der Unsicherheit in der DRK verantwortlich ist, insbesondere durch die Bildung 
einer Allianz und die enge Zusammenarbeit mit der M23/ARC. 

26.7.2024 

▼M57 

2. Gasabo Gold Refinery Ort der Niederlassung: Kigali, Ru­
anda 

Die Gasabo Gold Refinery mit Sitz in Kigali nahm ihre Raffinationstätigkeit am 1. Juni 2022 
nach der Schließung der Aldango Gold Refinery auf. Die illegale Gewinnung von und der 
illegale Handel mit natürlichen Ressourcen aus dem Osten der DRK, einschließlich Gold, 
tragen zur Eskalation des Konflikts bei. Der Transit von Gold durch die einzige Goldraffinerie 
in Ruanda, Gasabo Gold Refinery, trägt zur unrechtmäßigen Ausfuhr von illegal gewonnenem 
Gold über Ruanda bei. Damit nutzt die Gasabo Gold Refinery den bewaffneten Konflikt, die 
Instabilität oder die Unsicherheit in der DRK aus, auch durch die unerlaubte Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen oder den unerlaubten Handel damit. 

17.3.2025 

▼M50
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ANHANG II 

Websites mit Informationen über die zuständigen Behörden und Anschrift 
für Notifikationen an die Europäische Kommission 

▼M54 
BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/ 
sanctions 

BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

TSCHECHIEN 

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions 

DÄNEMARK 

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder 

DEUTSCHLAND 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/ 
embargos-aussenwirtschaftsrecht.html 

ESTLAND 

https://vm.ee/en/sanctions-arms-and-export-control/international-sanctions 

IRLAND 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

https://www.exteriores.gob.es/en/PoliticaExterior/Paginas/ 
SancionesInternacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

https://mvep.gov.hr/foreign-policy/restrictive-measures/271988 

ITALIEN 

https://www.esteri.it/en/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/ 
politica_europea/misure_deroghe/ 

ZYPERN 

https://mfa.gov.cy/themes/ 

LETTLAND 

https://www.fid.gov.lv/en 

LITAUEN 

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security- 
policy/international-sanctions/997 

LUXEMBURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html 

▼M18
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UNGARN 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ 
ensz-eu-szankcios-tajekoztato 

ΜΑLTA 

https://smb.gov.mt/ 

NIEDERLANDE 

https://www.government.nl/topics/international-sanctions 

ÖSTERREICH 

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/ 
eu-sanktionen-nationale-behoerden/ 

POLEN 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

PORTUGAL 

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/en/node/2123 

SLOWENIEN 

https://www.gov.si/en/topics/restrictive-measures/ 

SLOWAKEI 

https://www.mzv.sk/en/web/en/diplomacy/international-sanctions 

FINNLAND 

https://um.fi/international-sanctions 

SCHWEDEN 

https://www.government.se/government-policy/foreign-and-security-policy/ 
international-sanctions/ 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion 
(GD FISMA) 

Rue de Spa 2/Spastraat 2 

1049 Bruxelles/Brussel, Belgien 

E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

▼M54
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